
   

Geltendes Recht Neues Recht 

Strafgesetzbuch Strafgesetzbuch 

( - StGB) 
vom: 15.05.1871 - zuletzt geän-

dert durch Art. 2 Abs. 2 G v. 
7.11.2024 I Nr. 351 

( - StGB) 
vom: 15.05.1871 - zuletzt geän-

dert durch Art. 2 Abs. 2 G v. 
7.11.2024 I Nr. 351 

Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht 



 - 2 -  

Geltendes Recht Neues Recht 

§ 179 (weggefallen) § 179 Zwangsprostitution 

 § 179a Veranlassen sonstiger sexueller 

Handlungen von Kindern und Jugendli-

chen gegen Entgelt 

§ 180 Förderung sexueller Handlungen 

Minderjähriger 

§ 180 Ausbeutung bei der Prostitution 

§ 180a Ausbeutung von Prostituierten § 180a Ausbeutung von Kindern und Ju-

gendlichen bei der Prostitution 

§§ 180b und 181 (weggefallen) § 180b (weggefallen) 

 § 181 Inanspruchnahme sexueller 

Dienste eines Opfers der Zwangsprosti-

tution 

§ 181a Zuhälterei § 181a Inanspruchnahme sexueller 

Dienste von Kindern und Jugendlichen 

gegen Entgelt 

§ 184f Ausübung der verbotenen Prostitu-

tion 

§ 184f (weggefallen) 

§ 232a Zwangsprostitution § 232a Inanspruchnahme von Diensten 

eines Opfers des Menschenhandels 

§ 232b Zwangsarbeit § 232b Zwangsarbeit und Veranlassen 

anderweitiger Ausbeutung 

§ 233 Ausbeutung der Arbeitskraft § 233 Ausbeutung der Arbeitskraft und an-

derweitige Ausbeutung 

§ 233a Ausbeutung unter Ausnutzung einer 

Freiheitsberaubung 

§ 233a Führungsaufsicht 



 - 3 -  

Geltendes Recht Neues Recht 

§ 233b Führungsaufsicht § 233b (weggefallen) 

§ 5 § 5 

Auslandstaten mit besonderem Inlands-
bezug 

Auslandstaten mit besonderem Inlands-
bezug 

Das deutsche Strafrecht gilt, unabhän-
gig vom Recht des Tatorts, für folgende Ta-
ten, die im Ausland begangen werden:  

Das deutsche Strafrecht gilt, unabhän-
gig vom Recht des Tatorts, für folgende Ta-
ten, die im Ausland begangen werden:  

1. (weggefallen) 1. u n v e r ä n d e r t  

2. Hochverrat (§§ 81 bis 83); 2. u n v e r ä n d e r t  

3. Gefährdung des demokratischen 
Rechtsstaates 

3. u n v e r ä n d e r t  

a) in den Fällen des § 86 Absatz 1 
und 2, wenn Propagandamittel im 
Inland wahrnehmbar verbreitet o-
der der inländischen Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden und 
der Täter Deutscher ist oder seine 
Lebensgrundlage im Inland hat, 

 

b) in den Fällen des § 86a Absatz 1 
Nummer 1, wenn ein Kennzeichen 
im Inland wahrnehmbar verbreitet 
oder in einer der inländischen Öf-
fentlichkeit zugänglichen Weise o-
der in einem im Inland wahrnehm-
bar verbreiteten Inhalt (§ 11 Ab-
satz 3) verwendet wird und der Tä-
ter Deutscher ist oder seine Le-
bensgrundlage im Inland hat, 

 

c) in den Fällen der §§ 89, 90a Abs. 
1 und des § 90b, wenn der Täter 
Deutscher ist und seine Lebens-
grundlage im räumlichen Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes hat, 
und 

 

d) in den Fällen der §§ 90 und 90a 
Abs. 2; 

 

4. Landesverrat und Gefährdung der äu-
ßeren Sicherheit (§§ 94 bis 100a); 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. Straftaten gegen die Landesverteidi-
gung 

5. u n v e r ä n d e r t  
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a) in den Fällen der §§ 109 und 109e 
bis 109g und 

 

b) in den Fällen der §§ 109a, 109d 
und 109h, wenn der Täter Deut-
scher ist und seine Lebensgrund-
lage im räumlichen Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes hat; 

 

5a. Widerstand gegen die Staatsgewalt 
und Straftaten gegen die öffentliche 
Ordnung 

5a. u n v e r ä n d e r t  

c) in den Fällen des § 111, wenn die 
Aufforderung im Inland wahrnehm-
bar ist und der Täter Deutscher ist 
oder seine Lebensgrundlage im In-
land hat, 

 

d) in den Fällen des § 127, wenn der 
Zweck der Handelsplattform da-
rauf ausgerichtet ist, die Begehung 
von rechtswidrigen Taten im In-
land zu ermöglichen oder zu för-
dern und der Täter Deutscher ist 
oder seine Lebensgrundlage im In-
land hat, und 

 

e) in den Fällen des § 130 Absatz 2 
Nummer 1, auch in Verbindung mit 
Absatz 6, wenn ein in Absatz 2 
Nummer 1 oder Absatz 3 bezeich-
neter Inhalt (§ 11 Absatz 3) in ei-
ner Weise, die geeignet ist, den öf-
fentlichen Frieden zu stören, im In-
land wahrnehmbar verbreitet oder 
der inländischen Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht wird und der Tä-
ter Deutscher ist oder seine Le-
bensgrundlage im Inland hat; 

 

6. Straftaten gegen die persönliche Frei-
heit  

6. u n v e r ä n d e r t  

a) in den Fällen der §§ 234a und 
241a, wenn die Tat sich gegen 
eine Person richtet, die zur Zeit 
der Tat Deutsche ist und ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt im Inland hat, 
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b) in den Fällen des § 235 Absatz 2 
Nummer 2, wenn die Tat sich ge-
gen eine Person richtet, die zur 
Zeit der Tat ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland 
hat, und 

 

c) in den Fällen des § 237, wenn der 
Täter zur Zeit der Tat Deutscher 
ist oder seine Lebensgrundlage im 
Inland hat oder wenn die Tat sich 
gegen eine Person richtet, die zur 
Zeit der Tat ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland 
hat; 

 

7. Verletzung von Betriebs- oder Ge-
schäftsgeheimnissen eines im räumli-
chen Geltungsbereich dieses Gesetzes 
liegenden Betriebs, eines Unterneh-
mens, das dort seinen Sitz hat, oder ei-
nes Unternehmens mit Sitz im Aus-
land, das von einem Unternehmen mit 
Sitz im räumlichen Geltungsbereich 
dieses Gesetzes abhängig ist und mit 
diesem einen Konzern bildet; 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. Straftaten gegen die sexuelle Selbst-
bestimmung in den Fällen des § 174 
Absatz 1, 2 und 4, der §§ 176 bis 178 
und des § 182, wenn der Täter zur Zeit 
der Tat Deutscher ist oder seine Le-
bensgrundlage im Inland hat; 

8. Straftaten gegen die sexuelle Selbst-
bestimmung in den Fällen des § 174 
Absatz 1, 2 und 4, der §§ 176 bis 178, 
des § 179 Absatz 1 in Verbindung 
mit Absatz 4 Nummer 1, der §§ 179a, 
180a, 181a und 182, wenn der Täter 
zur Zeit der Tat Deutscher ist oder 
seine Lebensgrundlage im Inland hat; 

9. Straftaten gegen das Leben  9. u n v e r ä n d e r t  

a) in den Fällen des § 218 Absatz 2 
Satz 2 Nummer 1 und Absatz 4 
Satz 1, wenn der Täter zur Zeit der 
Tat Deutscher ist oder seine Le-
bensgrundlage im Inland hat, und 

 

b) in den übrigen Fällen des § 218, 
wenn der Täter zur Zeit der Tat 
Deutscher ist und seine Lebens-
grundlage im Inland hat; 

 

9a. Straftaten gegen die körperliche Un-
versehrtheit 

9a. u n v e r ä n d e r t  
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c) in den Fällen des § 226 Absatz 1 
Nummer 1 in Verbindung mit Ab-
satz 2 bei Verlust der Fortpflan-
zungsfähigkeit, wenn der Täter zur 
Zeit der Tat Deutscher ist oder 
seine Lebensgrundlage im Inland 
hat, und 

 

d) in den Fällen des § 226a, wenn 
der Täter zur Zeit der Tat Deut-
scher ist oder seine Lebensgrund-
lage im Inland hat oder wenn die 
Tat sich gegen eine Person richtet, 
die zur Zeit der Tat ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt im 
Inland hat; 

 

10. falsche uneidliche Aussage, Meineid 
und falsche Versicherung an Eides 
Statt (§§ 153 bis 156) in einem Verfah-
ren, das im räumlichen Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes bei einem Ge-
richt oder einer anderen deutschen 
Stelle anhängig ist, die zur Abnahme 
von Eiden oder eidesstattlichen Versi-
cherungen zuständig ist; 

10. u n v e r ä n d e r t  

10a. Sportwettbetrug und Manipulation 
von berufssportlichen Wettbewerben 
(§§ 265c und 265d), wenn sich die Tat 
auf einen Wettbewerb bezieht, der im 
Inland stattfindet; 

10a. u n v e r ä n d e r t  

11. Straftaten gegen die Umwelt in den 
Fällen der §§ 324, 326, 330 und 330a, 
die im Bereich der deutschen aus-
schließlichen Wirtschaftszone began-
gen werden, soweit völkerrechtliche 
Übereinkommen zum Schutze des 
Meeres ihre Verfolgung als Straftaten 
gestatten; 

11. u n v e r ä n d e r t  

11a. Straftaten nach § 328 Abs. 2 Nr. 3 
und 4, Abs. 4 und 5, auch in Verbin-
dung mit § 330, wenn der Täter zur 
Zeit der Tat Deutscher ist; 

11a. u n v e r ä n d e r t  

12. Taten, die ein deutscher Amtsträger o-
der für den öffentlichen Dienst beson-
ders Verpflichteter während eines 
dienstlichen Aufenthalts oder in Bezie-
hung auf den Dienst begeht; 

12. u n v e r ä n d e r t  
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13. Taten, die ein Ausländer als Amtsträ-
ger oder für den öffentlichen Dienst be-
sonders Verpflichteter begeht; 

13. u n v e r ä n d e r t  

14. Taten, die jemand gegen einen Amts-
träger, einen für den öffentlichen 
Dienst besonders Verpflichteten oder 
einen Soldaten der Bundeswehr wäh-
rend der Ausübung ihres Dienstes oder 
in Beziehung auf ihren Dienst begeht; 

14. u n v e r ä n d e r t  

15. Straftaten im Amt nach den §§ 331 bis 
337, wenn  

15. u n v e r ä n d e r t  

a) der Täter zur Zeit der Tat Deut-
scher ist, 

 

b) der Täter zur Zeit der Tat Europäi-
scher Amtsträger ist und seine 
Dienststelle ihren Sitz im Inland 
hat, 

 

c) die Tat gegenüber einem Amtsträ-
ger, einem für den öffentlichen 
Dienst besonders Verpflichteten o-
der einem Soldaten der Bundes-
wehr begangen wird oder 

 

d) die Tat gegenüber einem Europäi-
schen Amtsträger oder Schieds-
richter, der zur Zeit der Tat Deut-
scher ist, oder einer nach § 335a 
gleichgestellten Person begangen 
wird, die zur Zeit der Tat Deutsche 
ist; 

 

16. Bestechlichkeit und Bestechung von 
Mandatsträgern (§ 108e) und unzuläs-
sige Interessenwahrnehmung (§ 108f), 
wenn  

16. u n v e r ä n d e r t  

a) der Täter zur Zeit der Tat Mitglied 
einer deutschen Volksvertretung 
oder Deutscher ist oder 

 

b) die Tat gegenüber einem Mitglied 
einer deutschen Volksvertretung 
oder einer Person, die zur Zeit der 
Tat Deutsche ist, begangen wird; 

 

17. Organ- und Gewebehandel (§ 18 des 
Transplantationsgesetzes), wenn der 
Täter zur Zeit der Tat Deutscher ist. 

17. u n v e r ä n d e r t  
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§ 66 § 66 

Unterbringung in der Sicherungsver-
wahrung 

Unterbringung in der Sicherungsver-
wahrung 

(1) Das Gericht ordnet neben der 
Strafe die Sicherungsverwahrung an, wenn  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. jemand zu Freiheitsstrafe von mindes-
tens zwei Jahren wegen einer vorsätz-
lichen Straftat verurteilt wird, die  

 

a) sich gegen das Leben, die körper-
liche Unversehrtheit, die persönli-
che Freiheit oder die sexuelle 
Selbstbestimmung richtet, 

 

b) unter den Ersten, Siebenten, 
Zwanzigsten oder Achtundzwan-
zigsten Abschnitt des Besonderen 
Teils oder unter das Völkerstrafge-
setzbuch oder das Betäubungsmit-
telgesetz fällt und im Höchstmaß 
mit Freiheitsstrafe von mindestens 
zehn Jahren bedroht ist oder 

 

c) den Tatbestand des § 145a erfüllt, 
soweit die Führungsaufsicht auf 
Grund einer Straftat der in den 
Buchstaben a oder b genannten 
Art eingetreten ist, oder den Tat-
bestand des § 323a, soweit die im 
Rausch begangene rechtswidrige 
Tat eine solche der in den Buch-
staben a oder b genannten Art ist, 

 

2. der Täter wegen Straftaten der in Num-
mer 1 genannten Art, die er vor der 
neuen Tat begangen hat, schon zwei-
mal jeweils zu einer Freiheitsstrafe von 
mindestens einem Jahr verurteilt wor-
den ist, 

 

3. er wegen einer oder mehrerer dieser 
Taten vor der neuen Tat für die Zeit 
von mindestens zwei Jahren Freiheits-
strafe verbüßt oder sich im Vollzug ei-
ner freiheitsentziehenden Maßregel 
der Besserung und Sicherung befun-
den hat und 
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4. die Gesamtwürdigung des Täters und 
seiner Taten ergibt, dass er infolge ei-
nes Hanges zu erheblichen Straftaten, 
namentlich zu solchen, durch welche 
die Opfer seelisch oder körperlich 
schwer geschädigt werden, zum Zeit-
punkt der Verurteilung für die Allge-
meinheit gefährlich ist. 

 

Für die Einordnung als Straftat im Sinne 
von Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b gilt § 12 
Absatz 3 entsprechend, für die Beendigung 
der in Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c ge-
nannten Führungsaufsicht § 68b Absatz 1 
Satz 4. 

 

(2) Hat jemand drei Straftaten der in 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 genannten Art 
begangen, durch die er jeweils Freiheits-
strafe von mindestens einem Jahr verwirkt 
hat, und wird er wegen einer oder mehrerer 
dieser Taten zu Freiheitsstrafe von mindes-
tens drei Jahren verurteilt, so kann das Ge-
richt unter der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 
4 bezeichneten Voraussetzung neben der 
Strafe die Sicherungsverwahrung auch 
ohne frühere Verurteilung oder Freiheits-
entziehung (Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
und 3) anordnen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Wird jemand wegen eines die Vo-
raussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 Buchstabe a oder b erfüllenden Ver-
brechens oder wegen einer Straftat nach § 
89a Absatz 1 bis 3, § 89c Absatz 1 bis 3, § 
129a Absatz 5 Satz 1 erste Alternative, 
auch in Verbindung mit § 129b Absatz 1, 
den §§ 174 bis 174c, 176a, 176b, 177 Ab-
satz 2 Nummer 1, Absatz 3 und 6, §§ 180, 
182, 224, 225 Abs. 1 oder 2 oder wegen ei-
ner vorsätzlichen Straftat nach § 323a, so-
weit die im Rausch begangene Tat eine der 
vorgenannten rechtswidrigen Taten ist, zu 
Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren 
verurteilt, so kann das Gericht neben der 
Strafe die Sicherungsverwahrung anord-
nen, wenn der Täter wegen einer oder 
mehrerer solcher Straftaten, die er vor der 
neuen Tat begangen hat, schon einmal zu 
Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren 
verurteilt worden ist und die in Absatz 1 
Satz 1 Nummer 3 und 4 genannten Vo-
raussetzungen erfüllt sind. Hat jemand 
zwei Straftaten der in Satz 1 bezeichneten 
Art begangen, durch die er jeweils Frei-
heitsstrafe von mindestens zwei Jahren 
verwirkt hat und wird er wegen einer oder 
mehrerer dieser Taten zu Freiheitsstrafe 
von mindestens drei Jahren verurteilt, so 
kann das Gericht unter den in Absatz 1 
Satz 1 Nummer 4 bezeichneten Vorausset-
zungen neben der Strafe die Sicherungs-
verwahrung auch ohne frühere Verurteilung 
oder Freiheitsentziehung (Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 und 3) anordnen. Die Absätze 1 
und 2 bleiben unberührt. 

(3) Wird jemand wegen eines die Vo-
raussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 Buchstabe a oder b erfüllenden Ver-
brechens oder wegen einer Straftat nach § 
89a Absatz 1 bis 3, § 89c Absatz 1 bis 3, § 
129a Absatz 5 Satz 1 erste Alternative, 
auch in Verbindung mit § 129b Absatz 1, 
den §§ 174 bis 174c, 176a, 176b, 177 Ab-
satz 2 Nummer 1, Absatz 3 und 6, den §§ 
179a, 180a, 181a, 182, 224, 225 Absatz 1 
oder 2 oder wegen einer vorsätzlichen 
Straftat nach § 323a, soweit die im Rausch 
begangene Tat eine der vorgenannten 
rechtswidrigen Taten ist, zu Freiheitsstrafe 
von mindestens zwei Jahren verurteilt, so 
kann das Gericht neben der Strafe die Si-
cherungsverwahrung anordnen, wenn der 
Täter wegen einer oder mehrerer solcher 
Straftaten, die er vor der neuen Tat began-
gen hat, schon einmal zu Freiheitsstrafe 
von mindestens drei Jahren verurteilt wor-
den ist und die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 
3 und 4 genannten Voraussetzungen erfüllt 
sind. Hat jemand zwei Straftaten der in 
Satz 1 bezeichneten Art begangen, durch 
die er jeweils Freiheitsstrafe von mindes-
tens zwei Jahren verwirkt hat und wird er 
wegen einer oder mehrerer dieser Taten zu 
Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren 
verurteilt, so kann das Gericht unter den in 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 bezeichneten 
Voraussetzungen neben der Strafe die Si-
cherungsverwahrung auch ohne frühere 
Verurteilung oder Freiheitsentziehung (Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3) anordnen. 
Die Absätze 1 und 2 bleiben unberührt. 
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(4) Im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 
Nummer 2 gilt eine Verurteilung zu Ge-
samtstrafe als eine einzige Verurteilung. Ist 
Untersuchungshaft oder eine andere Frei-
heitsentziehung auf Freiheitsstrafe ange-
rechnet, so gilt sie als verbüßte Strafe im 
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3. 
Eine frühere Tat bleibt außer Betracht, 
wenn zwischen ihr und der folgenden Tat 
mehr als fünf Jahre verstrichen sind; bei 
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung beträgt die Frist fünfzehn Jahre. In 
die Frist wird die Zeit nicht eingerechnet, in 
welcher der Täter auf behördliche Anord-
nung in einer Anstalt verwahrt worden ist. 
Eine Tat, die außerhalb des räumlichen 
Geltungsbereichs dieses Gesetzes abgeur-
teilt worden ist, steht einer innerhalb dieses 
Bereichs abgeurteilten Tat gleich, wenn sie 
nach deutschem Strafrecht eine Straftat 
der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, in den 
Fällen des Absatzes 3 der in Absatz 3 Satz 
1 bezeichneten Art wäre. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 76a § 76a 

Selbständige Einziehung Selbständige Einziehung 

(1) Kann wegen der Straftat keine be-
stimmte Person verfolgt oder verurteilt wer-
den, so ordnet das Gericht die Einziehung 
oder die Unbrauchbarmachung selbständig 
an, wenn die Voraussetzungen, unter de-
nen die Maßnahme vorgeschrieben ist, im 
Übrigen vorliegen. Ist sie zugelassen, so 
kann das Gericht die Einziehung unter den 
Voraussetzungen des Satzes 1 selbständig 
anordnen. Die Einziehung wird nicht ange-
ordnet, wenn Antrag, Ermächtigung oder 
Strafverlangen fehlen oder bereits rechts-
kräftig über sie entschieden worden ist. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Unter den Voraussetzungen der 
§§ 73, 73b und 73c ist die selbständige An-
ordnung der Einziehung des Tatertrages 
und die selbständige Einziehung des Wer-
tes des Tatertrages auch dann zulässig, 
wenn die Verfolgung der Straftat verjährt 
ist. Unter den Voraussetzungen der §§ 74b 
und 74d gilt das Gleiche für die selbstän-
dige Anordnung der Sicherungseinziehung, 
der Einziehung von Verkörperungen eines 
Inhalts und der Unbrauchbarmachung. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Absatz 1 ist auch anzuwenden, 
wenn das Gericht von Strafe absieht oder 
wenn das Verfahren nach einer Vorschrift 
eingestellt wird, die dies nach dem Ermes-
sen der Staatsanwaltschaft oder des Ge-
richts oder im Einvernehmen beider zu-
lässt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Ein wegen des Verdachts einer in 
Satz 3 genannten Straftat sichergestellter 
Gegenstand sowie daraus gezogene Nut-
zungen sollen auch dann selbständig ein-
gezogen werden, wenn der Gegenstand 
aus einer rechtswidrigen Tat herrührt und 
der von der Sicherstellung Betroffene nicht 
wegen der ihr zugrundeliegenden Straftat 
verfolgt oder verurteilt werden kann. Wird 
die Einziehung eines Gegenstandes ange-
ordnet, so geht das Eigentum an der Sache 
oder das Recht mit der Rechtskraft der Ent-
scheidung auf den Staat über; § 75 Absatz 
3 gilt entsprechend. Straftaten im Sinne 
des Satzes 1 sind  

(4) Ein wegen des Verdachts einer in 
Satz 3 genannten Straftat sichergestellter 
Gegenstand sowie daraus gezogene Nut-
zungen sollen auch dann selbständig ein-
gezogen werden, wenn der Gegenstand 
aus einer rechtswidrigen Tat herrührt und 
der von der Sicherstellung Betroffene nicht 
wegen der ihr zugrundeliegenden Straftat 
verfolgt oder verurteilt werden kann. Wird 
die Einziehung eines Gegenstandes ange-
ordnet, so geht das Eigentum an der Sache 
oder das Recht mit der Rechtskraft der Ent-
scheidung auf den Staat über; § 75 Absatz 
3 gilt entsprechend. Straftaten im Sinne 
des Satzes 1 sind  

1. aus diesem Gesetz:  1. aus diesem Gesetz:  

a) Vorbereitung einer schweren 
staatsgefährdenden Gewalttat 
nach § 89a und Terrorismusfinan-
zierung nach § 89c Absatz 1 bis 4, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) Bildung krimineller Vereinigungen 
nach § 129 Absatz 1 und Bildung 
terroristischer Vereinigungen nach 
§ 129a Absatz 1, 2, 4, 5, jeweils 
auch in Verbindung mit § 129b Ab-
satz 1, 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) Zuhälterei nach § 181a Absatz 1, 
auch in Verbindung mit Absatz 3, 

c) Ausbeutung bei der Prostitution 
nach § 180 sowie Ausbeutung 
von Kindern und Jugendlichen 
bei der Prostitution nach § 180a, 
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d) Verbreitung, Erwerb und Besitz 
kinderpornografischer Inhalte in 
den Fällen des § 184b Absatz 2, 

d) u n v e r ä n d e r t  

e) gewerbs- und bandenmäßige Be-
gehung des Menschenhandels, 
der Zwangsprostitution und der 
Zwangsarbeit nach den §§ 232 bis 
232b sowie bandenmäßige Aus-
beutung der Arbeitskraft und Aus-
beutung unter Ausnutzung einer 
Freiheitsberaubung nach den §§ 
233 und 233a, 

e) gewerbs- und bandenmäßige Be-
gehung der Zwangsprostitution, 
des Menschenhandels und der 
Zwangsarbeit oder des Veranlas-
sens anderweitiger Ausbeutung 
nach den §§ 179, 232 und 232b 
sowie bandenmäßige Ausbeutung 
der Arbeitskraft oder anderwei-
tige Ausbeutung nach § 233, 

f) Geldwäsche nach § 261 Absatz 1 
und 2, 

f) u n v e r ä n d e r t  

2. aus der Abgabenordnung:  2. u n v e r ä n d e r t  

a) Steuerhinterziehung unter den in § 
370 Absatz 3 Nummer 5 genann-
ten Voraussetzungen, 

 

b) gewerbsmäßiger, gewaltsamer 
und bandenmäßiger Schmuggel 
nach § 373, 

 

c) Steuerhehlerei im Fall des § 374 
Absatz 2, 

 

3. aus dem Asylgesetz:  3. u n v e r ä n d e r t  

a) Verleitung zur missbräuchlichen 
Asylantragstellung nach § 84 Ab-
satz 3, 

 

b) gewerbs- und bandenmäßige Ver-
leitung zur missbräuchlichen Asyl-
antragstellung nach § 84a, 

 

4. aus dem Aufenthaltsgesetz:  4. u n v e r ä n d e r t  

a) Einschleusen von Ausländern 
nach § 96 Absatz 2, 

 

b) Einschleusen mit Todesfolge so-
wie gewerbs- und bandenmäßiges 
Einschleusen nach § 97, 

 

5. aus dem Außenwirtschaftsgesetz: 5. u n v e r ä n d e r t  

vorsätzliche Straftaten nach den §§ 17 
und 18, 
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6. aus dem Betäubungsmittelgesetz:  6. u n v e r ä n d e r t  

a) Straftaten nach einer in § 29 Ab-
satz 3 Satz 2 Nummer 1 in Bezug 
genommenen Vorschrift unter den 
dort genannten Voraussetzungen, 

 

b) Straftaten nach den §§ 29a, 30 
Absatz 1 Nummer 1, 2 und 4 so-
wie den §§ 30a und 30b, 

 

6a. aus dem Konsumcannabisgesetz: 6a. u n v e r ä n d e r t  

c) Straftaten nach einer in § 34 Ab-
satz 3 Satz 2 Nummer 1 oder 
Nummer 4 in Bezug genommenen 
Vorschrift unter den dort genann-
ten Voraussetzungen, 

 

d) Straftaten nach § 34 Absatz 4,  

6b. aus dem Medizinal-Cannabisgesetz: 6b. u n v e r ä n d e r t  

e) Straftaten nach einer in § 25 Ab-
satz 4 Satz 2 Nummer 1 oder 
Nummer 4 in Bezug genommenen 
Vorschrift unter den dort genann-
ten Voraussetzungen, 

 

f) Straftaten nach § 25 Absatz 5,  

7. aus dem Gesetz über die Kontrolle von 
Kriegswaffen:  

7. u n v e r ä n d e r t  

a) Straftaten nach § 19 Absatz 1 bis 
3 und § 20 Absatz 1 und 2 sowie § 
20a Absatz 1 bis 3, jeweils auch in 
Verbindung mit § 21, 

 

b) Straftaten nach § 22a Absatz 1 bis 
3, 

 

8. aus dem Waffengesetz:  8. u n v e r ä n d e r t  

a) Straftaten nach § 51 Absatz 1 bis 
3, 

 

b) Straftaten nach § 52 Absatz 1 
Nummer 1 und 2 Buchstabe c und 
d sowie Absatz 5 und 6. 
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§ 78b § 78b 

Ruhen Ruhen 

(1) Die Verjährung ruht  (1) Die Verjährung ruht  

1. bis zur Vollendung des 30. Lebensjah-
res des Opfers bei Straftaten nach den 
§§ 174 bis 174c, 176 bis 178, 182, 
184b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, auch 
in Verbindung mit Absatz 2, §§ 225, 
226a und 237, 

1. bis zur Vollendung des 30. Lebensjah-
res des Opfers bei Straftaten nach den 
§§ 174 bis 174c, 176 bis 176d, 177, 
178, 179 Absatz 1 in Verbindung mit 
Absatz 4 Nummer 1, den §§ 180a, 
181a, 182, 184b Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3, auch in Verbindung mit Absatz 
2, § 184c Absatz 1 Nummer 3, auch 
in Verbindung mit Absatz 2, den §§ 
225, 226a, 232 Absatz 1 Satz 1 in 
Verbindung mit Satz 2 Nummer 1 
und 5 bis 7, jeweils in Verbindung 
mit Absatz 4 Nummer 1, und § 237, 

2. solange nach dem Gesetz die Verfol-
gung nicht begonnen oder nicht fortge-
setzt werden kann; dies gilt nicht, wenn 
die Tat nur deshalb nicht verfolgt wer-
den kann, weil Antrag, Ermächtigung 
oder Strafverlangen fehlen. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(2) Steht der Verfolgung entgegen, 
daß der Täter Mitglied des Bundestages o-
der eines Gesetzgebungsorgans eines 
Landes ist, so beginnt die Verjährung erst 
mit Ablauf des Tages zu ruhen, an dem  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. die Staatsanwaltschaft oder eine Be-
hörde oder ein Beamter des Polizei-
dienstes von der Tat und der Person 
des Täters Kenntnis erlangt oder 

 

2. eine Strafanzeige oder ein Strafantrag 
gegen den Täter angebracht wird (§ 
158 der Strafprozeßordnung). 

 

(3) Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist 
ein Urteil des ersten Rechtszuges ergan-
gen, so läuft die Verjährungsfrist nicht vor 
dem Zeitpunkt ab, in dem das Verfahren 
rechtskräftig abgeschlossen ist. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Droht das Gesetz strafschärfend 
für besonders schwere Fälle Freiheitsstrafe 
von mehr als fünf Jahren an und ist das 
Hauptverfahren vor dem Landgericht eröff-
net worden, so ruht die Verjährung in den 
Fällen des § 78 Abs. 3 Nr. 4 ab Eröffnung 
des Hauptverfahrens, höchstens jedoch für 
einen Zeitraum von fünf Jahren; Absatz 3 
bleibt unberührt. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Hält sich der Täter in einem aus-
ländischen Staat auf und stellt die zustän-
dige Behörde ein förmliches Auslieferungs-
ersuchen an diesen Staat, ruht die Verjäh-
rung ab dem Zeitpunkt des Zugangs des 
Ersuchens beim ausländischen Staat  

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. bis zur Übergabe des Täters an die 
deutschen Behörden, 

 

2. bis der Täter das Hoheitsgebiet des er-
suchten Staates auf andere Weise ver-
lassen hat, 

 

3. bis zum Eingang der Ablehnung dieses 
Ersuchens durch den ausländischen 
Staat bei den deutschen Behörden o-
der 

 

4. bis zur Rücknahme dieses Ersuchens.  

Lässt sich das Datum des Zugangs des Er-
suchens beim ausländischen Staat nicht 
ermitteln, gilt das Ersuchen nach Ablauf 
von einem Monat seit der Absendung oder 
Übergabe an den ausländischen Staat als 
zugegangen, sofern nicht die ersuchende 
Behörde Kenntnis davon erlangt, dass das 
Ersuchen dem ausländischen Staat tat-
sächlich nicht oder erst zu einem späteren 
Zeitpunkt zugegangen ist. Satz 1 gilt nicht 
für ein Auslieferungsersuchen, für das im 
ersuchten Staat auf Grund des Rahmenbe-
schlusses des Rates vom 13. Juni 2002 
über den Europäischen Haftbefehl und die 
Übergabeverfahren zwischen den Mitglied-
staaten (ABl. EG Nr. L 190 S. 1) oder auf 
Grund völkerrechtlicher Vereinbarung eine 
§ 83c des Gesetzes über die internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen vergleichbare 
Fristenregelung besteht. 
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(6) In den Fällen des § 78 Absatz 3 
Nummer 1 bis 3 ruht die Verjährung ab der 
Übergabe der Person an den Internationa-
len Strafgerichtshof oder den Vollstre-
ckungsstaat bis zu ihrer Rückgabe an die 
deutschen Behörden oder bis zu ihrer Frei-
lassung durch den Internationalen Strafge-
richtshof oder den Vollstreckungsstaat. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

§ 126 § 126 

Störung des öffentlichen Friedens durch 
Androhung von Straftaten 

Störung des öffentlichen Friedens durch 
Androhung von Straftaten 

(1) Wer in einer Weise, die geeignet 
ist, den öffentlichen Frieden zu stören,  

(1) Wer in einer Weise, die geeignet 
ist, den öffentlichen Frieden zu stören,  

1. einen der in § 125a Satz 2 Nr. 1 bis 4 
bezeichneten Fälle des Landfriedens-
bruchs, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. eine Straftat gegen die sexuelle Selbst-
bestimmung in den Fällen des § 177 
Absatz 4 bis 8 oder des § 178, 

2. eine Straftat gegen die sexuelle Selbst-
bestimmung in den Fällen des § 177 
Absatz 4 bis 8, des § 178 oder des § 
179 Absatz 4 bis 6, soweit es sich 
um Verbrechen handelt, 

3. einen Mord (§ 211), Totschlag (§ 212) 
oder Völkermord (§ 6 des Völkerstraf-
gesetzbuches) oder ein Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit (§ 7 des Völ-
kerstrafgesetzbuches) oder ein Kriegs-
verbrechen (§§ 8, 9, 10, 11 oder 12 
des Völkerstrafgesetzbuches), 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. eine gefährliche Körperverletzung 
(§ 224) oder eine schwere Körperver-
letzung (§ 226), 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. eine Straftat gegen die persönliche 
Freiheit in den Fällen des § 232 Absatz 
3 Satz 2, des § 232a Absatz 3, 4 oder 
5, des § 232b Absatz 3 oder 4, des § 
233a Absatz 3 oder 4, jeweils soweit 
es sich um Verbrechen handelt, der §§ 
234 bis 234b, 239a oder 239b, 

5. eine Straftat gegen die persönliche 
Freiheit in den Fällen des § 232 Absatz 
4 und 5, des § 232b Absatz 4 bis 6, 
soweit es sich um Verbrechen handelt, 
der §§ 234 bis 234b, 239a oder 239b, 

6. einen Raub oder eine räuberische Er-
pressung (§§ 249 bis 251 oder 255), 

6. u n v e r ä n d e r t  
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7. ein gemeingefährliches Verbrechen in 
den Fällen der §§ 306 bis 306c oder 
307 Abs. 1 bis 3, des § 308 Abs. 1 bis 
3, des § 309 Abs. 1 bis 4, der §§ 313, 
314 oder 315 Abs. 3, des § 315b Abs. 
3, des § 316a Abs. 1 oder 3, des § 
316c Abs. 1 oder 3 oder des § 318 
Abs. 3 oder 4 oder 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. ein gemeingefährliches Vergehen in 
den Fällen des § 309 Abs. 6, des § 311 
Abs. 1, des § 316b Abs. 1, des § 317 
Abs. 1 oder des § 318 Abs. 1 

8. u n v e r ä n d e r t  

androht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

androht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer in einer 
Weise, die geeignet ist, den öffentlichen 
Frieden zu stören, wider besseres Wissen 
vortäuscht, die Verwirklichung einer der in 
Absatz 1 genannten rechtswidrigen Taten 
stehe bevor. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

§ 127 § 127 

Betreiben krimineller Handelsplattfor-
men im Internet 

Betreiben krimineller Handelsplattfor-
men im Internet 

(1) Wer eine Handelsplattform im In-
ternet betreibt, deren Zweck darauf ausge-
richtet ist, die Begehung von rechtswidri-
gen Taten zu ermöglichen oder zu fördern, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat 
nicht in anderen Vorschriften mit schwere-
rer Strafe bedroht ist. Rechtswidrige Taten 
im Sinne des Satzes 1 sind  

(1) Wer eine Handelsplattform im In-
ternet betreibt, deren Zweck darauf ausge-
richtet ist, die Begehung von rechtswidri-
gen Taten zu ermöglichen oder zu fördern, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat 
nicht in anderen Vorschriften mit schwere-
rer Strafe bedroht ist. Rechtswidrige Taten 
im Sinne des Satzes 1 sind  

1. Verbrechen, 1. u n v e r ä n d e r t  

2. Vergehen nach  2. Vergehen nach  
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a) den §§ 86, 86a, 91, 130, 147 und 
148 Absatz 1 Nummer 3, den §§ 
149, 152a und 176a Absatz 2, § 
176b Absatz 2, § 180 Absatz 2, § 
184b Absatz 1, § 184c Absatz 1, § 
184l Absatz 1 und 3, den §§ 202a, 
202b, 202c, 202d, 232 und 232a 
Absatz 1, 2, 5 und 6, nach § 232b 
Absatz 1, 2 und 4 in Verbindung 
mit § 232a Absatz 5, nach den §§ 
233, 233a, 236, 259 und 260, 
nach § 261 Absatz 1 und 2 unter 
den in § 261 Absatz 5 Satz 2 ge-
nannten Voraussetzungen sowie 
nach den §§ 263, 263a, 267, 269, 
275, 276, 303a und 303b, 

a) den §§ 86, 86a, 91, 130, 147 und 
148 Absatz 1 Nummer 3, den §§ 
149, 152a und 176a Absatz 2, § 
176b Absatz 2, § 179 Absatz 1, 3, 
6 und 7, § 179a Absatz 1 und 2, 
§ 181, § 184b Absatz 1, § 184c 
Absatz 1, § 184l Absatz 1 und 3, 
den §§ 202a, 202b, 202c, 202d, 
232 Absatz 1 und 3, § 232a, § 
232b Absatz 1, 3 und 6, den §§ 
233, 236, 259 und 260, nach § 
261 Absatz 1 und 2 unter den in § 
261 Absatz 5 Satz 2 genannten 
Voraussetzungen sowie nach den 
§§ 263, 263a, 267, 269, 275, 276, 
303a und 303b, 

b) § 4 Absatz 1 bis 3 des Anti-Do-
ping-Gesetzes, 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) § 29 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 
auch in Verbindung mit Absatz 6, 
sowie Absatz 2 und 3 des Betäu-
bungsmittelgesetzes, 

c) u n v e r ä n d e r t  

d) § 19 Absatz 1 bis 3 des Grund-
stoffüberwachungsgesetzes, 

d) u n v e r ä n d e r t  

e) § 4 Absatz 1 und 2 des Neue-
psychoaktive-Stoffe-Gesetzes, 

e) u n v e r ä n d e r t  

f) § 95 Absatz 1 bis 3 des Arzneimit-
telgesetzes, 

f) u n v e r ä n d e r t  

g) § 52 Absatz 1 Nummer 1 und 2 
Buchstabe b und c, Absatz 2 und 
3 Nummer 1 und 7 sowie Absatz 5 
und 6 des Waffengesetzes, 

g) u n v e r ä n d e r t  

h) § 40 Absatz 1 bis 3 des Spreng-
stoffgesetzes, 

h) u n v e r ä n d e r t  

i) § 13 des Ausgangsstoffgesetzes, i) u n v e r ä n d e r t  

j) § 83 Absatz 1 Nummer 4 und 5 
sowie Absatz 4 des Kulturgut-
schutzgesetzes, 

j) u n v e r ä n d e r t  

k) den §§ 143, 143a und 144 des 
Markengesetzes sowie 

k) u n v e r ä n d e r t  

l) den §§ 51 und 65 des Designge-
setzes. 

l) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Handelsplattform im Internet im 
Sinne dieser Vorschrift ist jede virtuelle Inf-
rastruktur im frei zugänglichen wie im durch 
technische Vorkehrungen zugangsbe-
schränkten Bereich des Internets, die Gele-
genheit bietet, Menschen, Waren, Dienst-
leistungen oder Inhalte (§ 11 Absatz 3) an-
zubieten oder auszutauschen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Mit Freiheitsstrafe von sechs Mo-
naten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer 
im Fall des Absatzes 1 gewerbsmäßig oder 
als Mitglied einer Bande handelt, die sich 
zur fortgesetzten Begehung solcher Taten 
verbunden hat. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr 
bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer bei 
der Begehung einer Tat nach Absatz 1 be-
absichtigt oder weiß, dass die Handels-
plattform im Internet den Zweck hat, Ver-
brechen zu ermöglichen oder zu fördern. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 138 § 138 

Nichtanzeige geplanter Straftaten Nichtanzeige geplanter Straftaten 

(1) Wer von dem Vorhaben oder der 
Ausführung  

(1) Wer von dem Vorhaben oder der 
Ausführung  

1. (weggefallen) 1. u n v e r ä n d e r t  

2. eines Hochverrats in den Fällen der §§ 
81 bis 83 Abs. 1, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. eines Landesverrats oder einer Ge-
fährdung der äußeren Sicherheit in den 
Fällen der §§ 94 bis 96, 97a oder 100, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. einer Geld- oder Wertpapierfälschung 
in den Fällen der §§ 146, 151, 152 o-
der einer Fälschung von Zahlungskar-
ten mit Garantiefunktion in den Fällen 
des § 152b Abs. 1 bis 3, 

4. u n v e r ä n d e r t  
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5. eines Mordes (§ 211) oder Totschlags 
(§ 212) oder eines Völkermordes (§ 6 
des Völkerstrafgesetzbuches) oder ei-
nes Verbrechens gegen die Mensch-
lichkeit (§ 7 des Völkerstrafgesetzbu-
ches) oder eines Kriegsverbrechens 
(§§ 8, 9, 10, 11 oder 12 des Völkerstra-
fgesetzbuches) oder eines Verbre-
chens der Aggression (§ 13 des Völ-
kerstrafgesetzbuches), 

5. u n v e r ä n d e r t  

 5a.  einer Straftat gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung im Fall des § 179 
Absatz 4 bis 6, soweit es sich um 
Verbrechen handelt, 

6. einer Straftat gegen die persönliche 
Freiheit in den Fällen des § 232 Absatz 
3 Satz 2, des § 232a Absatz 3, 4 oder 
5, des § 232b Absatz 3 oder 4, des § 
233a Absatz 3 oder 4, jeweils soweit 
es sich um Verbrechen handelt, der §§ 
234 bis 234b, 239a oder 239b, 

6. einer Straftat gegen die persönliche 
Freiheit in den Fällen des § 232 Absatz 
4 oder 5, des § 232b Absatz 4 bis 6, 
soweit es sich um Verbrechen handelt, 
der §§ 234 bis 234b, 239a oder 239b, 

7. eines Raubes oder einer räuberischen 
Erpressung (§§ 249 bis 251 oder 255) 
oder 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. einer gemeingefährlichen Straftat in 
den Fällen der §§ 306 bis 306c oder 
307 Abs. 1 bis 3, des § 308 Abs. 1 bis 
4, des § 309 Abs. 1 bis 5, der §§ 310, 
313, 314 oder 315 Abs. 3, des § 315b 
Abs. 3 oder der §§ 316a oder 316c 

8. u n v e r ä n d e r t  

zu einer Zeit, zu der die Ausführung oder 
der Erfolg noch abgewendet werden kann, 
glaubhaft erfährt und es unterläßt, der Be-
hörde oder dem Bedrohten rechtzeitig An-
zeige zu machen, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. 

zu einer Zeit, zu der die Ausführung oder 
der Erfolg noch abgewendet werden kann, 
glaubhaft erfährt und es unterläßt, der Be-
hörde oder dem Bedrohten rechtzeitig An-
zeige zu machen, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer  (2) u n v e r ä n d e r t  

1. von der Ausführung einer Straftat nach 
§ 89a oder 

 

2. von dem Vorhaben oder der Ausfüh-
rung einer Straftat nach § 129a, auch 
in Verbindung mit § 129b Abs. 1 Satz 1 
und 2, 
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zu einer Zeit, zu der die Ausführung noch 
abgewendet werden kann, glaubhaft erfährt 
und es unterlässt, der Behörde unverzüg-
lich Anzeige zu erstatten. § 129b Abs. 1 
Satz 3 bis 5 gilt im Fall der Nummer 2 ent-
sprechend. 

 

(3) Wer die Anzeige leichtfertig unter-
läßt, obwohl er von dem Vorhaben oder der 
Ausführung der rechtswidrigen Tat glaub-
haft erfahren hat, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe be-
straft. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 179 § 179 

(weggefallen) Zwangsprostitution 

 (1) Mit Freiheitstrafe von sechs Mo-
naten bis zu zehn Jahren wird bestraft, 
wer eine andere Person unter Einsatz ei-
nes unlauteren Mittels (Absatz 2) oder 
wer eine andere Person unter einund-
zwanzig Jahren veranlasst, 

 1. die Prostitution aufzunehmen oder 
fortzusetzen oder 

 2. sexuelle Handlungen, durch die sie 
ausgebeutet wird, an oder vor dem 
Täter oder einer dritten Person vor-
zunehmen oder von dem Täter oder 
einer dritten Person an sich vorneh-
men zu lassen. 

 (2) Unlautere Mittel im Sinne des 
Absatzes 1 sind: 

 1. Gewalt oder Drohung mit einem 
empfindlichen Übel, 

 2. Entführung, Bemächtigung oder 
Vorschubleisten der Bemächtigung 
der anderen Person durch eine 
dritte Person, 

 3. List und 
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 4. Ausnutzen der mit dem Aufenthalt 
in einem fremden Land verbunde-
nen Hilflosigkeit oder einer sonsti-
gen schutzbedürftigen Lage der an-
deren Person, in der diese keine tat-
sächliche oder für sie annehmbare 
Möglichkeit hat, sich der Ausbeu-
tung zu entziehen, oder das Herbei-
führen oder Aufrechterhalten einer 
solchen Lage. 

 (3) Der Versuch ist strafbar. 

 (4) Auf Freiheitsstrafe nicht unter ei-
nem Jahr ist zu erkennen, wenn 

 1. das Opfer zur Zeit der Tat unter 
achtzehn Jahre alt ist, 

 2. der Täter gewerbsmäßig handelt o-
der als Mitglied einer Bande, die 
sich zur fortgesetzten Begehung 
solcher Taten verbunden hat, oder 

 3. die Tat unter Einsatz von Gewalt ge-
gen eine Person oder unter Anwen-
dung von Drohung mit gegenwärti-
ger Gefahr für Leib oder Leben be-
gangen wird. 

 (5) Auf Freiheitsstrafe nicht unter 
zwei Jahren ist zu erkennen, wenn 

 1. der Täter das Opfer körperlich 
schwer misshandelt oder 

 2. der Täter das Opfer durch die Tat o-
der eine während der Tat begangene 
Handlung wenigstens leichtfertig in 
die Gefahr des Todes oder einer 
schweren Gesundheitsschädigung 
bringt. 

 (6) In minder schweren Fällen des 
Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von 
drei Monaten bis zu fünf Jahren zu erken-
nen, in minder schweren Fällen der Ab-
sätze 4 und 5 auf Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu zehn Jahren. 
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 (7) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer 
auf eine andere Person unter Einsatz ei-
nes unlauteren Mittels (Absatz 2) oder 
wer auf eine andere Person unter einund-
zwanzig Jahren einwirkt, um diese Per-
son zu veranlassen, 

 1. die Prostitution aufzunehmen oder 
fortzusetzen oder 

 2. sexuelle Handlungen, durch die sie 
ausgebeutet wird, an oder vor dem 
Täter oder einer dritten Person vor-
zunehmen oder von dem Täter oder 
einer dritten Person an sich vorneh-
men zu lassen, 

 wenn die Tat nicht nach anderen Vor-
schriften mit höherer Strafe bedroht ist. 

 

§ 179a 

 Veranlassen sonstiger sexueller Hand-
lungen von Kindern und Jugendlichen 

gegen Entgelt 

 (1) Mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren wird be-
straft, wer eine Person unter achtzehn 
Jahren dazu veranlasst, sexuelle Hand-
lungen gegen Entgelt an oder vor einem 
Dritten vorzunehmen oder von einem 
Dritten an sich vornehmen zu lassen, 
wenn die Tat nicht nach anderen Vor-
schriften mit höherer Strafe bedroht ist. 

 (2) Der Versuch ist strafbar. 

 (3) Auf Freiheitsstrafe von einem 
Jahr bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, 
wenn die Tat sich gegen ein Kind rich-
tet. 



 - 25 -  

Geltendes Recht Neues Recht 

§ 180 § 180 

Förderung sexueller Handlungen Min-
derjähriger 

Ausbeutung bei der Prostitution 

(1) Wer sexuellen Handlungen einer 
Person unter sechzehn Jahren an oder vor 
einem Dritten oder sexuellen Handlungen 
eines Dritten an einer Person unter sech-
zehn Jahren  

(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren wird be-
straft, wer 

1. durch seine Vermittlung oder 1. eine andere Person, die der Prosti-
tution nachgeht, in persönlicher o-
der wirtschaftlicher Abhängigkeit 
hält, indem er sie dazu veranlasst, 
ihm einen wesentlichen Teil ihres 
Prostitutionserlöses zu überlassen, 
oder einen wesentlichen Teil ihres 
Prostitutionserlöses einbehält, oder 

2. durch Gewähren oder Verschaffen von 
Gelegenheit 

2. sich von einer anderen Person, die 
der Prostitution nachgeht, für eine 
Leistung, die im Zusammenhang mit 
der Prostitution steht, Vermögens-
vorteile versprechen oder gewähren 
lässt, die in einem auffälligen Miss-
verhältnis zu der Leistung oder zu 
deren Vermittlung stehen. 

Vorschub leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Satz 1 Nr. 2 ist nicht anzuwenden, wenn 
der zur Sorge für die Person Berechtigte 
handelt; dies gilt nicht, wenn der Sorgebe-
rechtigte durch das Vorschubleisten seine 
Erziehungspflicht gröblich verletzt. 

 

(2) Wer eine Person unter achtzehn 
Jahren bestimmt, sexuelle Handlungen ge-
gen Entgelt an oder vor einem Dritten vor-
zunehmen oder von einem Dritten an sich 
vornehmen zu lassen, oder wer solchen 
Handlungen durch seine Vermittlung Vor-
schub leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer einer 
anderen Person, die der Prostitution 
nachgeht, das Ob, die Art oder das Aus-
maß der Erbringung sexueller Dienste 
vorschreibt. 

(3) Im Fall des Absatzes 2 ist der Ver-
such strafbar. 

(3) Auf Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu zehn Jahren ist zu er-
kennen, wenn 
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 1. der Täter als Mitglied einer Bande 
handelt, die sich zur fortgesetzten 
Begehung solcher Taten verbunden 
hat, oder 

 2. der Täter dem Opfer im Fall des Ab-
satzes 2 besonders erniedrigende o-
der gesundheitsgefährdende Prakti-
ken vorschreibt. 

 (4) Der Versuch ist strafbar. 

§ 180a § 180a 

Ausbeutung von Prostituierten Ausbeutung von Kindern und Jugendli-
chen bei der Prostitution 

(1) Wer gewerbsmäßig einen Betrieb 
unterhält oder leitet, in dem Personen der 
Prostitution nachgehen und in dem diese in 
persönlicher oder wirtschaftlicher Abhän-
gigkeit gehalten werden, wird mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft. 

(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren wird be-
straft, wer 

 1. sich oder einem Dritten einen Ver-
mögensvorteil versprechen oder ge-
währen lässt, der im Zusammen-
hang mit sexuellen Handlungen ge-
gen Entgelt steht, die eine Person 
unter achtzehn Jahren an oder vor 
einer anderen Person vornimmt o-
der von einer anderen Person an 
sich vornehmen lässt, oder 

 2. solchen sexuellen Handlungen ge-
gen Entgelt einer Person unter acht-
zehn Jahren Vorschub leistet. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer  (2) Auf Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu zehn Jahren ist zu er-
kennen, wenn 

1. einer Person unter achtzehn Jahren 
zur Ausübung der Prostitution Woh-
nung, gewerbsmäßig Unterkunft oder 
gewerbsmäßig Aufenthalt gewährt o-
der 

1. die Tat sich gegen ein Kind richtet 
oder 
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2. eine andere Person, der er zur Aus-
übung der Prostitution Wohnung ge-
währt, zur Prostitution anhält oder im 
Hinblick auf sie ausbeutet. 

2. der Täter als Mitglied einer Bande 
handelt, die sich zur fortgesetzten 
Begehung solcher Taten verbunden 
hat. 

 (3) Der Versuch ist strafbar. 

 

§ 181 

 Inanspruchnahme sexueller Dienste ei-
nes Opfers der Zwangsprostitution 

 (1) Mit Freiheitsstrafe von drei Mo-
naten bis zu fünf Jahren wird bestraft, 
wer an einer Person, die Opfer einer 
Zwangsprostitution nach § 179 Absatz 1 
geworden ist, gegen Entgelt sexuelle 
Handlungen vornimmt oder von ihr an 
sich vornehmen lässt, wenn der Täter 
dabei deren mit dem Aufenthalt in einem 
fremden Land verbundene Hilflosigkeit 
oder sonstige schutzbedürftige Lage, in 
der die Person keine tatsächliche oder 
für sie annehmbare Möglichkeit hat, 
sich der Ausbeutung zu entziehen, aus-
nutzt. 

 (2) Verkennt der Täter bei der sexu-
ellen Handlung zumindest leichtfertig, 
dass die Person Opfer einer Zwangs-
prostitution geworden ist, oder deren 
Hilflosigkeit oder sonstige schutzbe-
dürftige Lage, so ist die Strafe Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder Geld-
strafe. 

 (3) Nach den Absätzen 1 und 2 wird 
nicht bestraft, wer die gegen die Person 
begangene Zwangsprostitution nach § 
179 Absatz 1 freiwillig bei der zuständi-
gen Behörde anzeigt oder freiwillig eine 
solche Anzeige veranlasst, wenn die Tat 
zu diesem Zeitpunkt nicht bereits ganz 
oder zum Teil entdeckt war und der Tä-
ter dies wusste oder bei verständiger 
Würdigung der Sachlage damit rechnen 
musste. 
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§ 181a § 181a 

Zuhälterei Inanspruchnahme sexueller Dienste von 
Kindern und Jugendlichen gegen Ent-

gelt 

(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Mo-
naten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer  

(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren wird be-
straft, wer sexuelle Handlungen gegen 
Entgelt an einer Person unter achtzehn 
Jahren vornimmt oder von ihr an sich 
vornehmen lässt, wenn die Tat nicht 
nach anderen Vorschriften mit schwere-
rer Strafe bedroht ist.  

1. eine andere Person, die der Prostitu-
tion nachgeht, ausbeutet oder 

entfällt 

2. seines Vermögensvorteils wegen eine 
andere Person bei der Ausübung der 
Prostitution überwacht, Ort, Zeit, Aus-
maß oder andere Umstände der Prosti-
tutionsausübung bestimmt oder Maß-
nahmen trifft, die sie davon abhalten 
sollen, die Prostitution aufzugeben, 

entfällt 

und im Hinblick darauf Beziehungen zu ihr 
unterhält, die über den Einzelfall hinausge-
hen. 

 

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jah-
ren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
die persönliche oder wirtschaftliche Unab-
hängigkeit einer anderen Person dadurch 
beeinträchtigt, dass er gewerbsmäßig die 
Prostitutionsausübung der anderen Person 
durch Vermittlung sexuellen Verkehrs för-
dert und im Hinblick darauf Beziehungen 
zu ihr unterhält, die über den Einzelfall hin-
ausgehen. 

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, 
wer gegen Entgelt 

 1. sexuelle Handlungen vor einer Per-
son unter achtzehn Jahren vor-
nimmt oder vor einer Person unter 
achtzehn Jahren von einer dritten 
Person an sich vornehmen lässt o-
der 

 2. eine Person unter achtzehn Jahren 
sonstige sexuelle Handlungen vor-
nehmen lässt, 
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 wenn die Tat nicht nach anderen Vor-
schriften mit schwererer Strafe bedroht 
ist. 

(3) Nach den Absätzen 1 und 2 wird 
auch bestraft, wer die in Absatz 1 Nr. 1 und 
2 genannten Handlungen oder die in Ab-
satz 2 bezeichnete Förderung gegenüber 
seinem Ehegatten oder Lebenspartner vor-
nimmt. 

(3) Der Versuch ist strafbar. 

§ 181b § 181b 

Führungsaufsicht Führungsaufsicht 

In den Fällen der §§ 174 bis 174c, 176 
bis 180, 181a, 182 und 184b kann das Ge-
richt Führungsaufsicht anordnen (§ 68 Abs. 
1). 

In den Fällen der §§ 174 bis 174c, 176 
bis 181a, 182 und 184b kann das Gericht 
Führungsaufsicht anordnen (§ 68 Absatz 
1). 

§ 182 § 182 

Sexueller Mißbrauch von Jugendlichen Sexueller Mißbrauch von Jugendlichen 

(1) Wer eine Person unter achtzehn 
Jahren dadurch missbraucht, dass er unter 
Ausnutzung einer Zwangslage  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. sexuelle Handlungen an ihr vornimmt 
oder an sich von ihr vornehmen lässt 
oder 

 

2. diese dazu bestimmt, sexuelle Hand-
lungen an einem Dritten vorzunehmen 
oder von einem Dritten an sich vorneh-
men zu lassen, 

 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. 

 

(2) Ebenso wird eine Person über 
achtzehn Jahren bestraft, die eine Person 
unter achtzehn Jahren dadurch miss-
braucht, dass sie gegen Entgelt sexuelle 
Handlungen an ihr vornimmt oder an sich 
von ihr vornehmen lässt. 

entfällt 

(3) Eine Person über einundzwanzig 
Jahre, die eine Person unter sechzehn 
Jahren dadurch mißbraucht, daß sie  

(2) u n v e r ä n d e r t  
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1. sexuelle Handlungen an ihr vornimmt 
oder an sich von ihr vornehmen läßt o-
der 

 

2. diese dazu bestimmt, sexuelle Hand-
lungen an einem Dritten vorzunehmen 
oder von einem Dritten an sich vorneh-
men zu lassen, 

 

und dabei die ihr gegenüber fehlende Fä-
higkeit des Opfers zur sexuellen Selbstbe-
stimmung ausnutzt, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. 

 

(4) Der Versuch ist strafbar. (3) u n v e r ä n d e r t  

(5) In den Fällen des Absatzes 3 wird 
die Tat nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, 
daß die Strafverfolgungsbehörde wegen 
des besonderen öffentlichen Interesses an 
der Strafverfolgung ein Einschreiten von 
Amts wegen für geboten hält. 

(4) In den Fällen des Absatzes 2 wird 
die Tat nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, 
dass die Strafverfolgungsbehörde wegen 
des besonderen öffentlichen Interesses an 
der Strafverfolgung ein Einschreiten von 
Amts wegen für geboten hält. 

(6) In den Fällen der Absätze 1 bis 3 
kann das Gericht von Strafe nach diesen 
Vorschriften absehen, wenn bei Berück-
sichtigung des Verhaltens der Person, ge-
gen die sich die Tat richtet, das Unrecht 
der Tat gering ist. 

(5) In den Fällen der Absätze 1 und 2 
kann das Gericht von Strafe nach diesen 
Vorschriften absehen, wenn bei Berück-
sichtigung des Verhaltens der Person, ge-
gen die sich die Tat richtet, das Unrecht 
der Tat gering ist. 

§ 184f § 184f 

Ausübung der verbotenen Prostitution entfällt 

Wer einem durch Rechtsverordnung 
erlassenen Verbot, der Prostitution an be-
stimmten Orten überhaupt oder zu be-
stimmten Tageszeiten nachzugehen, be-
harrlich zuwiderhandelt, wird mit Freiheits-
strafe bis zu sechs Monaten oder mit Geld-
strafe bis zu einhundertachtzig Tagessät-
zen bestraft. 
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§ 232 § 232 

Menschenhandel Menschenhandel 

(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Mo-
naten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer 
eine andere Person unter Ausnutzung ihrer 
persönlichen oder wirtschaftlichen Zwangs-
lage oder ihrer Hilflosigkeit, die mit dem 
Aufenthalt in einem fremden Land verbun-
den ist, oder wer eine andere Person unter 
einundzwanzig Jahren anwirbt, befördert, 
weitergibt, beherbergt oder aufnimmt, wenn  

(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Mo-
naten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer 
zum Zwecke der Ausbeutung eine an-
dere Person unter Einsatz eines unlaute-
ren Mittels (Absatz 2) oder eine andere 
Person unter einundzwanzig Jahren an-
wirbt, befördert, weitergibt, beherbergt oder 
aufnimmt. Ausbeutung im Sinne des Sat-
zes 1 umfasst  

1. diese Person ausgebeutet werden soll  entfällt 

a) bei der Ausübung der Prostitution 
oder bei der Vornahme sexueller 
Handlungen an oder vor dem Tä-
ter oder einer dritten Person oder 
bei der Duldung sexueller Hand-
lungen an sich selbst durch den 
Täter oder eine dritte Person, 

1. die Ausbeutung bei der Ausübung der 
Prostitution oder bei der Vornahme se-
xueller Handlungen an oder vor dem 
Täter oder einer dritten Person oder bei 
der Duldung sexueller Handlungen an 
sich selbst durch den Täter oder eine 
dritte Person, 

b) durch eine Beschäftigung, 2. die Ausbeutung durch eine Beschäfti-
gung, einschließlich des Haltens in 
Sklaverei, Leibeigenschaft, Schuld-
knechtschaft oder in Verhältnissen, 
die dem entsprechen oder ähneln, 

c) bei der Ausübung der Bettelei oder 3. die Ausbeutung bei der Ausübung der 
Bettelei, 

d) bei der Begehung von mit Strafe 
bedrohten Handlungen durch 
diese Person, 

4. die Ausbeutung bei der Begehung von 
mit Strafe bedrohten Handlungen durch 
diese Person, 

2. diese Person in Sklaverei, Leibeigen-
schaft, Schuldknechtschaft oder in Ver-
hältnissen, die dem entsprechen oder 
ähneln, gehalten werden soll oder 

entfällt 

 5. die Ausbeutung bei der Ausübung 
der Leihmutterschaft, 

 6. die Ausbeutung bei der Adoption, 

 7. die Zwangsheirat und 

3. dieser Person rechtswidrig ein Organ 
entnommen werden soll. 

8. die rechtswidrige Organentnahme. 
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Ausbeutung durch eine Beschäftigung im 
Sinne des Satzes 1 Nummer 1 Buchstabe 
b liegt vor, wenn die Beschäftigung aus 
rücksichtslosem Gewinnstreben zu Arbeits-
bedingungen erfolgt, die in einem auffälli-
gen Missverhältnis zu den Arbeitsbedin-
gungen solcher Arbeitnehmer stehen, wel-
che der gleichen oder einer vergleichbaren 
Beschäftigung nachgehen (ausbeuterische 
Beschäftigung). 

 

 (2) Unlautere Mittel im Sinne des 
Absatzes 1 sind: 

 1. Gewalt oder Drohung mit einem 
empfindlichen Übel, 

 2. Entführung, Bemächtigung oder 
Vorschubleisten der Bemächtigung 
der anderen Person durch eine 
dritte Person, 

 3. List und 

 4. Ausnutzen der mit dem Aufenthalt 
in einem fremden Land verbunde-
nen Hilflosigkeit oder einer sonsti-
gen schutzbedürftigen Lage der an-
deren Person, in der diese keine tat-
sächliche oder für sie annehmbare 
Möglichkeit hat, sich der Ausbeu-
tung zu entziehen, oder das Herbei-
führen oder Aufrechterhalten einer 
solchen Lage. 

(2) Mit Freiheitsstrafe von sechs Mo-
naten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer 
eine andere Person, die in der in Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 bis 3 bezeichneten 
Weise ausgebeutet werden soll,  

entfällt 

1. mit Gewalt, durch Drohung mit einem 
empfindlichen Übel oder durch List an-
wirbt, befördert, weitergibt, beherbergt 
oder aufnimmt oder 

 

2. entführt oder sich ihrer bemächtigt o-
der ihrer Bemächtigung durch eine 
dritte Person Vorschub leistet. 

 

 (3) Der Versuch ist strafbar. 
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(3) In den Fällen des Absatzes 1 ist 
auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 
zu zehn Jahren zu erkennen, wenn  

(4) Auf Freiheitsstrafe von einem 
Jahr bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, 
wenn 

1. das Opfer zur Zeit der Tat unter acht-
zehn Jahren alt ist, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. der Täter das Opfer bei der Tat körper-
lich schwer misshandelt oder durch die 
Tat oder eine während der Tat began-
gene Handlung wenigstens leichtfertig 
in die Gefahr des Todes oder einer 
schweren Gesundheitsschädigung 
bringt oder 

entfällt 

3. der Täter gewerbsmäßig handelt oder 
als Mitglied einer Bande, die sich zur 
fortgesetzten Begehung solcher Taten 
verbunden hat. 

2. u n v e r ä n d e r t  

In den Fällen des Absatzes 2 ist auf Frei-
heitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jah-
ren zu erkennen, wenn einer der in Satz 1 
Nummer 1 bis 3 bezeichneten Umstände 
vorliegt. 

 

(4) In den Fällen der Absätze 1, 2 und 
3 Satz 1 ist der Versuch strafbar. 

(5) Auf Freiheitsstrafe nicht unter 
einem Jahr ist zu erkennen, wenn 

 1. der Täter das Opfer körperlich 
schwer misshandelt oder 

 2. der Täter das Opfer durch die Tat o-
der eine während der Tat begangene 
Handlung wenigstens leichtfertig in 
die Gefahr des Todes oder einer 
schweren Gesundheitsschädigung 
bringt. 

§ 232a § 232a 

Zwangsprostitution Inanspruchnahme von Diensten eines 
Opfers des Menschenhandels 

(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Mo-
naten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer 
eine andere Person unter Ausnutzung ihrer 
persönlichen oder wirtschaftlichen Zwangs-
lage oder ihrer Hilflosigkeit, die mit dem 
Aufenthalt in einem fremden Land verbun-
den ist, oder wer eine andere Person unter 
einundzwanzig Jahren veranlasst,  

Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren o-
der Geldstrafe wird bestraft, wer den 
Dienst einer Person in Anspruch nimmt, 
die Opfer einer Tat nach § 232 geworden 
ist und bei der Erbringung dieses Diens-
tes ausgebeutet wird. 
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1. die Prostitution aufzunehmen oder fort-
zusetzen oder 

entfällt 

2. sexuelle Handlungen, durch die sie 
ausgebeutet wird, an oder vor dem Tä-
ter oder einer dritten Person vorzuneh-
men oder von dem Täter oder einer 
dritten Person an sich vornehmen zu 
lassen. 

entfällt 

(2) Der Versuch ist strafbar. entfällt 

(3) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr 
bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer eine 
andere Person mit Gewalt, durch Drohung 
mit einem empfindlichen Übel oder durch 
List zu der Aufnahme oder Fortsetzung der 
Prostitution oder den in Absatz 1 Nummer 
2 bezeichneten sexuellen Handlungen ver-
anlasst. 

entfällt 

(4) In den Fällen des Absatzes 1 ist 
auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 
zehn Jahren und in den Fällen des Absat-
zes 3 auf Freiheitsstrafe nicht unter einem 
Jahr zu erkennen, wenn einer der in § 232 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 3 bezeich-
neten Umstände vorliegt. 

entfällt 

(5) In minder schweren Fällen des Ab-
satzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von drei Mo-
naten bis zu fünf Jahren zu erkennen, in 
minder schweren Fällen der Absätze 3 und 
4 auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten 
bis zu zehn Jahren. 

entfällt 

(6) Mit Freiheitsstrafe von drei Mona-
ten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer an 
einer Person, die Opfer  

entfällt 

1. eines Menschenhandels nach § 232 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe 
a, auch in Verbindung mit § 232 Ab-
satz 2, oder 

 

2. einer Tat nach den Absätzen 1 bis 5  
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geworden ist und der Prostitution nachgeht, 
gegen Entgelt sexuelle Handlungen vor-
nimmt oder von ihr an sich vornehmen 
lässt und dabei deren persönliche oder 
wirtschaftliche Zwangslage oder deren 
Hilflosigkeit, die mit dem Aufenthalt in ei-
nem fremden Land verbunden ist, ausnutzt. 
Verkennt der Täter bei der sexuellen Hand-
lung zumindest leichtfertig die Umstände 
des Satzes 1 Nummer 1 oder 2 oder die 
persönliche oder wirtschaftliche Zwangs-
lage des Opfers oder dessen Hilfslosigkeit, 
so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder Geldstrafe. Nach den Sätzen 1 
und 2 wird nicht bestraft, wer eine Tat nach 
Satz 1 Nummer 1 oder 2, die zum Nachteil 
der Person, die nach Satz 1 der Prostitu-
tion nachgeht, begangen wurde, freiwillig 
bei der zuständigen Behörde anzeigt oder 
freiwillig eine solche Anzeige veranlasst, 
wenn nicht diese Tat zu diesem Zeitpunkt 
ganz oder zum Teil bereits entdeckt war 
und der Täter dies wusste oder bei verstän-
diger Würdigung der Sachlage damit rech-
nen musste. 

 

§ 232b § 232b 

Zwangsarbeit Zwangsarbeit und Veranlassen ander-
weitiger Ausbeutung 

(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Mo-
naten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer 
eine andere Person unter Ausnutzung ihrer 
persönlichen oder wirtschaftlichen Zwangs-
lage oder ihrer Hilflosigkeit, die mit dem 
Aufenthalt in einem fremden Land verbun-
den ist, oder wer eine andere Person unter 
einundzwanzig Jahren veranlasst,  

(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Mo-
naten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer 
eine andere Person unter Einsatz eines 
unlauteren Mittels (Absatz 2) oder wer 
eine andere Person unter einundzwanzig 
Jahren veranlasst,  

1. eine ausbeuterische Beschäftigung (§ 
232 Absatz 1 Satz 2) aufzunehmen o-
der fortzusetzen, 

1. eine Beschäftigung zu ausbeuteri-
schen Bedingungen aufzunehmen o-
der fortzusetzen, 

2. sich in Sklaverei, Leibeigenschaft, 
Schuldknechtschaft oder in Verhält-
nisse, die dem entsprechen oder äh-
neln, zu begeben oder 

2. sich in Sklaverei, Leibeigenschaft, 
Schuldknechtschaft oder in Verhält-
nisse, die dem entsprechen oder äh-
neln, zu begeben, 

3. die Bettelei, bei der sie ausgebeutet 
wird, aufzunehmen oder fortzusetzen. 

3. die Bettelei, bei der sie ausgebeutet 
wird, aufzunehmen oder fortzusetzen 
oder 
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 4. mit Strafe bedrohte Handlungen zu 
begehen, bei denen sie ausgebeutet 
wird. 

 Ausbeuterische Bedingungen im Sinne 
des Satzes 1 Nummer 1 liegen vor, wenn 
die Beschäftigung zu Arbeitsbedingun-
gen erfolgt, die in einem auffälligen 
Missverhältnis zu den Arbeitsbedingun-
gen solcher Arbeitnehmer stehen, wel-
che der gleichen oder einer vergleichba-
ren Beschäftigung nachgehen. 

 (2) Unlautere Mittel im Sinne des 
Absatzes 1 sind: 

 1. Gewalt oder Drohung mit einem 
empfindlichen Übel, 

 2. Entführung, Bemächtigung oder 
Vorschubleisten der Bemächtigung 
der anderen Person durch eine 
dritte Person, 

 3. List und 

 4. Ausnutzen der mit dem Aufenthalt 
in einem fremden Land verbunde-
nen Hilflosigkeit oder einer sonsti-
gen schutzbedürftigen Lage der an-
deren Person, in der diese keine tat-
sächliche oder für sie annehmbare 
Möglichkeit hat, sich der Ausbeu-
tung zu entziehen, oder das Herbei-
führen oder Aufrechterhalten einer 
solchen Lage. 

(2) Der Versuch ist strafbar. (3) u n v e r ä n d e r t  

(3) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr 
bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer eine 
andere Person mit Gewalt, durch Drohung 
mit einem empfindlichen Übel oder durch 
List veranlasst,  

entfällt 

1. eine ausbeuterische Beschäftigung (§ 
232 Absatz 1 Satz 2) aufzunehmen o-
der fortzusetzen, 

 

2. sich in Sklaverei, Leibeigenschaft, 
Schuldknechtschaft oder in Verhält-
nisse, die dem entsprechen oder äh-
neln, zu begeben oder 
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3. die Bettelei, bei der sie ausgebeutet 
wird, aufzunehmen oder fortzusetzen. 

 

(4) § 232a Absatz 4 und 5 gilt ent-
sprechend. 

(4) Auf Freiheitsstrafe von einem 
Jahr bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, 
wenn 

 1. das Opfer zur Zeit der Tat unter 
achtzehn Jahre alt ist, 

 2. der Täter gewerbsmäßig handelt o-
der als Mitglied einer Bande, die 
sich zur fortgesetzten Begehung 
solcher Taten verbunden hat, oder 

 3. die Tat unter Einsatz von Gewalt ge-
gen eine Person oder unter Anwen-
dung von Drohung mit gegenwärti-
ger Gefahr für Leib oder Leben be-
gangen wird. 

 (5) Auf Freiheitsstrafe nicht unter 
einem Jahr ist zu erkennen, wenn 

 1. der Täter das Opfer körperlich 
schwer misshandelt oder 

 2. der Täter das Opfer durch die Tat o-
der eine während der Tat begangene 
Handlung wenigstens leichtfertig in 
die Gefahr des Todes oder einer 
schweren Gesundheitsschädigung 
bringt. 

 (6) In minder schweren Fällen des 
Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von 
drei Monaten bis zu fünf Jahren zu er-
kennen, in minder schweren Fällen der 
Absätze 4 und 5 auf Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu zehn Jahren. 
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§ 233 § 233 

Ausbeutung der Arbeitskraft Ausbeutung der Arbeitskraft und ander-
weitige Ausbeutung 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jah-
ren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
eine andere Person unter Ausnutzung ihrer 
persönlichen oder wirtschaftlichen Zwangs-
lage oder ihrer Hilflosigkeit, die mit dem 
Aufenthalt in einem fremden Land verbun-
den ist, oder wer eine andere Person unter 
einundzwanzig Jahren ausbeutet  

(1) Mit Freiheitsstrafe von drei Mona-
ten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer 
eine andere Person unter Ausnutzung der 
mit dem Aufenthalt in einem fremden Land 
verbundenen Hilflosigkeit oder einer 
sonstigen schutzbedürftigen Lage, in 
der die Person keine tatsächliche oder 
für sie annehmbare Möglichkeit hat, 
sich der Ausbeutung zu entziehen, oder 
wer eine andere Person unter einundzwan-
zig Jahren zu ausbeuterischen Bedin-
gungen (§ 232b Absatz 1 Satz 2) be-
schäftigt. 

1. durch eine Beschäftigung nach § 232 
Absatz 1 Satz 2, 

entfällt 

2. bei der Ausübung der Bettelei oder entfällt 

3. bei der Begehung von mit Strafe be-
drohten Handlungen durch diese Per-
son. 

entfällt 

 (2) Ebenso wird bestraft, wer eine 
andere Person unter Ausnutzung der 
mit dem Aufenthalt in einem fremden 
Land verbundenen Hilflosigkeit oder ei-
ner sonstigen schutzbedürftigen Lage, 
in der die Person keine tatsächliche o-
der für sie annehmbare Möglichkeit hat, 
sich der Ausbeutung zu entziehen, oder 
wer eine andere Person unter einund-
zwanzig Jahren dazu veranlasst, ihm ei-
nen wesentlichen Teil ihrer durch Bette-
lei oder durch die Begehung von mit 
Strafe bedrohten Handlungen erworbe-
nen Einnahmen zu überlassen, oder ei-
nen wesentlichen Teil dieser Einnahmen 
einbehält oder in sonstiger Weise bei 
der Begehung von mit Strafe bedrohten 
Handlungen ausbeutet. 

(2) Auf Freiheitsstrafe von sechs Mo-
naten bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, 
wenn  

(3) u n v e r ä n d e r t  
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1. das Opfer zur Zeit der Tat unter acht-
zehn Jahren alt ist, 

 

2. der Täter das Opfer bei der Tat körper-
lich schwer misshandelt oder durch die 
Tat oder eine während der Tat began-
gene Handlung wenigstens leichtfertig 
in die Gefahr des Todes oder einer 
schweren Gesundheitsschädigung 
bringt, 

 

3. der Täter das Opfer durch das vollstän-
dige oder teilweise Vorenthalten der für 
die Tätigkeit des Opfers üblichen Ge-
genleistung in wirtschaftliche Not bringt 
oder eine bereits vorhandene wirt-
schaftliche Not erheblich vergrößert o-
der 

 

4. der Täter als Mitglied einer Bande han-
delt, die sich zur fortgesetzten Bege-
hung solcher Taten verbunden hat. 

 

(3) Der Versuch ist strafbar. (4) u n v e r ä n d e r t  

(4) In minder schweren Fällen des Ab-
satzes 1 ist auf Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder auf Geldstrafe zu erkennen, in 
minder schweren Fällen des Absatzes 2 
auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu 
fünf Jahren. 

(5) In minder schweren Fällen der 
Absätze 1 und 2 ist auf Freiheitsstrafe bis 
zu drei Jahren oder auf Geldstrafe zu er-
kennen, in minder schweren Fällen des Ab-
satzes 3 auf Freiheitsstrafe von drei Mona-
ten bis zu fünf Jahren. 

(5) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah-
ren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
einer Tat nach Absatz 1 Nummer 1 Vor-
schub leistet durch die  

entfällt 

1. Vermittlung einer ausbeuterischen Be-
schäftigung (§ 232 Absatz 1 Satz 2), 

 

2. Vermietung von Geschäftsräumen o-
der 

 

3. Vermietung von Räumen zum Wohnen 
an die auszubeutende Person. 

 

Satz 1 gilt nicht, wenn die Tat bereits nach 
anderen Vorschriften mit schwererer Strafe 
bedroht ist. 
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§ 233a § 233a 

Ausbeutung unter Ausnutzung einer 
Freiheitsberaubung 

Führungsaufsicht 

(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Mo-
naten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer 
eine andere Person einsperrt oder auf an-
dere Weise der Freiheit beraubt und sie in 
dieser Lage ausbeutet  

In den Fällen der §§ 232, 232b und 
233 kann das Gericht Führungsaufsicht 
anordnen (§ 68 Absatz 1). 

1. bei der Ausübung der Prostitution, entfällt 

2. durch eine Beschäftigung nach § 232 
Absatz 1 Satz 2, 

entfällt 

3. bei der Ausübung der Bettelei oder entfällt 

4. bei der Begehung von mit Strafe be-
drohten Handlungen durch diese Per-
son. 

entfällt 

(2) Der Versuch ist strafbar. entfällt 

(3) In den Fällen des Absatzes 1 ist 
auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 
zehn Jahren zu erkennen, wenn einer der 
in § 233 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 bezeich-
neten Umstände vorliegt. 

entfällt 

(4) In minder schweren Fällen des Ab-
satzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von drei Mo-
naten bis zu fünf Jahren, in minder schwe-
ren Fällen des Absatzes 3 auf Freiheits-
strafe von sechs Monaten bis zu zehn Jah-
ren zu erkennen. 

entfällt 

§ 233b § 233b 

Führungsaufsicht entfällt 

In den Fällen der §§ 232, 232a Absatz 
1 bis 5, der §§ 232b, 233 Absatz 1 bis 4 
und des § 233a kann das Gericht Füh-
rungsaufsicht anordnen (§ 68 Abs. 1). 

 



 - 41 -  

Geltendes Recht Neues Recht 

§ 236 § 236 

Kinderhandel Kinderhandel 

(1) Wer sein noch nicht achtzehn 
Jahre altes Kind oder seinen noch nicht 
achtzehn Jahre alten Mündel oder Pflegling 
unter grober Vernachlässigung der Für-
sorge- oder Erziehungspflicht einem ande-
ren auf Dauer überlässt und dabei gegen 
Entgelt oder in der Absicht handelt, sich o-
der einen Dritten zu bereichern, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, 
wer in den Fällen des Satzes 1 das Kind, 
den Mündel oder Pflegling auf Dauer bei 
sich aufnimmt und dafür ein Entgelt ge-
währt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Wer unbefugt  (2) Wer unbefugt  

1. die Adoption einer Person unter acht-
zehn Jahren vermittelt oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. eine Vermittlungstätigkeit ausübt, die 
zum Ziel hat, daß ein Dritter eine Per-
son unter achtzehn Jahren auf Dauer 
bei sich aufnimmt, 

2. u n v e r ä n d e r t  

und dabei gegen Entgelt oder in der Ab-
sicht handelt, sich oder einen Dritten zu be-
reichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Ebenso wird bestraft, wer als Vermittler der 
Adoption einer Person unter achtzehn Jah-
ren einer Person für die Erteilung der erfor-
derlichen Zustimmung zur Adoption ein 
Entgelt gewährt. Bewirkt der Täter in den 
Fällen des Satzes 1, daß die vermittelte 
Person in das Inland oder in das Ausland 
verbracht wird, so ist die Strafe Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. 

und dabei gegen Entgelt oder in der Ab-
sicht handelt, sich oder einen Dritten zu be-
reichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Ebenso wird bestraft, wer als Vermittler der 
Adoption einer Person unter achtzehn Jah-
ren einer Person für die Erteilung der erfor-
derlichen Zustimmung zur Adoption ein 
Entgelt gewährt. Bewirkt der Täter in den 
Fällen des Satzes 1, daß die vermittelte 
Person in das Inland oder in das Ausland 
verbracht wird, so ist die Strafe Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. 
Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn die 
Tat nach § 232 mit Strafe bedroht ist 

(3) Der Versuch ist strafbar. (3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Auf Freiheitsstrafe von sechs Mo-
naten bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, 
wenn der Täter  

(4) u n v e r ä n d e r t  
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1. aus Gewinnsucht, gewerbsmäßig oder 
als Mitglied einer Bande handelt, die 
sich zur fortgesetzten Begehung eines 
Kinderhandels verbunden hat, oder 

 

2. das Kind oder die vermittelte Person 
durch die Tat in die Gefahr einer er-
heblichen Schädigung der körperlichen 
oder seelischen Entwicklung bringt. 

 

(5) In den Fällen der Absätze 1 und 3 
kann das Gericht bei Beteiligten und in den 
Fällen der Absätze 2 und 3 bei Teilneh-
mern, deren Schuld unter Berücksichtigung 
des körperlichen oder seelischen Wohls 
des Kindes oder der vermittelten Person 
gering ist, die Strafe nach seinem Ermes-
sen mildern (§ 49 Abs. 2) oder von Strafe 
nach den Absätzen 1 bis 3 absehen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 237 § 237 

Zwangsheirat Zwangsheirat 

(1) Wer einen Menschen rechtswidrig 
mit Gewalt oder durch Drohung mit einem 
empfindlichen Übel zur Eingehung der Ehe 
nötigt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 
Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwen-
dung der Gewalt oder die Androhung des 
Übels zu dem angestrebten Zweck als ver-
werflich anzusehen ist. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Ebenso wird bestraft, wer zur Be-
gehung einer Tat nach Absatz 1 den Men-
schen durch Gewalt, Drohung mit einem 
empfindlichen Übel oder durch List in ein 
Gebiet außerhalb des räumlichen Gel-
tungsbereiches dieses Gesetzes verbringt 
oder veranlasst, sich dorthin zu begeben, 
oder davon abhält, von dort zurückzukeh-
ren. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer zur Be-
gehung einer Tat nach Absatz 1 den Men-
schen durch Gewalt, Drohung mit einem 
empfindlichen Übel oder durch List in ein 
Gebiet außerhalb des räumlichen Gel-
tungsbereiches dieses Gesetzes verbringt 
oder veranlasst, sich dorthin zu begeben, 
oder davon abhält, von dort zurückzukeh-
ren. Satz 1 gilt nicht, wenn die Tat nach 
§ 232 mit Strafe bedroht ist. 

(3) Der Versuch ist strafbar. (3) u n v e r ä n d e r t  

(4) In minder schweren Fällen ist die 
Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren o-
der Geldstrafe. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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Strafprozeßordnung Strafprozeßordnung 

( - StPO) 
vom: 12.09.1950 - zuletzt geän-

dert durch Art. 2 Abs. 1 G v. 
7.11.2024 I Nr. 351 

( - StPO) 
vom: 12.09.1950 - zuletzt geän-

dert durch Art. 2 Abs. 1 G v. 
7.11.2024 I Nr. 351 

§ 100a § 100a 

Telekommunikationsüberwachung Telekommunikationsüberwachung 

(1) Auch ohne Wissen der Betroffe-
nen darf die Telekommunikation überwacht 
und aufgezeichnet werden, wenn  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. bestimmte Tatsachen den Verdacht 
begründen, dass jemand als Täter o-
der Teilnehmer eine in Absatz 2 be-
zeichnete schwere Straftat begangen, 
in Fällen, in denen der Versuch straf-
bar ist, zu begehen versucht, oder 
durch eine Straftat vorbereitet hat, 

 

2. die Tat auch im Einzelfall schwer wiegt 
und 

 

3. die Erforschung des Sachverhalts oder 
die Ermittlung des Aufenthaltsortes des 
Beschuldigten auf andere Weise we-
sentlich erschwert oder aussichtslos 
wäre. 

 

Die Überwachung und Aufzeichnung der 
Telekommunikation darf auch in der Weise 
erfolgen, dass mit technischen Mitteln in 
von dem Betroffenen genutzte informati-
onstechnische Systeme eingegriffen wird, 
wenn dies notwendig ist, um die Überwa-
chung und Aufzeichnung insbesondere in 
unverschlüsselter Form zu ermöglichen. 
Auf dem informationstechnischen System 
des Betroffenen gespeicherte Inhalte und 
Umstände der Kommunikation dürfen über-
wacht und aufgezeichnet werden, wenn sie 
auch während des laufenden Übertra-
gungsvorgangs im öffentlichen Telekom-
munikationsnetz in verschlüsselter Form 
hätten überwacht und aufgezeichnet wer-
den können. 
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(2) Schwere Straftaten im Sinne des 
Absatzes 1 Nr. 1 sind:  

(2) Schwere Straftaten im Sinne des 
Absatzes 1 Nr. 1 sind:  

1. aus dem Strafgesetzbuch:  1. aus dem Strafgesetzbuch:  

a) Straftaten des Friedensverrats, 
des Hochverrats und der Gefähr-
dung des demokratischen Rechts-
staates sowie des Landesverrats 
und der Gefährdung der äußeren 
Sicherheit nach den §§ 80a bis 82, 
84 bis 86, 87 bis 89a, 89c Absatz 
1 bis 4, 94 bis 100a, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) Bestechlichkeit und Bestechung 
von Mandatsträgern nach § 108e, 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) Straftaten gegen die Landesvertei-
digung nach den §§ 109d bis 
109h, 

c) u n v e r ä n d e r t  

d) Straftaten gegen die öffentliche 
Ordnung nach § 127 Absatz 3 und 
4 sowie den §§ 129 bis 130, 

d) u n v e r ä n d e r t  

e) Geld- und Wertzeichenfälschung 
nach den §§ 146 und 151, jeweils 
auch in Verbindung mit § 152, so-
wie nach § 152a Abs. 3 und § 
152b Abs. 1 bis 4, 

e) u n v e r ä n d e r t  

f) Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung in den Fällen 
der §§ 176, 176c, 176d und, unter 
den in § 177 Absatz 6 Satz 2 
Nummer 2 genannten Vorausset-
zungen, des § 177, 

f) Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung in den Fällen 
der §§ 176, 176c, 176d und, unter 
den in § 177 Absatz 6 Satz 2 
Nummer 2 genannten Vorausset-
zungen, des § 177 sowie der §§ 
179 bis 180a, 

g) Verbreitung, Erwerb und Besitz 
kinder- und jugendpornographi-
scher Inhalte nach § 184b, § 184c 
Absatz 2, 

g) u n v e r ä n d e r t  

h) Mord und Totschlag nach den §§ 
211 und 212, 

h) u n v e r ä n d e r t  

i) Straftaten gegen die persönliche 
Freiheit nach den §§ 232, 232a 
Absatz 1 bis 5, den §§ 232b, 233 
Absatz 2, den §§ 233a, 234 bis 
234b, 239a und 239b, 

i) Straftaten gegen die persönliche 
Freiheit nach den §§ 232, 232b, 
233, 234 bis 234b, 239a und 239b, 
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j) Bandendiebstahl nach § 244 Abs. 
1 Nr. 2, Wohnungseinbruchdieb-
stahl nach § 244 Absatz 4 und 
schwerer Bandendiebstahl nach § 
244a, 

j) u n v e r ä n d e r t  

k) Straftaten des Raubes und der Er-
pressung nach den §§ 249 bis 
255, 

k) u n v e r ä n d e r t  

l) gewerbsmäßige Hehlerei, Banden-
hehlerei und gewerbsmäßige Ban-
denhehlerei nach den §§ 260 und 
260a, 

l) u n v e r ä n d e r t  

m) Geldwäsche nach § 261, wenn die 
Vortat eine der in den Nummern 1 
bis 11 genannten schweren Straf-
taten ist, 

m) u n v e r ä n d e r t  

n) Betrug und Computerbetrug unter 
den in § 263 Abs. 3 Satz 2 ge-
nannten Voraussetzungen und im 
Falle des § 263 Abs. 5, jeweils 
auch in Verbindung mit § 263a 
Abs. 2, 

n) u n v e r ä n d e r t  

o) Subventionsbetrug unter den in § 
264 Abs. 2 Satz 2 genannten Vo-
raussetzungen und im Falle des § 
264 Abs. 3 in Verbindung mit § 
263 Abs. 5, 

o) u n v e r ä n d e r t  

p) Sportwettbetrug und Manipulation 
von berufssportlichen Wettbewer-
ben unter den in § 265e Satz 2 ge-
nannten Voraussetzungen, 

p) u n v e r ä n d e r t  

q) Vorenthalten und Veruntreuen von 
Arbeitsentgelt unter den in § 266a 
Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 ge-
nannten Voraussetzungen, 

q) u n v e r ä n d e r t  

r) Straftaten der Urkundenfälschung 
unter den in § 267 Abs. 3 Satz 2 
genannten Voraussetzungen und 
im Fall des § 267 Abs. 4, jeweils 
auch in Verbindung mit § 268 Abs. 
5 oder § 269 Abs. 3, sowie nach § 
275 Abs. 2 und § 276 Abs. 2, 

r) u n v e r ä n d e r t  

s) Bankrott unter den in § 283a Satz 
2 genannten Voraussetzungen, 

s) u n v e r ä n d e r t  
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t) Straftaten gegen den Wettbewerb 
nach § 298 und, unter den in § 
300 Satz 2 genannten Vorausset-
zungen, nach § 299, 

t) u n v e r ä n d e r t  

u) gemeingefährliche Straftaten in 
den Fällen der §§ 306 bis 306c, 
307 Abs. 1 bis 3, des § 308 Abs. 1 
bis 3, des § 309 Abs. 1 bis 4, des 
§ 310 Abs. 1, der §§ 313, 314, 315 
Abs. 3, des § 315b Abs. 3 sowie 
der §§ 316a und 316c, 

u) u n v e r ä n d e r t  

v) Bestechlichkeit und Bestechung 
nach den §§ 332 und 334, 

v) u n v e r ä n d e r t  

2. aus der Abgabenordnung:  2. u n v e r ä n d e r t  

a) Steuerhinterziehung unter den in § 
370 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 
genannten Voraussetzungen, so-
fern der Täter als Mitglied einer 
Bande, die sich zur fortgesetzten 
Begehung von Taten nach § 370 
Absatz 1 verbunden hat, handelt, 
oder unter den in § 370 Absatz 3 
Satz 2 Nummer 5 genannten Vo-
raussetzungen, 

 

b) gewerbsmäßiger, gewaltsamer 
und bandenmäßiger Schmuggel 
nach § 373, 

 

c) Steuerhehlerei im Falle des § 374 
Abs. 2, 

 

3. aus dem Anti-Doping-Gesetz: 
 
 

3. u n v e r ä n d e r t  

Straftaten nach § 4 Absatz 4 Nummer 
2 Buchstabe b, 

 

4. aus dem Asylgesetz:  4. u n v e r ä n d e r t  

a) Verleitung zur missbräuchlichen 
Asylantragstellung nach § 84 Abs. 
3, 

 

b) gewerbs- und bandenmäßige Ver-
leitung zur missbräuchlichen Asyl-
antragstellung nach § 84a, 

 

5. aus dem Aufenthaltsgesetz:  5. u n v e r ä n d e r t  
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a) Einschleusen von Ausländern und 
Personen, auf die das Freizügig-
keitsgesetz/EU Anwendung findet, 
nach § 96 Absatz 1, 2 und 4, 

 

b) Einschleusen mit Todesfolge und 
gewerbs- und bandenmäßiges 
Einschleusen nach § 97, 

 

5a. aus dem Ausgangsstoffgesetz: 
 
 

5a. u n v e r ä n d e r t  

Straftaten nach § 13 Absatz 3,  

6. aus dem Außenwirtschaftsgesetz: 
 
 

6. u n v e r ä n d e r t  

vorsätzliche Straftaten nach den §§ 17 
und 18 des Außenwirtschaftsgesetzes, 

 

7. aus dem Betäubungsmittelgesetz:  7. u n v e r ä n d e r t  

a) Straftaten nach einer in § 29 Abs. 
3 Satz 2 Nr. 1 in Bezug genomme-
nen Vorschrift unter den dort ge-
nannten Voraussetzungen, 

 

b) Straftaten nach den §§ 29a, 30 
Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 sowie den §§ 
30a und 30b, 

 

7a. aus dem Konsumcannabisgesetz: 7a. u n v e r ä n d e r t  

c) Straftaten nach einer in § 34 Ab-
satz 3 Satz 2 Nummer 1 in Bezug 
genommenen Vorschrift unter den 
dort genannten Voraussetzungen, 

 

d) Straftaten nach § 34 Absatz 4,  

7b. aus dem Medizinal-Cannabisgesetz: 7b. u n v e r ä n d e r t  

e) Straftaten nach einer in § 25 Ab-
satz 4 Satz 2 Nummer 1 in Bezug 
genommenen Vorschrift unter den 
dort genannten Voraussetzungen, 

 

f) Straftaten nach § 25 Absatz 5,  
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8. aus dem Grundstoffüberwachungsge-
setz: 
 
 

8. u n v e r ä n d e r t  

Straftaten nach § 19 Abs. 1 unter den 
in § 19 Abs. 3 Satz 2 genannten Vo-
raussetzungen, 

 

9. aus dem Gesetz über die Kontrolle von 
Kriegswaffen:  

9. u n v e r ä n d e r t  

a) Straftaten nach § 19 Abs. 1 bis 3 
und § 20 Abs. 1 und 2 sowie § 20a 
Abs. 1 bis 3, jeweils auch in Ver-
bindung mit § 21, 

 

b) Straftaten nach § 22a Abs. 1 bis 3,  

9a. aus dem Neue-psychoaktive-Stoffe-
Gesetz: 
 
 

9a. u n v e r ä n d e r t  

Straftaten nach § 4 Absatz 3 Nummer 
1 Buchstabe a, 

 

10. aus dem Völkerstrafgesetzbuch:  10. u n v e r ä n d e r t  

a) Völkermord nach § 6,  

b) Verbrechen gegen die Menschlich-
keit nach § 7, 

 

c) Kriegsverbrechen nach den §§ 8 
bis 12, 

 

d) Verbrechen der Aggression nach § 
13, 

 

11. aus dem Waffengesetz:  11. u n v e r ä n d e r t  

a) Straftaten nach § 51 Abs. 1 bis 3,  

b) Straftaten nach § 52 Abs. 1 Nr. 1 
und 2 Buchstabe c und d sowie 
Abs. 5 und 6. 
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(3) Die Anordnung darf sich nur ge-
gen den Beschuldigten oder gegen Perso-
nen richten, von denen auf Grund bestimm-
ter Tatsachen anzunehmen ist, dass sie für 
den Beschuldigten bestimmte oder von ihm 
herrührende Mitteilungen entgegennehmen 
oder weitergeben oder dass der Beschul-
digte ihren Anschluss oder ihr informations-
technisches System benutzt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Auf Grund der Anordnung einer 
Überwachung und Aufzeichnung der Tele-
kommunikation hat jeder, der Telekommu-
nikationsdienste erbringt oder daran mit-
wirkt, dem Gericht, der Staatsanwaltschaft 
und ihren im Polizeidienst tätigen Ermitt-
lungspersonen (§ 152 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes) diese Maßnahmen zu er-
möglichen und die erforderlichen Auskünfte 
unverzüglich zu erteilen. Ob und in wel-
chem Umfang hierfür Vorkehrungen zu tref-
fen sind, bestimmt sich nach dem Telekom-
munikationsgesetz und der Telekommuni-
kations-Überwachungsverordnung. § 95 
Absatz 2 gilt entsprechend. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Bei Maßnahmen nach Absatz 1 
Satz 2 und 3 ist technisch sicherzustellen, 
dass  

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. ausschließlich überwacht und aufge-
zeichnet werden können:  

 

a) die laufende Telekommunikation 
(Absatz 1 Satz 2), oder 

 

b) Inhalte und Umstände der Kom-
munikation, die ab dem Zeitpunkt 
der Anordnung nach § 100e Ab-
satz 1 auch während des laufen-
den Übertragungsvorgangs im öf-
fentlichen Telekommunikations-
netz hätten überwacht und aufge-
zeichnet werden können (Absatz 1 
Satz 3), 

 

2. an dem informationstechnischen Sys-
tem nur Veränderungen vorgenommen 
werden, die für die Datenerhebung un-
erlässlich sind, und 
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3. die vorgenommenen Veränderungen 
bei Beendigung der Maßnahme, soweit 
technisch möglich, automatisiert rück-
gängig gemacht werden. 

 

Das eingesetzte Mittel ist nach dem Stand 
der Technik gegen unbefugte Nutzung zu 
schützen. Kopierte Daten sind nach dem 
Stand der Technik gegen Veränderung, un-
befugte Löschung und unbefugte Kenntnis-
nahme zu schützen. 

 

(6) Bei jedem Einsatz des techni-
schen Mittels sind zu protokollieren  

(6) u n v e r ä n d e r t  

1. die Bezeichnung des technischen Mit-
tels und der Zeitpunkt seines Einsat-
zes, 

 

2. die Angaben zur Identifizierung des in-
formationstechnischen Systems und 
die daran vorgenommenen nicht nur 
flüchtigen Veränderungen, 

 

3. die Angaben, die die Feststellung der 
erhobenen Daten ermöglichen, und 

 

4. die Organisationseinheit, die die Maß-
nahme durchführt. 

 

§ 100b § 100b 

Online-Durchsuchung Online-Durchsuchung 

(1) Auch ohne Wissen des Betroffe-
nen darf mit technischen Mitteln in ein von 
dem Betroffenen genutztes informations-
technisches System eingegriffen und dür-
fen Daten daraus erhoben werden (Online-
Durchsuchung), wenn  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. bestimmte Tatsachen den Verdacht 
begründen, dass jemand als Täter o-
der Teilnehmer eine in Absatz 2 be-
zeichnete besonders schwere Straftat 
begangen oder in Fällen, in denen der 
Versuch strafbar ist, zu begehen ver-
sucht hat, 

 

2. die Tat auch im Einzelfall besonders 
schwer wiegt und 
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3. die Erforschung des Sachverhalts oder 
die Ermittlung des Aufenthaltsortes des 
Beschuldigten auf andere Weise we-
sentlich erschwert oder aussichtslos 
wäre. 

 

(2) Besonders schwere Straftaten im 
Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 sind:  

(2) Besonders schwere Straftaten im 
Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 sind:  

1. aus dem Strafgesetzbuch:  1. aus dem Strafgesetzbuch:  

a) Straftaten des Hochverrats und 
der Gefährdung des demokrati-
schen Rechtsstaates sowie des 
Landesverrats und der Gefähr-
dung der äußeren Sicherheit nach 
den §§ 81, 82, 89a, 89c Absatz 1 
bis 4, nach den §§ 94, 95 Absatz 3 
und § 96 Absatz 1, jeweils auch in 
Verbindung mit § 97b, sowie nach 
den §§ 97a, 98 Absatz 1 Satz 2, § 
99 Absatz 2 und den §§ 100, 100a 
Absatz 4, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) Betreiben krimineller Handelsplatt-
formen im Internet in den Fällen 
des § 127 Absatz 3 und 4, sofern 
der Zweck der Handelsplattform 
im Internet darauf ausgerichtet ist, 
in den Buchstaben a und c bis o 
sowie in den Nummern 2 bis 10 
genannte besonders schwere 
Straftaten zu ermöglichen oder zu 
fördern, 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) Bildung krimineller Vereinigungen 
nach § 129 Absatz 1 in Verbin-
dung mit Absatz 5 Satz 3 und Bil-
dung terroristischer Vereinigungen 
nach § 129a Absatz 1, 2, 4, 5 Satz 
1 erste Alternative, jeweils auch in 
Verbindung mit § 129b Absatz 1, 

c) u n v e r ä n d e r t  

d) Geld- und Wertzeichenfälschung 
nach den §§ 146 und 151, jeweils 
auch in Verbindung mit § 152, so-
wie nach § 152a Absatz 3 und § 
152b Absatz 1 bis 4, 

d) u n v e r ä n d e r t  
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e) Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung in den Fällen 
des § 176 Absatz 1 und der §§ 
176c, 176d und, unter den in § 
177 Absatz 6 Satz 2 Nummer 2 
genannten Voraussetzungen, des 
§ 177, 

e) Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung in den Fällen 
des § 176 Absatz 1 und der §§ 
176c, 176d und, unter den in § 
177 Absatz 6 Satz 2 Nummer 2 
genannten Voraussetzungen, des 
§ 177 sowie des § 179 Absatz 1, 
4, 5 und 6 zweiter Halbsatz, 

f) Verbreitung, Erwerb und Besitz 
kinderpornografischer Inhalte in 
den Fällen des § 184b Absatz 1 
Satz 1 und Absatz 2, 

f) u n v e r ä n d e r t  

g) Mord und Totschlag nach den §§ 
211, 212, 

g) u n v e r ä n d e r t  

h) Straftaten gegen die persönliche 
Freiheit in den Fällen des § 232 
Absatz 2 und 3, des § 232a Ab-
satz 1, 3, 4 und 5 zweiter Halb-
satz, des § 232b Absatz 1 und 3 
sowie Absatz 4, dieser in Verbin-
dung mit § 232a Absatz 4 und 5 
zweiter Halbsatz, des § 233 Ab-
satz 2, des § 233a Absatz 1, 3 und 
4 zweiter Halbsatz, der §§ 234 und 
234a Absatz 1 und 2 sowie der §§ 
239a und 239b, 

h) Straftaten gegen die persönliche 
Freiheit in den Fällen des § 232 
Absatz 1, 4 und 5, des § 232b Ab-
satz 1, 4, 5 oder 6 zweiter Halb-
satz, des § 233 Absatz 3, der §§ 
234 und 234a Absatz 1 und 2 so-
wie der §§ 239a und 239b, 

i) Bandendiebstahl nach § 244 Ab-
satz 1 Nummer 2 und schwerer 
Bandendiebstahl nach § 244a, 

i) u n v e r ä n d e r t  

j) schwerer Raub und Raub mit To-
desfolge nach § 250 Absatz 1 oder 
Absatz 2, § 251, 

j) u n v e r ä n d e r t  

k) räuberische Erpressung nach § 
255 und besonders schwerer Fall 
einer Erpressung nach § 253 unter 
den in § 253 Absatz 4 Satz 2 ge-
nannten Voraussetzungen, 

k) u n v e r ä n d e r t  

l) gewerbsmäßige Hehlerei, Banden-
hehlerei und gewerbsmäßige Ban-
denhehlerei nach den §§ 260, 
260a, 

l) u n v e r ä n d e r t  
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m) besonders schwerer Fall der Geld-
wäsche nach § 261 unter den in § 
261 Absatz 5 Satz 2 genannten 
Voraussetzungen, wenn die Vortat 
eine der in den Nummern 1 bis 7 
genannten besonders schweren 
Straftaten ist, 

m) u n v e r ä n d e r t  

n) Computerbetrug in den Fällen des 
§ 263a Absatz 2 in Verbindung mit 
§ 263 Absatz 5, 

n) u n v e r ä n d e r t  

o) besonders schwerer Fall der Be-
stechlichkeit und Bestechung nach 
§ 335 Absatz 1 unter den in § 335 
Absatz 2 Nummer 1 bis 3 genann-
ten Voraussetzungen, 

o) u n v e r ä n d e r t  

2. aus dem Asylgesetz:  2. u n v e r ä n d e r t  

a) Verleitung zur missbräuchlichen 
Asylantragstellung nach § 84 Ab-
satz 3, 

 

b) gewerbs- und bandenmäßige Ver-
leitung zur missbräuchlichen Asyl-
antragstellung nach § 84a Absatz 
1, 

 

3. aus dem Aufenthaltsgesetz:  3. u n v e r ä n d e r t  

a) Einschleusen von Ausländern 
nach § 96 Absatz 2, 

 

b) Einschleusen mit Todesfolge oder 
gewerbs- und bandenmäßiges 
Einschleusen nach § 97, 

 

4. aus dem Außenwirtschaftsgesetz:  4. u n v e r ä n d e r t  

a) Straftaten nach § 17 Absatz 1, 2 
und 3, jeweils auch in Verbindung 
mit Absatz 6 oder 7, 

 

b) Straftaten nach § 18 Absatz 7 und 
8, jeweils auch in Verbindung mit 
Absatz 10, 

 

5. aus dem Betäubungsmittelgesetz:  5. u n v e r ä n d e r t  
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a) besonders schwerer Fall einer 
Straftat nach § 29 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1, 5, 6, 10, 11 oder 13, 
Absatz 3 unter der in § 29 Absatz 
3 Satz 2 Nummer 1 genannten Vo-
raussetzung, 

 

b) eine Straftat nach den §§ 29a, 30 
Absatz 1 Nummer 1, 2, 4, § 30a, 

 

5a. aus dem Konsumcannabisgesetz: 5a. u n v e r ä n d e r t  

Straftaten nach § 34 Absatz 4 Nummer 
1, 3 oder Nummer 4, 

 

5b. aus dem Medizinal-Cannabisgesetz: 5b. u n v e r ä n d e r t  

Straftaten nach § 25 Absatz 5 Nummer 
1, 3 oder Nummer 4, 

 

6. aus dem Gesetz über die Kontrolle von 
Kriegswaffen:  

6. u n v e r ä n d e r t  

a) eine Straftat nach § 19 Absatz 2 o-
der § 20 Absatz 1, jeweils auch in 
Verbindung mit § 21, 

 

b) besonders schwerer Fall einer 
Straftat nach § 22a Absatz 1 in 
Verbindung mit Absatz 2, 

 

7. aus dem Grundstoffüberwachungsge-
setz: 

7. u n v e r ä n d e r t  

Straftaten nach § 19 Absatz 3,  

8. aus dem Neue-psychoaktive-Stoffe-
Gesetz: 

8. u n v e r ä n d e r t  

Straftaten nach § 4 Absatz 3 Nummer 
1, 

 

9. aus dem Völkerstrafgesetzbuch:  9. u n v e r ä n d e r t  

a) Völkermord nach § 6,  

b) Verbrechen gegen die Menschlich-
keit nach § 7, 

 

c) Kriegsverbrechen nach den §§ 8 
bis 12, 

 

d) Verbrechen der Aggression nach § 
13, 

 



 - 13 -  

Geltendes Recht Neues Recht 

10. aus dem Waffengesetz:  10. u n v e r ä n d e r t  

a) besonders schwerer Fall einer 
Straftat nach § 51 Absatz 1 in Ver-
bindung mit Absatz 2, 

 

b) besonders schwerer Fall einer 
Straftat nach § 52 Absatz 1 Num-
mer 1 in Verbindung mit Absatz 5. 

 

(3) Die Maßnahme darf sich nur ge-
gen den Beschuldigten richten. Ein Eingriff 
in informationstechnische Systeme anderer 
Personen ist nur zulässig, wenn auf Grund 
bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, 
dass  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. der in der Anordnung nach § 100e Ab-
satz 3 bezeichnete Beschuldigte infor-
mationstechnische Systeme der ande-
ren Person benutzt, und 

 

2. die Durchführung des Eingriffs in infor-
mationstechnische Systeme des Be-
schuldigten allein nicht zur Erforschung 
des Sachverhalts oder zur Ermittlung 
des Aufenthaltsortes eines Mitbeschul-
digten führen wird. 

 

Die Maßnahme darf auch durchgeführt 
werden, wenn andere Personen unver-
meidbar betroffen werden. 

 

(4) § 100a Absatz 5 und 6 gilt mit 
Ausnahme von Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 
entsprechend. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 255a § 255a 

Vorführung einer aufgezeichneten Zeu-
genvernehmung 

Vorführung einer aufgezeichneten Zeu-
genvernehmung 

(1) Für die Vorführung der Bild-Ton-
Aufzeichnung einer Zeugenvernehmung 
gelten die Vorschriften zur Verlesung eines 
Protokolls über eine Vernehmung gemäß 
§§ 251, 252, 253 und 255 entsprechend. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) In Verfahren wegen Straftaten ge-
gen die sexuelle Selbstbestimmung (§§ 
174 bis 184k des Strafgesetzbuches) oder 
gegen das Leben (§§ 211 bis 222 des 
Strafgesetzbuches), wegen Misshandlung 
von Schutzbefohlenen (§ 225 des Strafge-
setzbuches) oder wegen Straftaten gegen 
die persönliche Freiheit nach den §§ 232 
bis 233a des Strafgesetzbuches kann die 
Vernehmung eines Zeugen unter 18 Jah-
ren durch die Vorführung der Bild-Ton-Auf-
zeichnung seiner früheren richterlichen 
Vernehmung ersetzt werden, wenn der An-
geklagte und sein Verteidiger Gelegenheit 
hatten, an dieser mitzuwirken, und wenn 
der Zeuge, dessen Vernehmung nach § 
58a Absatz 1 Satz 3 in Bild und Ton aufge-
zeichnet worden ist, der vernehmungser-
setzenden Vorführung dieser Aufzeichnung 
in der Hauptverhandlung nicht unmittelbar 
nach der aufgezeichneten Vernehmung wi-
dersprochen hat. Dies gilt auch für Zeugen, 
die Verletzte einer dieser Straftaten sind 
und zur Zeit der Tat unter 18 Jahre alt wa-
ren oder Verletzte einer Straftat gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung (§§ 174 bis 
184k des Strafgesetzbuches) sind. Das 
Gericht hat bei seiner Entscheidung auch 
die schutzwürdigen Interessen des Zeugen 
zu berücksichtigen und den Grund für die 
Vorführung bekanntzugeben. Eine ergän-
zende Vernehmung des Zeugen ist zuläs-
sig. 

(2) In Verfahren wegen Straftaten ge-
gen die sexuelle Selbstbestimmung (§§ 
174 bis 184k des Strafgesetzbuches) oder 
gegen das Leben (§§ 211 bis 222 des 
Strafgesetzbuches), wegen Misshandlung 
von Schutzbefohlenen (§ 225 des Strafge-
setzbuches) oder wegen Straftaten gegen 
die persönliche Freiheit nach den §§ 232 
bis 233 des Strafgesetzbuches kann die 
Vernehmung eines Zeugen unter 18 Jah-
ren durch die Vorführung der Bild-Ton-Auf-
zeichnung seiner früheren richterlichen 
Vernehmung ersetzt werden, wenn der An-
geklagte und sein Verteidiger Gelegenheit 
hatten, an dieser mitzuwirken, und wenn 
der Zeuge, dessen Vernehmung nach § 
58a Absatz 1 Satz 3 in Bild und Ton aufge-
zeichnet worden ist, der vernehmungser-
setzenden Vorführung dieser Aufzeichnung 
in der Hauptverhandlung nicht unmittelbar 
nach der aufgezeichneten Vernehmung wi-
dersprochen hat. Dies gilt auch für Zeugen, 
die Verletzte einer dieser Straftaten sind 
und zur Zeit der Tat unter 18 Jahre alt wa-
ren oder Verletzte einer Straftat gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung (§§ 174 bis 
184k des Strafgesetzbuches) sind. Das 
Gericht hat bei seiner Entscheidung auch 
die schutzwürdigen Interessen des Zeugen 
zu berücksichtigen und den Grund für die 
Vorführung bekanntzugeben. Eine ergän-
zende Vernehmung des Zeugen ist zuläs-
sig. 

§ 397a § 397a 

Bestellung eines Beistands; Prozess-
kostenhilfe 

Bestellung eines Beistands; Prozess-
kostenhilfe 

(1) Dem Nebenkläger ist auf seinen 
Antrag ein Rechtsanwalt als Beistand zu 
bestellen, wenn er  

(1) Dem Nebenkläger ist auf seinen 
Antrag ein Rechtsanwalt als Beistand zu 
bestellen, wenn er  

1. durch ein Verbrechen nach den §§ 
177, 232 bis 232b und 233a des Straf-
gesetzbuches oder durch einen beson-
ders schweren Fall eines Vergehens 
nach § 177 Absatz 6 des Strafgesetz-
buches verletzt ist, 

1. durch ein Verbrechen nach den §§ 
177, 179, 232 und 232b des Strafge-
setzbuches oder durch einen beson-
ders schweren Fall eines Vergehens 
nach § 177 Absatz 6 des Strafgesetz-
buches verletzt ist, 
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1a. durch eine Straftat nach § 184j des 
Strafgesetzbuches verletzt ist und der 
Begehung dieser Straftat ein Verbre-
chen nach § 177 des Strafgesetzbu-
ches oder ein besonders schwerer Fall 
eines Vergehens nach § 177 Absatz 6 
des Strafgesetzbuches zugrunde liegt, 

1a. u n v e r ä n d e r t  

2. durch eine versuchte rechtswidrige Tat 
nach den §§ 211 und 212 des Strafge-
setzbuches oder, sofern auch hier ein 
unmittelbarer Zusammenhang zwi-
schen der verfahrensgegenständlichen 
Tat und der Rechtsgutverletzung be-
steht, nach den §§ 6 bis 8, 11 sowie 12 
des Völkerstrafgesetzbuches, die sich 
gegen das Leben richtet, verletzt ist o-
der wenn er Angehöriger eines durch 
eine rechtswidrige Tat Getöteten (§ 
395 Absatz 2 Nummer 1) ist, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. durch ein Verbrechen nach den §§ 
226, 226a, 234 bis 235, 238 bis 239b, 
249, 250, 252, 255 und 316a des Straf-
gesetzbuches verletzt ist, das bei ihm 
zu schweren körperlichen oder seeli-
schen Schäden geführt hat oder vo-
raussichtlich führen wird, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. durch eine rechtswidrige Tat nach den 
§§ 174 bis 182, 184i bis 184k und 225 
des Strafgesetzbuchs verletzt ist und 
er zur Zeit der Tat das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hatte oder seine 
Interessen selbst nicht ausreichend 
wahrnehmen kann, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. durch eine rechtswidrige Tat nach den 
§§ 221, 226, 226a, 232 bis 235, 237, 
238 Absatz 2 und 3, §§ 239a, 239b, 
240 Absatz 4, §§ 249, 250, 252, 255 
und 316a des Strafgesetzbuches ver-
letzt ist und er bei Antragstellung das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat 
oder seine Interessen selbst nicht aus-
reichend wahrnehmen kann oder 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. durch ein Verbrechen nach dem Völ-
kerstrafgesetzbuch verletzt ist, das ihn 
nach § 395 Absatz 1 Nummer 4a zur 
Nebenklage berechtigt. 

6. u n v e r ä n d e r t  
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(2) Liegen die Voraussetzungen für 
eine Bestellung nach Absatz 1 nicht vor, so 
ist dem Nebenkläger für die Hinzuziehung 
eines Rechtsanwalts auf Antrag Prozess-
kostenhilfe nach denselben Vorschriften 
wie in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten zu 
bewilligen, wenn er seine Interessen selbst 
nicht ausreichend wahrnehmen kann oder 
ihm dies nicht zuzumuten ist. § 114 Absatz 
1 Satz 1 zweiter Halbsatz sowie Absatz 2 
und § 121 Absatz 1 bis 3 der Zivilprozess-
ordnung sind nicht anzuwenden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Anträge nach den Absätzen 1 und 
2 können schon vor der Erklärung des An-
schlusses gestellt werden. Über die Bestel-
lung des Rechtsanwalts, für die § 142 Ab-
satz 5 Satz 1 und 3 entsprechend gilt, und 
die Bewilligung der Prozesskostenhilfe ent-
scheidet der Vorsitzende des mit der Sa-
che befassten Gerichts. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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Passgesetz Passgesetz 

( - PassG) 
vom: 19.04.1986 - zuletzt geän-
dert durch Art. 2 G v. 19.6.2024 

I Nr. 206 
Änderung durch Art. 4 G v. 

23.10.2024 I Nr. 322 

( - PassG) 
vom: 19.04.1986 - zuletzt geän-
dert durch Art. 2 G v. 19.6.2024 

I Nr. 206 
Änderung durch Art. 4 G v. 

23.10.2024 I Nr. 322 

§ 7 § 7 

Passversagung Passversagung 

(1) Der Pass ist zu versagen, wenn 
bestimmte Tatsachen die Annahme be-
gründen, dass der Passbewerber  

(1) Der Pass ist zu versagen, wenn 
bestimmte Tatsachen die Annahme be-
gründen, dass der Passbewerber  

1. die innere oder äußere Sicherheit oder 
sonstige erhebliche Belange der Bun-
desrepublik Deutschland gefährdet; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. sich einer Strafverfolgung oder Straf-
vollstreckung oder der Anordnung oder 
der Vollstreckung einer mit Freiheits-
entziehung verbundenen Maßregel der 
Besserung und Sicherung, die im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes gegen 
ihn schweben, entziehen will; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. einer Vorschrift des Betäubungsmittel-
gesetzes über die Einfuhr, Ausfuhr, 
Durchfuhr oder das Inverkehrbringen 
von Betäubungsmitteln zuwiderhan-
deln will; 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. sich seinen steuerlichen Verpflichtun-
gen entziehen oder den Vorschriften 
des Zoll- und Monopolrechts oder des 
Außenwirtschaftsrechts zuwiderhan-
deln oder schwerwiegende Verstöße 
gegen Einfuhr-, Ausfuhr- oder Durch-
fuhrverbote oder -beschränkungen be-
gehen will; 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. sich einer gesetzlichen Unterhalts-
pflicht entziehen will; 

5. u n v e r ä n d e r t  
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6. sich unbefugt zum Wehrdienst außer-
halb der Bundeswehr verpflichten will; 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. als Wehrpflichtiger eines Geburtsjahr-
ganges, dessen Erfassung begonnen 
hat, ohne die nach § 3 Absatz 2 des 
Wehrpflichtgesetzes erforderliche Ge-
nehmigung des Kreiswehrersatzamtes 
die Bundesrepublik Deutschland für 
länger als drei Monate verlassen will; 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. als Wehrpflichtiger ohne die nach § 48 
Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe b oder 
§ 48 Absatz 2 des Wehrpflichtgesetzes 
erforderliche Genehmigung des Kreis-
wehrersatzamtes die Bundesrepublik 
Deutschland verlassen will; 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. als anerkannter Kriegsdienstverweige-
rer ohne die nach § 23 Absatz 4 des 
Zivildienstgesetzes erforderliche Ge-
nehmigung des Bundesamtes für den 
Zivildienst die Bundesrepublik 
Deutschland für länger als drei Monate 
verlassen will; 

9. u n v e r ä n d e r t  

10. eine in § 89a des Strafgesetzbuchs be-
schriebene Handlung vornehmen wird; 

10. u n v e r ä n d e r t  

11. eine in § 226a des Strafgesetzbuchs 
beschriebene Handlung vornehmen o-
der die Vornahme dieser Handlung 
durch Dritte veranlassen wird; 

11. u n v e r ä n d e r t  

12. im Ausland eine in den §§ 174, 176, 
176a, 176b, 176c, 176d oder 182 des 
Strafgesetzbuchs beschriebene Hand-
lung vornehmen wird. 

12. im Ausland eine in den §§ 174, 176, 
176a, 176b, 176c, 176d, 181a oder 
182 des Strafgesetzbuchs beschrie-
bene Handlung vornehmen wird. 

(2) Von der Passversagung ist abzu-
sehen, wenn sie unverhältnismäßig ist, ins-
besondere wenn es genügt, den Geltungs-
bereich oder die Gültigkeitsdauer des Pas-
ses zu beschränken. Die Beschränkung ist 
im Pass zu vermerken. Fallen die Voraus-
setzungen für die Beschränkung fort, wird 
auf Antrag ein neuer Pass ausgestellt. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch 
für die Versagung eines ausschließlich als 
Passersatz bestimmten amtlichen Auswei-
ses. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Ein Pass oder Passersatz zur Ein-
reise in den Geltungsbereich dieses Geset-
zes darf nicht versagt werden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) (weggefallen) (5) u n v e r ä n d e r t  
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Gesetz zum Umgang mit Kon-
sumcannabis 

Gesetz zum Umgang mit Kon-
sumcannabis 

(Konsumcannabisgesetz - 
KCanG) 

vom: 27.03.2024 - Geändert 
durch Art. 1 G v. 20.6.2024 I Nr. 

207 

(Konsumcannabisgesetz - 
KCanG) 

vom: 27.03.2024 - Geändert 
durch Art. 1 G v. 20.6.2024 I Nr. 

207 

§ 12 § 12 

Versagung der Erlaubnis Versagung der Erlaubnis 

(1) Die Erlaubnis nach § 11 Absatz 1 
ist zu versagen, wenn  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. ein Vorstandsmitglied oder eine sons-
tige vertretungsberechtigte Person der 
Anbauvereinigung nicht die für seine o-
der ihre Tätigkeit in der Anbauvereini-
gung erforderliche Zuverlässigkeit be-
sitzt, 

 

2. ein Vorstandsmitglied oder eine sons-
tige vertretungsberechtigte Person der 
Anbauvereinigung geschäftsunfähig o-
der in der Geschäftsfähigkeit be-
schränkt ist, 

 

3. die Anbauvereinigung keinen Präventi-
onsbeauftragten nach § 23 Absatz 4 
Satz 2 ernannt hat oder keinen Nach-
weis für dessen nach § 23 Absatz 4 
Satz 5 nachzuweisenden Beratungs- 
und Präventionskenntnisse vorgelegt 
hat, 

 

4. die Anbauvereinigung das nach § 23 
Absatz 6 zu erstellende Gesundheits- 
und Jugendschutzkonzept nicht vorge-
legt hat, 

 

5. in der Satzung der Anbauvereinigung   
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Geltendes Recht Neues Recht 

a) als Zweck der Anbauvereinigung 
nicht ausschließlich der gemein-
schaftliche Eigenanbau und die 
Weitergabe des in gemeinschaftli-
chem Eigenanbau angebauten 
Cannabis durch und an ihre Mit-
glieder zum Eigenkonsum, die In-
formation von Mitgliedern über 
cannabisspezifische Suchtpräven-
tion und -beratung sowie die Wei-
tergabe von beim gemeinschaftli-
chen Eigenanbau gewonnenem 
Vermehrungsmaterial für den pri-
vaten Eigenanbau an ihre Mitglie-
der, an sonstige Personen, die das 
18. Lebensjahr vollendet haben, o-
der an andere Anbauvereinigun-
gen vorgesehen ist, 

 

b) keine Mindestdauer der Mitglied-
schaft von drei Monaten vorgese-
hen ist, 

 

c) nicht vorgesehen ist, dass Mitglie-
der das 18. Lebensjahr vollendet 
und einen Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt in Deutschland 
haben müssen, 

 

d) nicht vorgesehen ist, dass der Er-
werb und die Fortdauer der Mit-
gliedschaft an einen Wohnsitz o-
der einen gewöhnlichen Aufenthalt 
in Deutschland geknüpft werden, 
oder 

 

e) bei Genossenschaften nicht vorge-
sehen ist, dass der Gewinn nicht 
an die Mitglieder verteilt, sondern 
der gesetzlichen Rücklage und an-
deren Ergebnisrücklagen zuge-
schrieben wird, 

 



 - 3 -  

Geltendes Recht Neues Recht 

6. das befriedete Besitztum der Anbau-
vereinigung für den gemeinschaftlichen 
Eigenanbau und die Weitergabe des in 
gemeinschaftlichem Eigenanbau ange-
bauten Cannabis zum Eigenkonsum 
durch und an ihre Mitglieder nicht ge-
eignet ist, weil es in einem Bereich von 
200 Metern um den Eingangsbereich 
von Schulen, Kinder- und Jugendein-
richtungen oder Kinderspielplätzen 
liegt, nicht nach § 22 Absatz 1 Satz 2 
gesichert ist oder nicht nach § 23 Ab-
satz 3 gegen eine Einsicht von außen 
geschützt ist, 

 

7. das befriedete Besitztum der Anbau-
vereinigung sich vollständig oder teil-
weise innerhalb einer privaten Woh-
nung oder des befriedeten Besitztums 
anderer Anbauvereinigungen befindet 
oder 

 

8. das befriedete Besitztum der Anbau-
vereinigung sich vollständig oder teil-
weise innerhalb eines militärischen Be-
reiches befindet. 

 

Hat die Anbauvereinigung mit dem Antrag 
auf Erteilung der Erlaubnis nach § 11 Ab-
satz 1 keinen Nachweis der nach § 23 Ab-
satz 4 Satz 5 nachzuweisenden Beratungs- 
und Präventionskenntnisse des von ihr 
nach § 23 Absatz 4 Satz 2 ernannten Prä-
ventionsbeauftragten vorgelegt, kann die 
zuständige Behörde abweichend von Satz 
1 Nummer 3 die Erlaubnis unter der Bedin-
gung erteilen, dass die Beratungs- und 
Präventionskenntnisse des Präventionsbe-
auftragten innerhalb einer Frist von min-
destens drei Monaten nachzuweisen sind. 

 

(2) Ein Vorstandsmitglied oder eine 
sonstige vertretungsberechtigte Person der 
Anbauvereinigung besitzt die nach Absatz 
1 Satz 1 Nummer 1 erforderliche Zuverläs-
sigkeit insbesondere nicht, wenn  

(2) Ein Vorstandsmitglied oder eine 
sonstige vertretungsberechtigte Person der 
Anbauvereinigung besitzt die nach Absatz 
1 Satz 1 Nummer 1 erforderliche Zuverläs-
sigkeit insbesondere nicht, wenn  

1. die betreffende Person wegen eines 
Verbrechens oder eines der folgenden 
Vergehen, das sie in den letzten fünf 
Jahren vor der Antragstellung began-
gen hat, rechtskräftig verurteilt worden 
ist:  

1. die betreffende Person wegen eines 
Verbrechens oder eines der folgenden 
Vergehen, das sie in den letzten fünf 
Jahren vor der Antragstellung began-
gen hat, rechtskräftig verurteilt worden 
ist:  
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Geltendes Recht Neues Recht 

a) ein Vergehen nach den §§ 181a, 
232 Absatz 1, 2, 3 Satz 1 oder Ab-
satz 4, § 232a Absatz 1, 2 oder 
Absatz 6, § 232b Absatz 1 oder 
Absatz 2, § 233a Absatz 1 oder 
Absatz 2, den §§ 243, 244 Absatz 
1 oder Absatz 2, § 246 Absatz 2 o-
der Absatz 3, den §§ 253, 257 bis 
260, 261, 263 Absatz 1, 2 oder 
Absatz 3, den §§ 263a und 264 
Absatz 1, 2 oder Absatz 4, den §§ 
264a, 265b bis 266a, 267 Absatz 
1, 2 oder Absatz 3, den §§ 268 bis 
281, 298 bis 300, 315a Absatz 1 
Nummer 1 oder Absatz 2, § 315c 
Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a 
oder Absatz 2, den §§ 316, 323a, 
331, 332 Absatz 1 oder Absatz 3 
oder den §§ 333 bis 335 des Straf-
gesetzbuches, 

a) ein Vergehen nach § 179 Absatz 
1, 3 oder 7, § 179a Absatz 1 oder 
2, den §§ 180 bis 181a, 232 Ab-
satz 1 oder 3, den §§ 232a, 232b 
Absatz 1 oder 3, den §§ 243, 244 
Absatz 1 oder 2, § 246 Absatz 2 o-
der 3, den §§ 253, 257 bis 260, 
261, 263 Absatz 1, 2 oder 3, den 
§§ 263a und 264 Absatz 1, 2 oder 
4, den §§ 264a, 265b bis 266a, 
267 Absatz 1, 2 oder 3, den §§ 
268 bis 281, 298 bis 300, 315a 
Absatz 1 Nummer 1 oder Absatz 
2, § 315c Absatz 1 Nummer 1 
Buchstabe a oder Absatz 2, den 
§§ 316, 323a, 331, 332 Absatz 1 
oder 3 oder den §§ 333 bis 335 
des Strafgesetzbuches, 

b) ein Vergehen nach § 27 des Ju-
gendschutzgesetzes oder nach § 
58 Absatz 5 oder Absatz 6 des Ju-
gendarbeitsschutzgesetzes, 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) ein Vergehen nach § 370 oder den 
§§ 372 bis 374 der Abgabenord-
nung, 

c) u n v e r ä n d e r t  

d) ein Vergehen nach § 4 Absatz 1, 2 
oder Absatz 3 des Anti-Doping-
Gesetzes, 

d) u n v e r ä n d e r t  

e) ein Vergehen nach § 1 oder § 2 
des EU-Finanzschutzstärkungsge-
setzes, 

e) u n v e r ä n d e r t  

f) ein Vergehen nach dem Neue-
psychoaktive-Stoffe-Gesetz, 

f) u n v e r ä n d e r t  

g) ein Vergehen nach diesem Gesetz 
oder 

g) u n v e r ä n d e r t  

h) ein Vergehen nach dem Betäu-
bungsmittelgesetz oder dem Arz-
neimittelgesetz mit Ausnahme von 
Straftaten, die nach diesem Ge-
setz oder dem Medizinal-Can-
nabisgesetz straffrei sind, oder 

h) u n v e r ä n d e r t  

2. konkrete Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass sie  

2. u n v e r ä n d e r t  
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Geltendes Recht Neues Recht 

a) dem missbräuchlichen Konsum 
von Cannabis durch andere Per-
sonen Vorschub leistet oder leis-
ten wird oder 

 

b) sich nicht an die in den §§ 2, 5, 6, 
19 bis 23 geregelten Verbote, die 
in den §§ 17 bis 23, 25 oder 26 
geregelten Gebote oder die in den 
§§ 3, 16, 17 oder 19 bis 22 gere-
gelten Anforderungen halten wird. 

 

(3) Die Erlaubnis nach § 11 Absatz 1 
kann versagt werden, wenn  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. konkrete Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass ein Vorstandsmit-
glied oder eine sonstige vertretungsbe-
rechtigte Person der Anbauvereinigung 
sich mit hinreichender Wahrscheinlich-
keit nicht an die in den §§ 2, 5, 6 oder 
den §§ 19 bis 23 geregelten Verbote, 
die in den §§ 17 bis 23, 25 oder § 26 
geregelten Gebote oder die in den §§ 
3, 16, 17 oder den §§ 19 bis 22 gere-
gelten Anforderungen halten wird, oder 

 

2. die Anbauflächen oder Gewächshäu-
ser der Anbauvereinigung  

 

a) in einem baulichen Verbund mit 
Anbauflächen oder Gewächshäu-
sern anderer Anbauvereinigungen 
stehen, insbesondere in einem ge-
meinsamen Gebäude oder Gebäu-
dekomplex untergebracht sind, o-
der 

 

b) sich in unmittelbarer räumlicher 
Nähe zu Anbauflächen oder Ge-
wächshäusern anderer Anbauver-
einigungen befinden. 

 

(4) Die zuständige Behörde kann von 
der Anbauvereinigung Auskünfte, die Vor-
lage von Unterlagen und den Zutritt zum 
befriedeten Besitztum der Anbauvereini-
gung außerhalb einer Wohnung zu den üb-
lichen Öffnungszeiten verlangen, um das 
Vorliegen der Erlaubnisvoraussetzungen 
nach § 11 Absatz 3 sowie mögliche Versa-
gungsgründe nach Absatz 1 Satz 1 zu prü-
fen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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Geltendes Recht Neues Recht 

Verordnung über die Aufbe-
wahrung und Speicherung von 

Justizakten 

Verordnung über die Aufbe-
wahrung und Speicherung von 

Justizakten 

(Justizaktenaufbewahrungsver-
ordnung - JAktAV) 

vom: 08.11.2021 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 1 V v. 28.11.2023 

I Nr. 335 

(Justizaktenaufbewahrungsver-
ordnung - JAktAV) 

vom: 08.11.2021 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 1 V v. 28.11.2023 

I Nr. 335 

Anlage  Anlage  

(zu § 3 Absatz 1 Satz 1) 
Aufbewahrungs- und Speiche-

rungsfristen 

(zu § 3 Absatz 1 Satz 1) 
Aufbewahrungs- und Speiche-

rungsfristen 

Teil 1 Teil 1 

Aufbewahrungs- und Speicherungsfris-
ten für Akten der Gerichte und Staatsan-
waltschaften der Länder 

Aufbewahrungs- und Speicherungsfris-
ten für Akten der Gerichte und Staatsan-
waltschaften der Länder 

Kapitel 1 Kapitel 1 

Ordentliche Gerichtsbarkeit und Staats-
anwaltschaften 

Ordentliche Gerichtsbarkeit und Staats-
anwaltschaften 

Geltendes Recht 

Nr. Re-
gis-
ter- 
 zei-
chen 

Angelegenheit Auf-
be-

wah-
rungs- 
 und 
Spei-
che-

rungs-
frist 

Vor der 
Ver-
nich-
tung 
 her-

auszu-
neh-

mende 
Doku-
mente 

Bemer-
kungen 

1 2 3 4 5 6 

 Abschnitt 4Staatsanwaltschaft, Amtsanwaltschaft  

 Unterabschnitt 3 Strafsachen  

1143.0 Js, 
UJs 

Akten (einschließlich aufzubewahrender Handakten) über   zu den 
Buch-
staben 
a bis d: 
 Akten, 
aus de-
nen 
sich 
ergibt, 

  a) Verfahren zur Ermittlung der Todesursache 
Verstorbener (Leichensachen) 

 
 30 

Jahre 

 

  b) Verfahren zur Ermittlung von Bränden (Brand-
sachen) 

 
 20 

Jahre 
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  c) Ermittlungsverfahren, die wegen Schuldunfä-
higkeit eingestellt sind 

 verfah-
rensbe-
en-
dende 
Ent-
schei-
dun-
gen; 
Gut-
achten 
über 
Fest-
stellung 
der 
Schuld-
unfä-
higkeit 
 (siehe 
Nr. 
1143.1) 

dass 
der ob-
jektive 
Tatbe-
stand 
eines 
Verbre-
chens 
oder 
Verge-
hens 
vor-
liegt, 
der Tä-
ter aber 
nicht 
zur Ab-
urtei-
lung zu 
bringen 
ist, sind 
in allen 
Fällen 
min-
des-
tens so 
lange 
aufzu-
bewah-
ren, als 
nicht 
die 
Straf-
verfol-
gung 
durch 
Verjäh-
rung 
ausge-
schlos-
sen ist; 
in den 
Fällen, 
in de-
nen die 
Tat der 
Verjäh-
rung 
nicht 
unter-
liegt, 
sind sie 
so 
lange 
aufzu-
bewah-
ren, als 
eine 
Straf-
verfol-
gung 
den 
Um-
stän-
den 
nach 
noch 
möglich 
ist. 
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   aa) im Falle eines Vergehens 10 
Jahre 

 

   bb) im Falle eines Verbrechens sowie bei 
Straftaten nach den §§ 174 bis 180, 182 StGB 
oder nach § 240 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 StGB in 
der bis zum 9. November 2016 geltenden Fas-
sung 

 
 
 
 
 

 20 
Jahre 

 

  d) sonstige Angelegenheiten, in denen das Ver-
fahren eingestellt ist 

 
 5 

Jahre 

  

1143.2 Js 
(Ks, 
KLs, 
Ls, 
Ds, 
Cs) 
(frü-
her: 

 KLs, 
KMs, 
Ls, 
Ms, 
Cs, 

DLs, 
Ds, 
Es) 

Akten (einschließlich aufzubewahrender Handakten und 
Vollstreckungs-, Bewährungs- sowie Gnadenhefte) über 
Anklagen, Anträge nach den §§ 413, 435 StPO sowie Straf-
befehle 

  wie zu 
Nr. 
1143.0 

  a) in denen auf lebenslange Freiheitsstrafe oder 
auf Todesstrafe erkannt ist 

 
 auf-
zube-
wah-
ren 
bis 

zum 
Ablauf 

des 
Jah-

res, in 
dem 

die o-
der 
der 

Verur-
teilte 
das 
100. 
Le-

bens-
jahr 
voll-

endet 
hätte 

  

  b) wenn auf Sicherungsverwahrung, auf Unter-
bringung in einem psychiatrischen Kranken-
haus (früher: Heil- und Pflegeanstalt), auf Un-
tersagung der Erteilung der Fahrerlaubnis für 
immer oder auf lebenslanges Berufsverbot er-
kannt ist 

 
 
 
 
 

 30 
Jahre 

  

  c) wenn wegen einer Straftat, für die das Gesetz 
als Höchststrafe lebenslange Freiheitsstrafe 
vorsieht, auf Freiheitsstrafe oder Jugendstrafe 
von mehr als 1 Jahr erkannt ist 

 
 
 
 

 30 
Jahre 
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  d) wenn wegen einer Straftat nach den §§ 174 bis 
180, 182, 223 bis 227, 239 bis 239b StGB oder 
nach § 240 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 StGB in der bis 
zum 9. November 2016 geltenden Fassung auf 
Freiheitsstrafe oder Jugendstrafe von mehr als 
1 Jahr erkannt ist 

 
 
 
 
 
 

 30 
Jahre 

  

  e) wenn das Verfahren wegen Schuldunfähigkeit 
oder auf psychischer Krankheit beruhender 
Verhandlungsunfähigkeit ohne Bestrafung ab-
geschlossen oder eine gerichtliche Entschei-
dung nach § 413 StPO aus den in § 11 Abs. 1 
Nr. 2 BZRG genannten Gründen abgelehnt 
worden ist 

 verfah-
rensbe-
en-
dende 
Ent-
schei-
dun-
gen; 
Gut-
achten 
über 
Fest-
stellung 
der 
Schuld-
unfä-
higkeit 
oder 
psychi-
scher 
Krank-
heit 
 (siehe 
Nr. 
1143.4) 

 

   aa) im Fall eines Vergehens 10 
Jahre 

  

   bb) im Fall eines Verbrechens sowie bei Straf-
taten nach den §§ 174 bis 180, 182 StGB oder 
nach § 240 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 StGB in der bis 
zum 9. November 2016 geltenden Fassung 

 
 
 
 
 

 20 
Jahre 

  

  f) wenn auf Freiheitsstrafe von mehr als 1 Jahr 
erkannt ist 

 
 15 

Jahre 

auf 
Strafe 
lau-
tende 
Urteile, 
Voll-
stre-
ckungs-
nach-
weise 
usw. 
 (siehe 
Nr. 
1143.4) 

 

  g) wenn auf Geldstrafe von mehr als 90 Tagess-
ätzen, auf Freiheitsstrafe oder Strafarrest von 
mehr als 3 Monaten bis zu 1 Jahr oder auf Ju-
gendstrafe von mehr als 1 Jahr erkannt ist 

 
 
 
 

 10 
Jahre 

auf 
Strafe 
lau-
tende 
Urteile, 
Straf-
be-
fehle, 
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Voll-
stre-
ckungs-
nach-
weise 
usw. 
 (siehe 
Nr. 
1143.4) 

  h) wenn sonst auf Geldstrafe, Freiheitsstrafe, 
Strafarrest oder Jugendstrafe erkannt ist 

 
 

 5 
Jahre 

auf 
Strafe 
lau-
tende 
Urteile, 
Straf-
be-
fehle, 
Voll-
stre-
ckungs-
nach-
weise 
usw. 
 (siehe 
Nr. 
1143.4) 

 

  i) wenn in Verfahren gegen Jugendliche und Her-
anwachsende nach Jugendstrafrecht, jedoch 
nicht auf Jugendstrafe erkannt ist 

 
 
 

 5 
Jahre 

nicht 
frei-
spre-
chende 
Urteile, 
Voll-
stre-
ckungs-
nach-
weise 
auf 
Strafe 
lau-
tende 
Urteile, 
Straf-
be-
fehle, 
Voll-
stre-
ckungs-
nach-
weise 
usw. 
 (siehe 
Nr. 
1143.4) 

 

  j) sonstige 5 
Jahre 

auf 
Strafe 
lau-
tende 
Urteile, 
Straf-
be-
fehle, 
Voll-
stre-
ckungs-
nach-
weise 
usw. 
 (siehe 
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Nr. 
1143.4) 

 Abschnitt 5 
Generalstaatsanwaltschaft  

 Unterabschnitt 3 Strafsachen  

1153.0 OJs Akten über erstinstanzliche Strafsachen beim Oberlandes-
gericht 

  wie zu 
Nr. 
1143.0 

  a) in denen auf lebenslange Freiheitsstrafe oder 
auf Todesstrafe erkannt ist 

 
 auf-
zube-
wah-
ren 
bis 

zum 
Ablauf 

des 
Jah-

res, in 
dem 

die o-
der 
der 

Verur-
teilte 
das 
100. 
Le-

bens-
jahr 
voll-

endet 
hätte 

  

  b) wenn auf Sicherungsverwahrung, auf Unter-
bringung in einem psychiatrischen Kranken-
haus (früher: Heil- und Pflegeanstalt) oder auf 
Untersagung der Erteilung der Fahrerlaubnis 
für immer oder lebenslanges Berufsverbot er-
kannt ist 

 
 
 
 
 

 30 
Jahre 

  

  c) wenn wegen einer Straftat, für die das Gesetz 
als Höchststrafe lebenslange Freiheitsstrafe 
vorsieht, auf Freiheitsstrafe von mehr als 1 
Jahr erkannt ist 

 
 
 

 30 
Jahre 

  

  d) wenn wegen einer Straftat nach den §§ 174 bis 
180, 182, 223 bis 227, 239 bis 239b StGB oder 
nach § 240 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 StGB in der bis 
zum 9. November 2016 geltenden Fassung auf 
Freiheitsstrafe oder Jugendstrafe von mehr als 
1 Jahr erkannt ist 

 
 
 
 
 
 

 30 
Jahre 

  

  e) wenn das Verfahren wegen Schuldunfähigkeit 
oder auf psychischer Krankheit beruhender 
Verhandlungsunfähigkeit ohne Bestrafung ab-
geschlossen oder eine gerichtliche Entschei-
dung nach § 413 StPO aus den in § 11 Abs. 1 
Nr. 2 BZRG genannten Gründen abgelehnt 
worden ist 

 verfah-
rensbe-
en-
dende 
Ent-
schei-
dun-
gen; 
Gut-
achten 
über 
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Fest-
stellung 
der 
Schuld-
unfä-
higkeit 
oder 
psychi-
scher 
Krank-
heit 
 (siehe 
Nr. 
1153.1) 

   aa) im Fall eines Vergehens 10 
Jahre 

  

   bb) im Fall eines Verbrechens sowie bei Straf-
taten nach den §§ 174 bis 180, 182 StGB oder 
nach § 240 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 StGB in der bis 
zum 9. November 2016 geltenden Fassung 

 
 
 
 
 

 20 
Jahre 

  

  f) wenn auf Freiheitsstrafe von mehr als 1 Jahr 
erkannt ist 

 
 15 

Jahre 

auf 
Strafe 
lau-
tende 
Urteile, 
Voll-
stre-
ckungs-
nach-
weise 
usw. 
 (siehe 
Nr. 
1153.1) 

 

  g) wenn auf Geldstrafe von mehr als 90 Tagess-
ätzen, auf Freiheitsstrafe oder Strafarrest von 
mehr als 3 Monaten bis zu 1 Jahr oder auf Ju-
gendstrafe von mehr als 1 Jahr erkannt ist 

 
 
 
 

 10 
Jahre 

auf 
Strafe 
lau-
tende 
Urteile, 
Straf-
be-
fehle, 
Voll-
stre-
ckungs-
nach-
weise 
usw. 
 (siehe 
Nr. 
1153.1) 

 

  h) wenn sonst auf Geldstrafe, Freiheitsstrafe, 
Strafarrest oder Jugendstrafe erkannt ist 

 
 

 5 
Jahre 

auf 
Strafe 
lau-
tende 
Urteile, 
Straf-
be-
fehle, 
Voll-
stre-
ckungs-
nach-
weise 
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usw. 
 (siehe 
Nr. 
1153.1) 

  i) wenn in Verfahren gegen Jugendliche und Her-
anwachsende nach Jugendstrafrecht, jedoch 
nicht auf Jugendstrafe erkannt ist 

 
 
 

 5 
Jahre 

nicht 
frei-
spre-
chende 
Urteile, 
Voll-
stre-
ckungs-
nach-
weise 
usw. 
auf 
Strafe 
lau-
tende 
Urteile, 
Straf-
be-
fehle, 
Voll-
stre-
ckungs-
nach-
weise 
usw. 
 (siehe 
Nr. 
1153.1) 

 

  j) sonstige 5 
Jahre 

auf 
Strafe 
lau-
tende 
Urteile, 
Straf-
be-
fehle, 
Voll-
stre-
ckungs-
nach-
weise 
usw. 
 (siehe 
Nr. 
1153.1) 

 

Neues Recht 

Nr. Re-
gis-
ter- 
 zei-
chen 

Angelegenheit Auf-
be-

wah-
rungs- 
 und 
Spei-
che-

rungs-
frist 

Vor der 
Ver-
nich-
tung 
 her-

auszu-
neh-

mende 
Doku-
mente 

Bemer-
kungen 

1 2 3 4 5 6 

 Abschnitt 4Staatsanwaltschaft, Amtsanwaltschaft  

 Unterabschnitt 3 Strafsachen  
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1143.0 Js, 
UJs 

Akten (einschließlich aufzubewahrender Handakten) über   zu den 
Buch-
staben 
a bis d: 
 Akten, 
aus de-
nen 
sich 
ergibt, 
dass 
der ob-
jektive 
Tatbe-
stand 
eines 
Verbre-
chens 
oder 
Verge-
hens 
vor-
liegt, 
der Tä-
ter aber 
nicht 
zur Ab-
urtei-
lung zu 
bringen 
ist, sind 
in allen 
Fällen 
min-
des-
tens so 
lange 
aufzu-
bewah-
ren, als 
nicht 
die 
Straf-
verfol-
gung 
durch 
Verjäh-
rung 
ausge-
schlos-
sen ist; 
in den 
Fällen, 
in de-
nen die 
Tat der 
Verjäh-
rung 
nicht 
unter-
liegt, 
sind sie 
so 
lange 
aufzu-
bewah-
ren, als 
eine 
Straf-
verfol-
gung 

  a) Verfahren zur Ermittlung der Todesursache 
Verstorbener (Leichensachen) 

 
 30 

Jahre 

 

  b) Verfahren zur Ermittlung von Bränden (Brand-
sachen) 

 
 20 

Jahre 

 

  c) Ermittlungsverfahren, die wegen Schuldunfä-
higkeit eingestellt sind 

 verfah-
rensbe-
en-
dende 
Ent-
schei-
dun-
gen; 
Gut-
achten 
über 
Fest-
stellung 
der 
Schuld-
unfä-
higkeit 
 (siehe 
Nr. 
1143.1) 
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den 
Um-
stän-
den 
nach 
noch 
möglich 
ist. 

   aa) im Falle eines Vergehens 10 
Jahre 

 

   bb) im Falle eines Verbrechens sowie bei 
Straftaten nach den §§ 174 bis 181a, 182 
StGB oder nach § 240 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 
StGB in der bis zum 9. November 2016 gelten-
den Fassung 

 
 
 
 
 

 20 
Jahre 

 

  d) sonstige Angelegenheiten, in denen das Ver-
fahren eingestellt ist 

 
 5 

Jahre 

  

1143.2 Js 
(Ks, 
KLs, 
Ls, 
Ds, 
Cs) 
(frü-
her: 

 KLs, 
KMs, 
Ls, 
Ms, 
Cs, 

DLs, 
Ds, 
Es) 

Akten (einschließlich aufzubewahrender Handakten und 
Vollstreckungs-, Bewährungs- sowie Gnadenhefte) über 
Anklagen, Anträge nach den §§ 413, 435 StPO sowie Straf-
befehle 

  wie zu 
Nr. 
1143.0 

  a) in denen auf lebenslange Freiheitsstrafe oder 
auf Todesstrafe erkannt ist 

 
 auf-
zube-
wah-
ren 
bis 

zum 
Ablauf 

des 
Jah-

res, in 
dem 

die o-
der 
der 

Verur-
teilte 
das 
100. 
Le-

bens-
jahr 
voll-

endet 
hätte 

  

  b) wenn auf Sicherungsverwahrung, auf Unter-
bringung in einem psychiatrischen Kranken-
haus (früher: Heil- und Pflegeanstalt), auf Un-
tersagung der Erteilung der Fahrerlaubnis für 
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immer oder auf lebenslanges Berufsverbot er-
kannt ist 

 30 
Jahre 

  c) wenn wegen einer Straftat, für die das Gesetz 
als Höchststrafe lebenslange Freiheitsstrafe 
vorsieht, auf Freiheitsstrafe oder Jugendstrafe 
von mehr als 1 Jahr erkannt ist 

 
 
 
 

 30 
Jahre 

  

  d) wenn wegen einer Straftat nach den §§ 174 bis 
181a, 182, 223 bis 227, 239 bis 239b StGB o-
der nach § 240 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 StGB in der 
bis zum 9. November 2016 geltenden Fassung 
auf Freiheitsstrafe oder Jugendstrafe von mehr 
als 1 Jahr erkannt ist 

 
 
 
 
 
 

 30 
Jahre 

  

  e) wenn das Verfahren wegen Schuldunfähigkeit 
oder auf psychischer Krankheit beruhender 
Verhandlungsunfähigkeit ohne Bestrafung ab-
geschlossen oder eine gerichtliche Entschei-
dung nach § 413 StPO aus den in § 11 Abs. 1 
Nr. 2 BZRG genannten Gründen abgelehnt 
worden ist 

 verfah-
rensbe-
en-
dende 
Ent-
schei-
dun-
gen; 
Gut-
achten 
über 
Fest-
stellung 
der 
Schuld-
unfä-
higkeit 
oder 
psychi-
scher 
Krank-
heit 
 (siehe 
Nr. 
1143.4) 

 

   aa) im Fall eines Vergehens 10 
Jahre 

  

   bb) im Fall eines Verbrechens sowie bei Straf-
taten nach den §§ 174 bis 181a, 182 StGB o-
der nach § 240 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 StGB in der 
bis zum 9. November 2016 geltenden Fassung 

 
 
 
 
 

 20 
Jahre 

  

  f) wenn auf Freiheitsstrafe von mehr als 1 Jahr 
erkannt ist 

 
 15 

Jahre 

auf 
Strafe 
lau-
tende 
Urteile, 
Voll-
stre-
ckungs-
nach-
weise 
usw. 
 (siehe 
Nr. 
1143.4) 

 

  g) wenn auf Geldstrafe von mehr als 90 Tagess-
ätzen, auf Freiheitsstrafe oder Strafarrest von 

 
 

auf 
Strafe 
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mehr als 3 Monaten bis zu 1 Jahr oder auf Ju-
gendstrafe von mehr als 1 Jahr erkannt ist 

 
 

 10 
Jahre 

lau-
tende 
Urteile, 
Straf-
be-
fehle, 
Voll-
stre-
ckungs-
nach-
weise 
usw. 
 (siehe 
Nr. 
1143.4) 

  h) wenn sonst auf Geldstrafe, Freiheitsstrafe, 
Strafarrest oder Jugendstrafe erkannt ist 

 
 

 5 
Jahre 

auf 
Strafe 
lau-
tende 
Urteile, 
Straf-
be-
fehle, 
Voll-
stre-
ckungs-
nach-
weise 
usw. 
 (siehe 
Nr. 
1143.4) 

 

  i) wenn in Verfahren gegen Jugendliche und Her-
anwachsende nach Jugendstrafrecht, jedoch 
nicht auf Jugendstrafe erkannt ist 

 
 
 

 5 
Jahre 

nicht 
frei-
spre-
chende 
Urteile, 
Voll-
stre-
ckungs-
nach-
weise 
auf 
Strafe 
lau-
tende 
Urteile, 
Straf-
be-
fehle, 
Voll-
stre-
ckungs-
nach-
weise 
usw. 
 (siehe 
Nr. 
1143.4) 

 

  j) sonstige 5 
Jahre 

auf 
Strafe 
lau-
tende 
Urteile, 
Straf-
be-
fehle, 
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Voll-
stre-
ckungs-
nach-
weise 
usw. 
 (siehe 
Nr. 
1143.4) 

 Abschnitt 5 
Generalstaatsanwaltschaft  

 Unterabschnitt 3 Strafsachen  

1153.0 OJs Akten über erstinstanzliche Strafsachen beim Oberlandes-
gericht 

  wie zu 
Nr. 
1143.0 

  a) in denen auf lebenslange Freiheitsstrafe oder 
auf Todesstrafe erkannt ist 

 
 auf-
zube-
wah-
ren 
bis 

zum 
Ablauf 

des 
Jah-

res, in 
dem 

die o-
der 
der 

Verur-
teilte 
das 
100. 
Le-

bens-
jahr 
voll-

endet 
hätte 

  

  b) wenn auf Sicherungsverwahrung, auf Unter-
bringung in einem psychiatrischen Kranken-
haus (früher: Heil- und Pflegeanstalt) oder auf 
Untersagung der Erteilung der Fahrerlaubnis 
für immer oder lebenslanges Berufsverbot er-
kannt ist 

 
 
 
 
 

 30 
Jahre 

  

  c) wenn wegen einer Straftat, für die das Gesetz 
als Höchststrafe lebenslange Freiheitsstrafe 
vorsieht, auf Freiheitsstrafe von mehr als 1 
Jahr erkannt ist 

 
 
 

 30 
Jahre 

  

  d) wenn wegen einer Straftat nach den §§ 174 bis 
181a, 182, 223 bis 227, 239 bis 239b StGB o-
der nach § 240 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 StGB in der 
bis zum 9. November 2016 geltenden Fassung 
auf Freiheitsstrafe oder Jugendstrafe von mehr 
als 1 Jahr erkannt ist 

 
 
 
 
 
 

 30 
Jahre 

  

  e) wenn das Verfahren wegen Schuldunfähigkeit 
oder auf psychischer Krankheit beruhender 
Verhandlungsunfähigkeit ohne Bestrafung ab-
geschlossen oder eine gerichtliche Entschei-
dung nach § 413 StPO aus den in § 11 Abs. 1 

 verfah-
rensbe-
en-
dende 
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Nr. 2 BZRG genannten Gründen abgelehnt 
worden ist 

Ent-
schei-
dun-
gen; 
Gut-
achten 
über 
Fest-
stellung 
der 
Schuld-
unfä-
higkeit 
oder 
psychi-
scher 
Krank-
heit 
 (siehe 
Nr. 
1153.1) 

   aa) im Fall eines Vergehens 10 
Jahre 

  

   bb) im Fall eines Verbrechens sowie bei Straf-
taten nach den §§ 174 bis 181a, 182 StGB o-
der nach § 240 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 StGB in der 
bis zum 9. November 2016 geltenden Fassung 

 
 
 
 
 

 20 
Jahre 

  

  f) wenn auf Freiheitsstrafe von mehr als 1 Jahr 
erkannt ist 

 
 15 

Jahre 

auf 
Strafe 
lau-
tende 
Urteile, 
Voll-
stre-
ckungs-
nach-
weise 
usw. 
 (siehe 
Nr. 
1153.1) 

 

  g) wenn auf Geldstrafe von mehr als 90 Tagess-
ätzen, auf Freiheitsstrafe oder Strafarrest von 
mehr als 3 Monaten bis zu 1 Jahr oder auf Ju-
gendstrafe von mehr als 1 Jahr erkannt ist 

 
 
 
 

 10 
Jahre 

auf 
Strafe 
lau-
tende 
Urteile, 
Straf-
be-
fehle, 
Voll-
stre-
ckungs-
nach-
weise 
usw. 
 (siehe 
Nr. 
1153.1) 

 

  h) wenn sonst auf Geldstrafe, Freiheitsstrafe, 
Strafarrest oder Jugendstrafe erkannt ist 

 
 

 5 
Jahre 

auf 
Strafe 
lau-
tende 
Urteile, 
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Straf-
be-
fehle, 
Voll-
stre-
ckungs-
nach-
weise 
usw. 
 (siehe 
Nr. 
1153.1) 

  i) wenn in Verfahren gegen Jugendliche und Her-
anwachsende nach Jugendstrafrecht, jedoch 
nicht auf Jugendstrafe erkannt ist 

 
 
 

 5 
Jahre 

nicht 
frei-
spre-
chende 
Urteile, 
Voll-
stre-
ckungs-
nach-
weise 
usw. 
auf 
Strafe 
lau-
tende 
Urteile, 
Straf-
be-
fehle, 
Voll-
stre-
ckungs-
nach-
weise 
usw. 
 (siehe 
Nr. 
1153.1) 

 

  j) sonstige 5 
Jahre 

auf 
Strafe 
lau-
tende 
Urteile, 
Straf-
be-
fehle, 
Voll-
stre-
ckungs-
nach-
weise 
usw. 
 (siehe 
Nr. 
1153.1) 
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Geltendes Recht Neues Recht 

Asylgesetz Asylgesetz 

( - AsylG) 
vom: 26.06.1992 - zuletzt geän-
dert durch Art. 2 G v 25.10.2024 

I Nr. 332 

( - AsylG) 
vom: 26.06.1992 - zuletzt geän-
dert durch Art. 2 G v 25.10.2024 

I Nr. 332 

§ 44 § 44 

Schaffung und Unterhaltung von Auf-
nahmeeinrichtungen 

Schaffung und Unterhaltung von Auf-
nahmeeinrichtungen 

(1) Die Länder sind verpflichtet, für die 
Unterbringung Asylbegehrender die dazu 
erforderlichen Aufnahmeeinrichtungen zu 
schaffen und zu unterhalten sowie entspre-
chend ihrer Aufnahmequote die im Hinblick 
auf den monatlichen Zugang Asylbegeh-
render in den Aufnahmeeinrichtungen not-
wendige Zahl von Unterbringungsplätzen 
bereitzustellen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Das Bundesministerium des In-
nern, für Bau und Heimat oder die von ihm 
bestimmte Stelle teilt den Ländern monat-
lich die Zahl der Zugänge von Asylbegeh-
renden, die voraussichtliche Entwicklung 
und den voraussichtlichen Bedarf an Unter-
bringungsplätzen mit. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(2a) Die Länder sollen geeignete 
Maßnahmen treffen, um bei der Unterbrin-
gung Asylbegehrender nach Absatz 1 den 
Schutz von Frauen und schutzbedürftigen 
Personen zu gewährleisten. 

(2a) u n v e r ä n d e r t  
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(3) § 45 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. 
Juni 1990, BGBl. I S. 1163) gilt nicht für 
Aufnahmeeinrichtungen. Träger von Auf-
nahmeeinrichtungen sollen sich von Perso-
nen, die in diesen Einrichtungen mit der 
Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung o-
der Ausbildung Minderjähriger oder mit Tä-
tigkeiten, die in vergleichbarer Weise ge-
eignet sind, Kontakt zu Minderjährigen auf-
zunehmen, betraut sind, zur Prüfung, ob 
sie für die aufgeführten Tätigkeiten geeig-
net sind, vor deren Einstellung oder Auf-
nahme einer dauerhaften ehrenamtlichen 
Tätigkeit und in regelmäßigen Abständen 
ein Führungszeugnis nach § 30 Absatz 5 
und § 30a Absatz 1 des Bundeszentralre-
gistergesetzes vorlegen lassen. Träger von 
Aufnahmeeinrichtungen dürfen für die Tä-
tigkeiten nach Satz 2 keine Personen be-
schäftigen oder mit diesen Tätigkeiten eh-
renamtlich betrauen, die rechtskräftig we-
gen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 
174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 
184i bis 184l, 225, 232 bis 233a, 234, 235 
oder 236 des Strafgesetzbuchs verurteilt 
worden sind. Nimmt der Träger einer Auf-
nahmeeinrichtung Einsicht in ein Führungs-
zeugnis nach § 30 Absatz 5 und § 30a Ab-
satz 1 des Bundeszentralregistergesetzes, 
so speichert er nur den Umstand der Ein-
sichtnahme, das Datum des Führungs-
zeugnisses und die Information, ob die das 
Führungszeugnis betreffende Person we-
gen einer in Satz 3 genannten Straftat 
rechtskräftig verurteilt worden ist. Der Trä-
ger einer Aufnahmeeinrichtung darf diese 
Daten nur verarbeiten, soweit dies zur Prü-
fung der Eignung einer Person für die in 
Satz 2 genannten Tätigkeiten erforderlich 
ist. Die Daten sind vor dem Zugriff Unbe-
fugter zu schützen. Sie sind unverzüglich 
zu löschen, wenn im Anschluss an die Ein-
sichtnahme keine Tätigkeit nach Satz 2 
wahrgenommen wird. Sie sind spätestens 
sechs Monate nach der letztmaligen Aus-
übung einer in Satz 2 genannten Tätigkeit 
zu löschen. 

(3) § 45 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. 
Juni 1990, BGBl. I S. 1163) gilt nicht für 
Aufnahmeeinrichtungen. Träger von Auf-
nahmeeinrichtungen sollen sich von Perso-
nen, die in diesen Einrichtungen mit der 
Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung o-
der Ausbildung Minderjähriger oder mit Tä-
tigkeiten, die in vergleichbarer Weise ge-
eignet sind, Kontakt zu Minderjährigen auf-
zunehmen, betraut sind, zur Prüfung, ob 
sie für die aufgeführten Tätigkeiten geeig-
net sind, vor deren Einstellung oder Auf-
nahme einer dauerhaften ehrenamtlichen 
Tätigkeit und in regelmäßigen Abständen 
ein Führungszeugnis nach § 30 Absatz 5 
und § 30a Absatz 1 des Bundeszentralre-
gistergesetzes vorlegen lassen. Träger von 
Aufnahmeeinrichtungen dürfen für die Tä-
tigkeiten nach Satz 2 keine Personen be-
schäftigen oder mit diesen Tätigkeiten eh-
renamtlich betrauen, die rechtskräftig we-
gen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 
174c, 176 bis 181a, 182 bis 184g, 184i bis 
184l, 225, 232 bis 233, 234, 235 oder 236 
des Strafgesetzbuchs verurteilt worden 
sind. Nimmt der Träger einer Aufnahmeein-
richtung Einsicht in ein Führungszeugnis 
nach § 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 
des Bundeszentralregistergesetzes, so 
speichert er nur den Umstand der Einsicht-
nahme, das Datum des Führungszeugnis-
ses und die Information, ob die das Füh-
rungszeugnis betreffende Person wegen 
einer in Satz 3 genannten Straftat rechts-
kräftig verurteilt worden ist. Der Träger ei-
ner Aufnahmeeinrichtung darf diese Daten 
nur verarbeiten, soweit dies zur Prüfung 
der Eignung einer Person für die in Satz 2 
genannten Tätigkeiten erforderlich ist. Die 
Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter zu 
schützen. Sie sind unverzüglich zu lö-
schen, wenn im Anschluss an die Einsicht-
nahme keine Tätigkeit nach Satz 2 wahrge-
nommen wird. Sie sind spätestens sechs 
Monate nach der letztmaligen Ausübung ei-
ner in Satz 2 genannten Tätigkeit zu lö-
schen. 



 - 1 -  

Geltendes Recht Neues Recht 

Gesetz über den Aufenthalt, die 
Erwerbstätigkeit und die In-
tegration von Ausländern im 

Bundesgebiet 

Gesetz über den Aufenthalt, die 
Erwerbstätigkeit und die In-
tegration von Ausländern im 

Bundesgebiet 

(Aufenthaltsgesetz - AufenthG) 
vom: 30.07.2004 - zuletzt geän-
dert durch Art. 3 G v 25.10.2024 

I Nr. 332 

(Aufenthaltsgesetz - AufenthG) 
vom: 30.07.2004 - zuletzt geän-
dert durch Art. 3 G v 25.10.2024 

I Nr. 332 

§ 25 § 25 

Aufenthalt aus humanitären Gründen Aufenthalt aus humanitären Gründen 

(1) Einem Ausländer ist eine Aufent-
haltserlaubnis zu erteilen, wenn er als Asyl-
berechtigter anerkannt ist. Dies gilt nicht, 
wenn der Ausländer unter den Vorausset-
zungen des § 53 Absatz 3a ausgewiesen 
worden ist. Bis zur Erteilung der Aufent-
haltserlaubnis gilt der Aufenthalt als er-
laubt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Einem Ausländer ist eine Aufent-
haltserlaubnis zu erteilen, wenn das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge die 
Flüchtlingseigenschaft im Sinne des § 3 
Absatz 1 des Asylgesetzes oder subsidiä-
ren Schutz im Sinne des § 4 Absatz 1 des 
Asylgesetzes zuerkannt hat. Absatz 1 Satz 
2 bis 3 gilt entsprechend. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Einem Ausländer soll eine Aufent-
haltserlaubnis erteilt werden, wenn ein Ab-
schiebungsverbot nach § 60 Absatz 5 oder 
7 vorliegt. Die Aufenthaltserlaubnis wird 
nicht erteilt, wenn die Ausreise in einen an-
deren Staat möglich und zumutbar ist oder 
der Ausländer wiederholt oder gröblich ge-
gen entsprechende Mitwirkungspflichten 
verstößt. Sie wird ferner nicht erteilt, wenn 
schwerwiegende Gründe die Annahme 
rechtfertigen, dass der Ausländer  

(3) u n v e r ä n d e r t  
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1. ein Verbrechen gegen den Frieden, ein 
Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit im Sinne der 
internationalen Vertragswerke began-
gen hat, die ausgearbeitet worden 
sind, um Bestimmungen bezüglich die-
ser Verbrechen festzulegen, 

 

2. eine Straftat von erheblicher Bedeu-
tung begangen hat, 

 

3. sich Handlungen zuschulden kommen 
ließ, die den Zielen und Grundsätzen 
der Vereinten Nationen, wie sie in der 
Präambel und den Artikeln 1 und 2 der 
Charta der Vereinten Nationen veran-
kert sind, zuwiderlaufen, oder 

 

4. eine Gefahr für die Allgemeinheit oder 
eine Gefahr für die Sicherheit der Bun-
desrepublik Deutschland darstellt. 

 

(4) Einem nicht vollziehbar ausreise-
pflichtigen Ausländer kann für einen vo-
rübergehenden Aufenthalt eine Aufent-
haltserlaubnis erteilt werden, solange drin-
gende humanitäre oder persönliche 
Gründe oder erhebliche öffentliche Interes-
sen seine vorübergehende weitere Anwe-
senheit im Bundesgebiet erfordern. Eine 
Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von 
§ 8 Abs. 1 und 2 verlängert werden, wenn 
auf Grund besonderer Umstände des Ein-
zelfalls das Verlassen des Bundesgebiets 
für den Ausländer eine außergewöhnliche 
Härte bedeuten würde. Die Aufenthaltser-
laubnis berechtigt nicht zur Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit; sie kann nach § 4a Ab-
satz 1 erlaubt werden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(4a) Einem Ausländer, der Opfer 
einer Straftat nach den §§ 232 bis 233a 
des Strafgesetzbuches wurde, soll, auch 
wenn er vollziehbar ausreisepflichtig ist, für 
einen Aufenthalt eine Aufenthaltserlaubnis 
erteilt werden. Die Aufenthaltserlaubnis 
darf nur erteilt werden, wenn  

(4a) Einem Ausländer, der Opfer 
einer Straftat nach den §§ 179 bis 181a o-
der 232 bis 233 des Strafgesetzbuches 
wurde, soll, auch wenn er vollziehbar aus-
reisepflichtig ist, für einen Aufenthalt eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Die 
Aufenthaltserlaubnis darf nur erteilt wer-
den, wenn  
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1. seine Anwesenheit im Bundesgebiet 
für ein Strafverfahren wegen dieser 
Straftat von der Staatsanwaltschaft o-
der dem Strafgericht für sachgerecht 
erachtet wird, weil ohne seine Anga-
ben die Erforschung des Sachverhalts 
erschwert wäre, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. er jede Verbindung zu den Personen, 
die beschuldigt werden, die Straftat be-
gangen zu haben, abgebrochen hat 
und 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. er seine Bereitschaft erklärt hat, in dem 
Strafverfahren wegen der Straftat als 
Zeuge auszusagen. 

3. u n v e r ä n d e r t  

Nach Beendigung des Strafverfahrens soll 
die Aufenthaltserlaubnis verlängert werden, 
wenn humanitäre oder persönliche Gründe 
oder öffentliche Interessen die weitere An-
wesenheit des Ausländers im Bundesge-
biet erfordern. Die Aufenthaltserlaubnis be-
rechtigt nicht zur Ausübung einer Erwerbs-
tätigkeit; sie kann nach § 4a Absatz 1 er-
laubt werden. 

u n v e r ä n d e r t  

(4b) Einem Ausländer, der Opfer 
einer Straftat nach § 10 Absatz 1 oder § 11 
Absatz 1 Nummer 3 des Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetzes oder nach § 15a des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes wurde, 
kann, auch wenn er vollziehbar ausreise-
pflichtig ist, für einen vorübergehenden 
Aufenthalt eine Aufenthaltserlaubnis erteilt 
werden. Die Aufenthaltserlaubnis darf nur 
erteilt werden, wenn  

(4b) u n v e r ä n d e r t  

1. die vorübergehende Anwesenheit des 
Ausländers im Bundesgebiet für ein 
Strafverfahren wegen dieser Straftat 
von der Staatsanwaltschaft oder dem 
Strafgericht für sachgerecht erachtet 
wird, weil ohne seine Angaben die Er-
forschung des Sachverhalts erschwert 
wäre, und 

 

2. der Ausländer seine Bereitschaft er-
klärt hat, in dem Strafverfahren wegen 
der Straftat als Zeuge auszusagen. 
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Die Aufenthaltserlaubnis kann verlängert 
werden, wenn dem Ausländer von Seiten 
des Arbeitgebers die zustehende Vergü-
tung noch nicht vollständig geleistet wurde 
und es für den Ausländer eine besondere 
Härte darstellen würde, seinen Vergütungs-
anspruch aus dem Ausland zu verfolgen. 
Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt nicht 
zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit; sie 
kann nach § 4a Absatz 1 erlaubt werden. 

 

(5) Einem Ausländer, der vollziehbar 
ausreisepflichtig ist, kann eine Aufenthalts-
erlaubnis erteilt werden, wenn seine Aus-
reise aus rechtlichen oder tatsächlichen 
Gründen unmöglich ist und mit dem Weg-
fall der Ausreisehindernisse in absehbarer 
Zeit nicht zu rechnen ist. Die Aufenthaltser-
laubnis soll erteilt werden, wenn die Ab-
schiebung seit 18 Monaten ausgesetzt ist. 
Eine Aufenthaltserlaubnis darf nur erteilt 
werden, wenn der Ausländer unverschuldet 
an der Ausreise gehindert ist. Ein Verschul-
den des Ausländers liegt insbesondere vor, 
wenn er falsche Angaben macht oder über 
seine Identität oder Staatsangehörigkeit 
täuscht oder zumutbare Anforderungen zur 
Beseitigung der Ausreisehindernisse nicht 
erfüllt. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 54 § 54 

Ausweisungsinteresse Ausweisungsinteresse 

(1) Das Ausweisungsinteresse im 
Sinne von § 53 Absatz 1 wiegt besonders 
schwer, wenn der Ausländer  

(1) Das Ausweisungsinteresse im 
Sinne von § 53 Absatz 1 wiegt besonders 
schwer, wenn der Ausländer 

1. wegen einer oder mehrerer vorsätzli-
cher Straftaten rechtskräftig zu einer 
Freiheits- oder Jugendstrafe von min-
destens zwei Jahren verurteilt worden 
ist oder bei der letzten rechtskräftigen 
Verurteilung Sicherungsverwahrung o-
der die Unterbringung in einem psychi-
atrischen Krankenhaus nach § 63 des 
Strafgesetzbuches angeordnet worden 
ist, 

1. u n v e r ä n d e r t  
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1a. rechtskräftig zu einer Freiheits- oder 
Jugendstrafe von mindestens einem 
Jahr verurteilt worden ist wegen einer 
oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten 

1a. rechtskräftig zu einer Freiheits- oder 
Jugendstrafe von mindestens einem 
Jahr verurteilt worden ist wegen einer 
oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten 

a) gegen das Leben, a) u n v e r ä n d e r t  

b) gegen die körperliche Unversehrt-
heit, 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung nach den §§ 174, 176 bis 
178, 180a, 181a, 182, 184b, 184c 
oder 184e des Strafgesetzbuches, 

c) gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung nach den §§ 174, 176 bis 
178, 180, 180a, 181a, 182, 184b, 
184c oder 184e des Strafgesetz-
buches, 

d) gegen das Eigentum, sofern das 
Gesetz für die Straftat eine im Min-
destmaß erhöhte Freiheitsstrafe 
vorsieht oder die Straftaten serien-
mäßig begangen wurden, 

d) u n v e r ä n d e r t  

e) wegen Widerstands gegen Voll-
streckungsbeamte oder Personen, 
die Vollstreckungsbeamten gleich-
stehen nach § 115 des Strafge-
setzbuches, oder tätlichen Angriffs 
gegen Vollstreckungsbeamte oder 
Personen, die Vollstreckungsbe-
amten gleichstehen nach § 115 
des Strafgesetzbuches, oder 

e) u n v e r ä n d e r t  

f) gegen die öffentliche Sicherheit 
nach § 125 oder § 125a des Straf-
gesetzbuches, 

f) u n v e r ä n d e r t  

1b. wegen einer oder mehrerer Straftaten 
nach § 263 des Strafgesetzbuchs zu 
Lasten eines Leistungsträgers oder 
Sozialversicherungsträgers nach dem 
Sozialgesetzbuch oder nach dem Ge-
setz über den Verkehr mit Betäubungs-
mitteln rechtskräftig zu einer Freiheits- 
oder Jugendstrafe von mindestens ei-
nem Jahr verurteilt worden ist, 

1b. u n v e r ä n d e r t  

1c. wegen einer oder mehrerer Straftaten 
nach § 96 oder § 97 rechtskräftig zu ei-
ner Freiheits- oder Jugendstrafe von 
mindestens einem Jahr verurteilt wor-
den ist, 

1c. u n v e r ä n d e r t  
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1d. rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe 
von mindestens sechs Monaten verur-
teilt worden ist wegen einer oder meh-
rerer vorsätzlicher Straftaten 

1d. u n v e r ä n d e r t  

a) gegen das Leben, a) u n v e r ä n d e r t  

b) gegen die körperliche Unversehrt-
heit, 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung nach den §§ 174, 176, 
176a, 176c, 176d, 177, 178 oder 
182 des Strafgesetzbuches, 

c) gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung nach den §§ 174, 176, 
176a, 176c, 176d, 177, 178, 181a 
oder 182 des Strafgesetzbuches, 

d) gegen das Eigentum nach den §§ 
249 bis 252 oder 255 des Strafge-
setzbuches, 

d) u n v e r ä n d e r t  

e) wegen Widerstands gegen Voll-
streckungsbeamte oder Personen, 
die Vollstreckungsbeamten gleich-
stehen nach § 115 des Strafge-
setzbuches, oder tätlichen Angriffs 
gegen Vollstreckungsbeamte oder 
Personen, die Vollstreckungsbe-
amten gleichstehen nach § 115 
des Strafgesetzbuches, oder 

e) u n v e r ä n d e r t  

f) gegen die öffentliche Sicherheit 
nach § 125 oder § 125a des Straf-
gesetzbuches, 

f) u n v e r ä n d e r t  

sofern die Straftat unter Verwendung 
einer Waffe oder eines anderen ge-
fährlichen Werkzeugs begangen wor-
den ist, 

u n v e r ä n d e r t  
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2. die freiheitliche demokratische Grund-
ordnung oder die Sicherheit der Bun-
desrepublik Deutschland gefährdet; 
hiervon ist auszugehen, wenn Tatsa-
chen die Schlussfolgerung rechtferti-
gen, dass er einer Vereinigung ange-
hört oder angehört hat, die den Terro-
rismus unterstützt oder er eine derar-
tige Vereinigung unterstützt oder unter-
stützt hat oder er eine in § 89a Absatz 
1 des Strafgesetzbuchs bezeichnete 
schwere staatsgefährdende Gewalttat 
nach § 89a Absatz 2 des Strafgesetz-
buchs vorbereitet oder vorbereitet hat, 
es sei denn, der Ausländer nimmt er-
kennbar und glaubhaft von seinem si-
cherheitsgefährdenden Handeln Ab-
stand, 

2. u n v e r ä n d e r t  

2a. die Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland gefährdet; hiervon ist aus-
zugehen, wenn Tatsachen die 
Schlussfolgerung rechtfertigen, dass er 
einer Vereinigung im Sinne des § 129 
des Strafgesetzbuches angehört oder 
angehört hat, 

2a. u n v e r ä n d e r t  

3. zu den Leitern eines Vereins gehörte, 
der unanfechtbar verboten wurde, weil 
seine Zwecke oder seine Tätigkeit den 
Strafgesetzen zuwiderlaufen oder er 
sich gegen die verfassungsmäßige 
Ordnung oder den Gedanken der Völ-
kerverständigung richtet, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. sich zur Verfolgung politischer oder re-
ligiöser Ziele an Gewalttätigkeiten be-
teiligt oder öffentlich zur Gewaltanwen-
dung aufruft oder mit Gewaltanwen-
dung droht oder 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. zu Hass gegen Teile der Bevölkerung 
aufruft; hiervon ist auszugehen, wenn 
er auf eine andere Person gezielt und 
andauernd einwirkt, um Hass auf An-
gehörige bestimmter ethnischer Grup-
pen oder Religionen zu erzeugen oder 
zu verstärken oder öffentlich, in einer 
Versammlung oder durch Verbreiten 
von Schriften in einer Weise, die geeig-
net ist, die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung zu stören,  

5. u n v e r ä n d e r t  
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a) gegen Teile der Bevölkerung zu 
Willkürmaßnahmen aufstachelt, 

 

b) Teile der Bevölkerung böswillig 
verächtlich macht und dadurch die 
Menschenwürde anderer angreift 
oder 

 

c) Verbrechen gegen den Frieden, 
gegen die Menschlichkeit, ein 
Kriegsverbrechen oder terroristi-
sche Taten von vergleichbarem 
Gewicht billigt oder dafür wirbt, 

 

es sei denn, der Ausländer nimmt er-
kennbar und glaubhaft von seinem 
Handeln Abstand. 

 

(2) Das Ausweisungsinteresse im 
Sinne von § 53 Absatz 1 wiegt schwer, 
wenn der Ausländer  

(2) Das Ausweisungsinteresse im 
Sinne von § 53 Absatz 1 wiegt schwer, 
wenn der Ausländer 

1. wegen einer oder mehrerer vorsätzli-
cher Straftaten rechtskräftig zu einer 
Freiheitsstrafe von mindestens sechs 
Monaten verurteilt worden ist, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. wegen einer oder mehrerer vorsätzli-
cher Straftaten rechtskräftig zu einer 
Jugendstrafe von mindestens einem 
Jahr verurteilt und die Vollstreckung 
der Strafe nicht zur Bewährung ausge-
setzt worden ist, 

2. u n v e r ä n d e r t  

2a. wegen vorsätzlicher Straftaten nach 
dem 17., 19. oder 20. Abschnitt des 
Strafgesetzbuches, die innerhalb eines 
Zeitraumes von zwölf Monaten began-
gen wurden, mehrfach rechtskräftig zu 
einer Geld- oder Freiheitsstrafe verur-
teilt wurde; Verurteilungen zu Geldstra-
fen bis zu 90 Tagessätzen bleiben au-
ßer Betracht, 

2a. u n v e r ä n d e r t  

2b. rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe 
von mindestens drei Monaten oder zu 
einer Jugendstrafe, deren Vollstre-
ckung nicht zur Bewährung ausgesetzt 
worden ist, verurteilt worden ist wegen 
einer oder mehrerer vorsätzlicher 
Straftaten 

2b. rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe 
von mindestens drei Monaten oder zu 
einer Jugendstrafe, deren Vollstre-
ckung nicht zur Bewährung ausgesetzt 
worden ist, verurteilt worden ist wegen 
einer oder mehrerer vorsätzlicher 
Straftaten 

a) gegen das Leben, a) u n v e r ä n d e r t  
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b) gegen die körperliche Unversehrt-
heit, 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung nach den §§ 174, 176, 
176a, 176c, 176d, 177, 178 oder 
182 des Strafgesetzbuches, 

c) gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung nach den §§ 174, 176, 
176a, 176c, 176d, 177, 178, 181a 
oder 182 des Strafgesetzbuches, 

d) gegen das Eigentum nach den §§ 
249 bis 252 oder 255 des Strafge-
setzbuches, 

d) u n v e r ä n d e r t  

e) wegen Widerstands gegen Voll-
streckungsbeamte oder Personen, 
die Vollstreckungsbeamten gleich-
stehen nach § 115 des Strafge-
setzbuches, oder tätlichen Angriffs 
gegen Vollstreckungsbeamte oder 
Personen, die Vollstreckungsbe-
amten gleichstehen nach § 115 
des Strafgesetzbuches, oder 

e) u n v e r ä n d e r t  

f) gegen die öffentliche Sicherheit 
nach § 125 oder § 125a des Straf-
gesetzbuches, 

f) u n v e r ä n d e r t  

sofern die Straftat unter Verwendung 
einer Waffe oder eines anderen ge-
fährlichen Werkzeugs begangen wor-
den ist, 

sofern die Straftat unter Verwendung 
einer Waffe oder eines anderen ge-
fährlichen Werkzeugs begangen wor-
den ist, 

3. als Täter oder Teilnehmer den Tatbe-
stand des § 96 oder des § 97 oder des 
§ 29 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des 
Betäubungsmittelgesetzes verwirklicht 
oder dies versucht, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. Heroin, Kokain oder ein vergleichbar 
gefährliches Betäubungsmittel ver-
braucht und nicht zu einer erforderli-
chen seiner Rehabilitation dienenden 
Behandlung bereit ist oder sich ihr ent-
zieht, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. eine andere Person in verwerflicher 
Weise, insbesondere unter Anwen-
dung oder Androhung von Gewalt, da-
von abhält, am wirtschaftlichen, kultu-
rellen oder gesellschaftlichen Leben in 
der Bundesrepublik Deutschland teilzu-
haben, 

5. u n v e r ä n d e r t  
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6. eine andere Person zur Eingehung der 
Ehe nötigt oder dies versucht oder wie-
derholt eine Handlung entgegen § 11 
Absatz 2 Satz 1 und 2 des Personen-
standsgesetzes vornimmt, die einen 
schwerwiegenden Verstoß gegen 
diese Vorschrift darstellt; ein schwer-
wiegender Verstoß liegt vor, wenn eine 
Person, die das 16. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, beteiligt ist, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. in einer Befragung, die der Klärung von 
Bedenken gegen die Einreise oder den 
weiteren Aufenthalt dient, der deut-
schen Auslandsvertretung oder der 
Ausländerbehörde gegenüber frühere 
Aufenthalte in Deutschland oder ande-
ren Staaten verheimlicht oder in we-
sentlichen Punkten vorsätzlich keine, 
falsche oder unvollständige Angaben 
über Verbindungen zu Personen oder 
Organisationen macht, die der Unter-
stützung des Terrorismus oder der Ge-
fährdung der freiheitlichen demokrati-
schen Grundordnung oder der Sicher-
heit der Bundesrepublik Deutschland 
verdächtig sind; die Ausweisung auf 
dieser Grundlage ist nur zulässig, 
wenn der Ausländer vor der Befragung 
ausdrücklich auf den sicherheitsrechtli-
chen Zweck der Befragung und die 
Rechtsfolgen verweigerter, falscher o-
der unvollständiger Angaben hingewie-
sen wurde, 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. in einem Verwaltungsverfahren, das 
von Behörden eines Schengen-Staates 
durchgeführt wurde, im In- oder Aus-
land  

8. u n v e r ä n d e r t  

a) falsche oder unvollständige Anga-
ben zur Erlangung eines deut-
schen Aufenthaltstitels, eines 
Schengen-Visums, eines Flughaf-
entransitvisums, eines Passersat-
zes, der Zulassung einer Aus-
nahme von der Passpflicht oder 
der Aussetzung der Abschiebung 
gemacht hat oder 
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b) trotz bestehender Rechtspflicht 
nicht an Maßnahmen der für die 
Durchführung dieses Gesetzes o-
der des Schengener Durchfüh-
rungsübereinkommens zuständi-
gen Behörden mitgewirkt hat, so-
weit der Ausländer zuvor auf die 
Rechtsfolgen solcher Handlungen 
hingewiesen wurde, 

 

9. wegen einer oder mehrerer vorsätzli-
cher Straftaten rechtskräftig zu einer 
Geld- oder Freiheitsstrafe verurteilt 
wurde und im Rahmen des Urteils ein 
antisemitischer, rassistischer, fremden-
feindlicher, geschlechtsspezifischer, 
gegen die sexuelle Orientierung ge-
richteter oder sonstiger menschenver-
achtender Beweggrund im Sinne von § 
46 Absatz 2 Satz 2 des Strafgesetzbu-
ches ausdrücklich festgestellt wurde; 
Verurteilungen zu Geldstrafen bis zu 
90 Tagessätzen bleiben außer Be-
tracht oder 

9. u n v e r ä n d e r t  

10. einen nicht nur vereinzelten oder ge-
ringfügigen Verstoß gegen Rechtsvor-
schriften oder gerichtliche oder behörd-
liche Entscheidungen oder Verfügun-
gen begangen oder außerhalb des 
Bundesgebiets eine Handlung began-
gen hat, die im Bundesgebiet als vor-
sätzliche schwere Straftat anzusehen 
ist. 

10. u n v e r ä n d e r t  
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Verordnung zur Durchführung 
des Gesetzes über das Auslän-

derzentralregister 

Verordnung zur Durchführung 
des Gesetzes über das Auslän-

derzentralregister 

(AZRG-Durchführungsverord-
nung - AZRG-DV) 

vom: 17.05.1995 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 13 G v. 8.5.2024 

I Nr. 152 

(AZRG-Durchführungsverord-
nung - AZRG-DV) 

vom: 17.05.1995 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 13 G v. 8.5.2024 

I Nr. 152 

Anlage Anlage 

Daten, die im Register gespei-
chert werden, übermittelnde Stel-
len, Übermittlungs-/Weitergabe-

empfänger 

Daten, die im Register gespei-
chert werden, übermittelnde Stel-
len, Übermittlungs-/Weitergabe-

empfänger 

Geltendes Recht 

A A1*) B**) 

e) besondere Aufenthaltsrechte nach   

 aa) § 6 Absatz 3 AufenthG (Nationales Visum)  (5)* 

  erteilt am   

  befristet bis   

 bb) § 7 Absatz 1 Satz 3 AufenthG 
 (sonstige begründete Fälle) 
 erteilt am 

 (2)* 

  befristet bis   

 cc) § 25 Absatz 4a AufenthG 
 (Aufenthaltsrecht für 
 Ausländer, die Opfer einer Straftat nach den 
 §§ 232 bis 233a des 
 Strafgesetzbuchs wurden) 
 erteilt am 

 (2)* 

  befristet bis   

 dd) § 25 Absatz 4b AufenthG 
 (Aufenthaltsrecht für 
 Ausländer, die Opfer einer Straftat nach § 10 Absatz 1 oder § 11 Absatz 1 Num-
mer 3 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes oder nach § 15a des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes sind) 
 erteilt am 

 (2)* 

  befristet bis   

 ee) § 31 Absatz 1, 2, 4 AufenthG 
 (eigenständiges Ehegattenaufenthaltsrecht) 
 erteilt am 

 (2)* 

  befristet bis   
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 ff) § 34 Absatz 2 AufenthG 
 (eigenständiges Aufenthaltsrecht von Kindern) 
 erteilt am 

 (2)* 

  befristet bis   

 gg) § 37 Absatz 1 AufenthG 
 (Wiederkehr) 
 erteilt am 

 (2)* 

  befristet bis   

 hh) § 37 Absatz 5 AufenthG 
 (Wiederkehr Rentner) 
 erteilt am 

 (2)* 

  befristet bis   

 ii) § 38 Absatz 1 Nummer 2, Absatz 2 und 5 AufenthG 
 (ehemaliger Deutscher) 
 erteilt am 

 (2)* 

  befristet bis   

 jj) § 38a AufenthG 
 (langfristig Aufenthaltsberechtigter in 
 [Staatsangehörigkeitsschlüssel des EU-Mitgliedstaates]) 
 erteilt am 

 (2)* 

  befristet bis   

 kk) § 104a Absatz 1 Satz 1 
 AufenthG 
 (Aufenthaltserlaubnis 
 auf Probe) 
 erteilt am 

 (2)* 

  befristet bis   

 ll) § 23 Absatz 1 Satz 1 
 in Verbindung mit § 104a 
 Absatz 1 Satz 2 AufenthG 
 (Altfallregelung) 
 erteilt am 

 (2)* 

  befristet bis   

 mm) § 23 Absatz 1 Satz 1 
 in Verbindung mit § 104a 
 Absatz 2 Satz 1 AufenthG 
 (Altfallregelung für volljährige Kinder von Geduldeten) 
 erteilt am 

 (2)* 

  befristet bis   

 nn) § 23 Absatz 1 Satz 1 
 in Verbindung mit § 104a 
 Absatz 2 Satz 2 AufenthG 
 (Altfallregelung für 
 unbegleitete Flüchtlinge) 
 erteilt am 

 (2)* 

  befristet bis   

 oo) § 23 Absatz 1 Satz 1 
 in Verbindung mit § 104b AufenthG 
 (integrierte Kinder von 
 Geduldeten) 
 erteilt am 

 (2)* 

  befristet bis   

 pp) § 104c Absatz 1 Satz 1 AufenthG (Chancen-Aufenthaltsrecht für langjährig ge-
duldete Ausländer) 

 (2)* 

  erteilt am   

  befristet bis   
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 qq) § 104c Absatz 2 Satz 1 AufenthG (Chancen-Aufenthaltsrecht für Ehegatten/Le-
benspartner) 

 (2)* 

  erteilt am   

  befristet bis   

 rr) § 104c Absatz 2 Satz 1 AufenthG (Chancen-Aufenthaltsrecht für minderjährige 
ledige Kinder) 

 (2)* 

  erteilt am   

  befristet bis   

 ss) § 104c Absatz 2 Satz 2 AufenthG (Chancen-Aufenthaltsrecht für volljährige le-
dige Kinder) 

 (2)* 

  erteilt am   

  befristet bis   

 tt) Artikel 20 AEUV (Unionsrechtliches Aufenthaltsrecht sui generis eines dritt-
staatsangehörigen Elternteils eines deutschen Kindes) 

 (2) 

  erteilt am   

  befristet bis   

 uu) Artikel 20 und 21 AEUV (Unionsrechtliches Aufenthaltsrecht sui generis eines 
drittstaatsangehörigen Elternteils eines Kindes mit Unionsbürgerschaft) 

 (2) 

  erteilt am   

  befristet bis   

 vv) § 4 Absatz 2 AufenthG 
 (Assoziationsrecht 
 EWG/Türkei) 
 erteilt am 

 (2)* 

  befristet bis   

Neues Recht 

A A1*) B**) 

e) besondere Aufenthaltsrechte nach   

 aa) § 6 Absatz 3 AufenthG (Nationales Visum)  (5)* 

  erteilt am   

  befristet bis   

 bb) § 7 Absatz 1 Satz 3 AufenthG 
 (sonstige begründete Fälle) 
 erteilt am 

 (2)* 

  befristet bis   

 cc) § 25 Absatz 4a AufenthG 
 (Aufenthaltsrecht für 
 Ausländer, die Opfer einer Straftat nach den 
 §§ 179 bis 181a oder 232 bis 233 des 
 Strafgesetzbuchs wurden) 
 erteilt am 

 (2)* 

  befristet bis   

 dd) § 25 Absatz 4b AufenthG 
 (Aufenthaltsrecht für 
 Ausländer, die Opfer einer Straftat nach § 10 Absatz 1 oder § 11 Absatz 1 
Nummer 3 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes oder nach § 15a des Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetzes sind) 
 erteilt am 

 (2)* 

  befristet bis   

 ee) § 31 Absatz 1, 2, 4 AufenthG 
 (eigenständiges Ehegattenaufenthaltsrecht) 
 erteilt am 

 (2)* 



 - 4 -  

  befristet bis   

 ff) § 34 Absatz 2 AufenthG 
 (eigenständiges Aufenthaltsrecht von Kindern) 
 erteilt am 

 (2)* 

  befristet bis   

 gg) § 37 Absatz 1 AufenthG 
 (Wiederkehr) 
 erteilt am 

 (2)* 

  befristet bis   

 hh) § 37 Absatz 5 AufenthG 
 (Wiederkehr Rentner) 
 erteilt am 

 (2)* 

  befristet bis   

 ii) § 38 Absatz 1 Nummer 2, Absatz 2 und 5 AufenthG 
 (ehemaliger Deutscher) 
 erteilt am 

 (2)* 

  befristet bis   

 jj) § 38a AufenthG 
 (langfristig Aufenthaltsberechtigter in 
 [Staatsangehörigkeitsschlüssel des EU-Mitgliedstaates]) 
 erteilt am 

 (2)* 

  befristet bis   

 kk) § 104a Absatz 1 Satz 1 
 AufenthG 
 (Aufenthaltserlaubnis 
 auf Probe) 
 erteilt am 

 (2)* 

  befristet bis   

 ll) § 23 Absatz 1 Satz 1 
 in Verbindung mit § 104a 
 Absatz 1 Satz 2 AufenthG 
 (Altfallregelung) 
 erteilt am 

 (2)* 

  befristet bis   

 mm) § 23 Absatz 1 Satz 1 
 in Verbindung mit § 104a 
 Absatz 2 Satz 1 AufenthG 
 (Altfallregelung für volljährige Kinder von Geduldeten) 
 erteilt am 

 (2)* 

  befristet bis   

 nn) § 23 Absatz 1 Satz 1 
 in Verbindung mit § 104a 
 Absatz 2 Satz 2 AufenthG 
 (Altfallregelung für 
 unbegleitete Flüchtlinge) 
 erteilt am 

 (2)* 

  befristet bis   

 oo) § 23 Absatz 1 Satz 1 
 in Verbindung mit § 104b AufenthG 
 (integrierte Kinder von 
 Geduldeten) 
 erteilt am 

 (2)* 

  befristet bis   

 pp) § 104c Absatz 1 Satz 1 AufenthG (Chancen-Aufenthaltsrecht für langjährig ge-
duldete Ausländer) 

 (2)* 

  erteilt am   
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  befristet bis   

 qq) § 104c Absatz 2 Satz 1 AufenthG (Chancen-Aufenthaltsrecht für Ehegatten/Le-
benspartner) 

 (2)* 

  erteilt am   

  befristet bis   

 rr) § 104c Absatz 2 Satz 1 AufenthG (Chancen-Aufenthaltsrecht für minderjährige 
ledige Kinder) 

 (2)* 

  erteilt am   

  befristet bis   

 ss) § 104c Absatz 2 Satz 2 AufenthG (Chancen-Aufenthaltsrecht für volljährige le-
dige Kinder) 

 (2)* 

  erteilt am   

  befristet bis   

 tt) Artikel 20 AEUV (Unionsrechtliches Aufenthaltsrecht sui generis eines dritt-
staatsangehörigen Elternteils eines deutschen Kindes) 

 (2) 

  erteilt am   

  befristet bis   

 uu) Artikel 20 und 21 AEUV (Unionsrechtliches Aufenthaltsrecht sui generis eines 
drittstaatsangehörigen Elternteils eines Kindes mit Unionsbürgerschaft) 

 (2) 

  erteilt am   

  befristet bis   

 vv) § 4 Absatz 2 AufenthG 
 (Assoziationsrecht 
 EWG/Türkei) 
 erteilt am 

 (2)* 

  befristet bis   
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Gesetz zur Errichtung einer 
Visa-Warndatei 

Gesetz zur Errichtung einer 
Visa-Warndatei 

(Visa-Warndateigesetz - VWDG) 
vom: 22.12.2011 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 173 V v. 
19.6.2020 I 1328 

(Visa-Warndateigesetz - VWDG) 
vom: 22.12.2011 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 173 V v. 
19.6.2020 I 1328 

§ 2 § 2 

Anlass der Speicherung Anlass der Speicherung 

(1) Die Speicherung der Warndaten 
erfolgt bei Personen,  

(1) Die Speicherung der Warndaten 
erfolgt bei Personen, 

1. die wegen einer Straftat nach  1. die wegen einer Straftat nach 

a) § 95 Absatz 1 Nummer 2 oder 
Nummer 3, Absatz 1a, § 96 oder § 
97 des Aufenthaltsgesetzes, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) § 10 oder § 11 des Schwarzar-
beitsbekämpfungsgesetzes, 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) den §§ 232 bis 233 oder § 236 Ab-
satz 2 Satz 3 des Strafgesetz-
buchs oder 

c) den §§ 179, 181, 232, 232b, 233 
oder 236 Absatz 2 Satz 3 des 
Strafgesetzbuchs oder 

d) § 30a Absatz 1 oder Absatz 2 des 
Betäubungsmittelgesetzes wegen 
der Ein- oder Ausfuhr von Betäu-
bungsmitteln 

d) u n v e r ä n d e r t  

rechtskräftig zu Geld- oder Freiheits-
strafe verurteilt worden sind, 

rechtskräftig zu Geld- oder Freiheits-
strafe verurteilt worden sind, 

2. die als Visumantragsteller im Visum-
verfahren ge- oder verfälschte Doku-
mente vorgelegt, beschafft oder herge-
stellt oder authentische Dokumente 
durch falsche Angaben erschlichen ha-
ben oder falsche Angaben gemacht 
haben oder durch Verschweigen er-
heblicher Tatsachen, zu deren Angabe 
sie verpflichtet waren, ein Visum er-
schlichen haben, 

2. u n v e r ä n d e r t  
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3. die im eigenen Namen oder für eine 
Organisation  

3. u n v e r ä n d e r t  

a) eine Einladung des Antragstellers 
in das Bundesgebiet zur Verwen-
dung im Visumverfahren ausge-
sprochen haben (Einlader), 

 

b) sich nach § 68 Absatz 1 des Auf-
enthaltsgesetzes oder durch Ab-
gabe einer Erklärung zur Verwen-
dung im Visumverfahren in ande-
rer Weise verpflichtet haben, die 
Kosten für den Lebensunterhalt 
des Antragstellers während des 
Aufenthalts im Bundesgebiet zu 
tragen oder nach § 66 Absatz 2 
des Aufenthaltsgesetzes für die 
Ausreisekosten des Ausländers 
aufzukommen (Verpflichtungsge-
ber), 

 

c) den vom Antragsteller angegebe-
nen Zweck des Aufenthalts im 
Bundesgebiet zur Verwendung im 
Visumverfahren bestätigt haben 
(sonstige Referenzperson) 

 

und dabei falsche Angaben gemacht 
haben oder die Verpflichtung, für die 
Kosten für den Lebensunterhalt eines 
Ausländers oder für die Kosten der Ab-
schiebung aufzukommen, bei Inan-
spruchnahme nicht erfüllt haben. 

 

Wurden die falschen Angaben im Rahmen 
einer nach Satz 1 Nummer 3 für eine Orga-
nisation abgegebenen Erklärung gemacht, 
erfolgt die Eintragung von Warndaten auch 
für die Organisation. 

u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Speicherung von Warndaten 
einer Person erfolgt ferner mit deren Einwil-
ligung, wenn unter ihrem Namen unbefugt 
Erklärungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 
3 abgegeben worden sind oder sie dies be-
fürchtet oder sie eine im Visumverfahren 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 abgege-
bene Erklärung widerrufen hat. Die Daten 
sind unverzüglich zu löschen, wenn die 
Person die Einwilligung widerruft. Die 
Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für die 
Speicherung und Löschung von Warndaten 
einer Organisation. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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Verordnung zur Durchführung 
des Visa-Warndateigesetzes 

Verordnung zur Durchführung 
des Visa-Warndateigesetzes 

(VWDG-Durchführungsverord-
nung - VWDG-DV) 

vom: 01.06.2013 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 5 Abs. 5 G v. 

12.6.2020 I 1241 

(VWDG-Durchführungsverord-
nung - VWDG-DV) 

vom: 01.06.2013 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 5 Abs. 5 G v. 

12.6.2020 I 1241 

Anlage   Anlage   

Daten, die in der Datei gespei-
chert werden, übermittelnde Stel-

len, Übermittlungsempfänger 

Daten, die in der Datei gespei-
chert werden, übermittelnde Stel-

len, Übermittlungsempfänger 

Geltendes Recht 

A 

5 Bezeichnung der Daten 
 (§ 3 VWDG) 

§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 3 Abs. 4 

Verurteilung wegen Straftaten 

c) Verurteilung nach StGB 

 aa) Verurteilung nach § 232 StGB 

  aaa) Erstes Urteil am 

  bbb) Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten/Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen/Jugendstrafe 

 bb) Verurteilung nach § 232a StGB 

  aaa) Erstes Urteil am 

  bbb) Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten/Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen/Jugendstrafe 

 cc) Verurteilung nach § 232b StGB 

  aaa) Erstes Urteil am 

  bbb) Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten/Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen/Jugendstrafe 

 dd) Verurteilung nach § 233 StGB 

  aaa) Erstes Urteil am 

  bbb) Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten/Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen/Jugendstrafe 

 ee) Verurteilung nach § 233a StGB 

  aaa) Erstes Urteil am 

  bbb) Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten/Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen/Jugendstrafe 

 ff) Verurteilung nach § 236 Abs. 2 Satz 3 StGB 

  aaa) Erstes Urteil am 

  bbb) Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten/Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen/Jugendstrafe 
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A 

5 Bezeichnung der Daten 
 (§ 3 VWDG) 

§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 3 Abs. 4 

Verurteilung wegen Straftaten 

c) Verurteilung nach StGB 

 aa) Verurteilung nach § 179 StGB 

  aaa) Erstes Urteil am 

  bbb) Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten/Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen/Jugend-
strafe 

 bb) Verurteilung nach § 181 StGB 

  aaa) Erstes Urteil am 

  bbb) Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten/Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen/Jugend-
strafe 

 cc) Verurteilung nach § 232 StGB 

  aaa) Erstes Urteil am 

  bbb) Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten/Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen/Jugendstrafe 

 dd) Verurteilung nach § 232b StGB 

  aaa) Erstes Urteil am 

  bbb) Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten/Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen/Jugendstrafe 

 ee) Verurteilung nach § 233 StGB 

  aaa) Erstes Urteil am 

  bbb) Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten/Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen/Jugendstrafe 

 ff) Verurteilung nach § 236 Abs. 2 Satz 3 StGB 

  aaa) Erstes Urteil am 

  bbb) Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten/Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen/Jugendstrafe 
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Gerichtsverfassungsgesetz Gerichtsverfassungsgesetz 

( - GVG) 
vom: 12.09.1950 - zuletzt geän-

dert durch Art. 14 G v. 
27.12.2024 I Nr. 438 

( - GVG) 
vom: 12.09.1950 - zuletzt geän-

dert durch Art. 14 G v. 
27.12.2024 I Nr. 438 

§ 171b § 171b 

(1) Die Öffentlichkeit kann ausge-
schlossen werden, soweit Umstände aus 
dem persönlichen Lebensbereich eines 
Prozessbeteiligten, eines Zeugen oder ei-
nes durch eine rechtswidrige Tat (§ 11 Ab-
satz 1 Nummer 5 des Strafgesetzbuchs) 
Verletzten zur Sprache kommen, deren öf-
fentliche Erörterung schutzwürdige Interes-
sen verletzen würde. Das gilt nicht, soweit 
das Interesse an der öffentlichen Erörte-
rung dieser Umstände überwiegt. Die be-
sonderen Belastungen, die für Kinder und 
Jugendliche mit einer öffentlichen Haupt-
verhandlung verbunden sein können, sind 
dabei zu berücksichtigen. Entsprechendes 
gilt bei volljährigen Personen, die als Kin-
der oder Jugendliche durch die Straftat ver-
letzt worden sind. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Öffentlichkeit soll ausge-
schlossen werden, soweit in Verfahren we-
gen Straftaten gegen die sexuelle Selbst-
bestimmung (§§ 174 bis 184k des Strafge-
setzbuchs) oder gegen das Leben (§§ 211 
bis 222 des Strafgesetzbuchs), wegen 
Misshandlung von Schutzbefohlenen (§ 
225 des Strafgesetzbuchs) oder wegen 
Straftaten gegen die persönliche Freiheit 
nach den §§ 232 bis 233a des Strafgesetz-
buchs ein Zeuge unter 18 Jahren vernom-
men wird. Absatz 1 Satz 4 gilt entspre-
chend. 

(2) Die Öffentlichkeit soll ausge-
schlossen werden, soweit in Verfahren we-
gen Straftaten gegen die sexuelle Selbst-
bestimmung (§§ 174 bis 184k des Strafge-
setzbuchs) oder gegen das Leben (§§ 211 
bis 222 des Strafgesetzbuchs), wegen 
Misshandlung von Schutzbefohlenen (§ 
225 des Strafgesetzbuchs) oder wegen 
Straftaten gegen die persönliche Freiheit 
nach den §§ 232 bis 233 des Strafgesetz-
buchs ein Zeuge unter 18 Jahren vernom-
men wird. Absatz 1 Satz 4 gilt entspre-
chend. 
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(3) Die Öffentlichkeit ist auszuschlie-
ßen, wenn die Voraussetzungen der Ab-
sätze 1 oder 2 vorliegen und der Aus-
schluss von der Person, deren Lebensbe-
reich betroffen ist, beantragt wird. Für die 
Schlussanträge in Verfahren wegen der in 
Absatz 2 genannten Straftaten ist die Öf-
fentlichkeit auszuschließen, ohne dass es 
eines hierauf gerichteten Antrags bedarf, 
wenn die Verhandlung unter den Voraus-
setzungen der Absätze 1 oder 2 oder des § 
172 Nummer 4 ganz oder zum Teil unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden 
hat. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Abweichend von den Absätzen 1 
und 2 darf die Öffentlichkeit nicht ausge-
schlossen werden, soweit die Personen, 
deren Lebensbereiche betroffen sind, dem 
Ausschluss der Öffentlichkeit widerspre-
chen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Entscheidungen nach den Ab-
sätzen 1 bis 4 sind unanfechtbar. 

(5) u n v e r ä n d e r t  



 - 1 -  

Geltendes Recht Neues Recht 

Gesetz über das Zentralregister 
und das Erziehungsregister 

Gesetz über das Zentralregister 
und das Erziehungsregister 

(Bundeszentralregistergesetz - 
BZRG) 

vom: 18.03.1971 - zuletzt geän-
dert durch Art. 5 G v. 19.7.2024 

I Nr. 245 

(Bundeszentralregistergesetz - 
BZRG) 

vom: 18.03.1971 - zuletzt geän-
dert durch Art. 5 G v. 19.7.2024 

I Nr. 245 

§ 24 § 24 

Entfernung von Eintragungen Entfernung von Eintragungen 

(1) Eintragungen über Personen, de-
ren Tod der Registerbehörde amtlich mit-
geteilt worden ist, werden drei Jahre nach 
dem Eingang der Mitteilung aus dem Re-
gister entfernt. Während dieser Zeit darf 
nur den Gerichten und Staatsanwaltschaf-
ten Auskunft erteilt werden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Eintragungen, die eine über 90 
Jahre alte Person betreffen, werden eben-
falls aus dem Register entfernt. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Eintragungen nach § 11 werden 
bei Verfahren wegen eines Vergehens 
nach zehn Jahren, bei Verfahren wegen ei-
nes Verbrechens nach 20 Jahren aus dem 
Register entfernt. Bei Straftaten nach den 
§§ 174 bis 180 oder § 182 des Strafgesetz-
buches beträgt die Frist 20 Jahre. Die Frist 
beginnt mit dem Tag der Entscheidung o-
der Verfügung. 

(3) Eintragungen nach § 11 werden 
bei Verfahren wegen eines Vergehens 
nach zehn Jahren, bei Verfahren wegen ei-
nes Verbrechens nach 20 Jahren aus dem 
Register entfernt. Bei Straftaten nach den 
§§ 174 bis 179, 180, 181 oder 182 des 
Strafgesetzbuches beträgt die Frist 20 
Jahre. Die Frist beginnt mit dem Tag der 
Entscheidung oder Verfügung. 

(4) Sind im Register mehrere Eintra-
gungen nach § 11 vorhanden, so ist die 
Entfernung einer Eintragung erst zulässig, 
wenn für alle Eintragungen die Vorausset-
zungen der Entfernung vorliegen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Eine zu entfernende Eintragung 
nach § 11 wird ein Jahr nach Eintritt der 
Entfernungsreife aus dem Register ge-
löscht. Während dieser Frist darf über die 
Eintragung nur der betroffenen Person 
Auskunft erteilt werden. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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§ 32 § 32 

Inhalt des Führungszeugnisses Inhalt des Führungszeugnisses 

(1) In das Führungszeugnis werden 
die in den §§ 4 bis 16 bezeichneten Eintra-
gungen aufgenommen. Soweit in Absatz 2 
Nr. 3 bis 9 hiervon Ausnahmen zugelassen 
werden, gelten diese nicht bei Verurteilun-
gen wegen einer Straftat nach den §§ 174 
bis 180 oder 182 des Strafgesetzbuches. 

(1) In das Führungszeugnis werden 
die in den §§ 4 bis 16 bezeichneten Eintra-
gungen aufgenommen. Soweit in Absatz 2 
Nummer 3 bis 9 hiervon Ausnahmen zuge-
lassen werden, gelten diese nicht bei Ver-
urteilungen wegen einer Straftat nach den 
§§ 174 bis 179, 180, 181 oder 182 des 
Strafgesetzbuches. 

(2) Nicht aufgenommen werden  (2) u n v e r ä n d e r t  

1. die Verwarnung mit Strafvorbehalt 
nach § 59 des Strafgesetzbuchs, 

 

2. der Schuldspruch nach § 27 des Ju-
gendgerichtsgesetzes, 

 

3. Verurteilungen, durch die auf Jugend-
strafe von nicht mehr als zwei Jahren 
erkannt worden ist, wenn die Vollstre-
ckung der Strafe oder eines Strafrestes 
gerichtlich oder im Gnadenweg zur Be-
währung ausgesetzt oder nach § 35 
des Betäubungsmittelgesetzes – auch 
in Verbindung mit § 39 des Kon-
sumcannabisgesetzes oder § 30 des 
Medizinal-Cannabisgesetzes – zurück-
gestellt und diese Entscheidung nicht 
widerrufen worden ist, 

 

4. Verurteilungen, durch die auf Jugend-
strafe erkannt worden ist, wenn der 
Strafmakel gerichtlich oder im Gnaden-
weg als beseitigt erklärt und die Besei-
tigung nicht widerrufen worden ist, 

 

5. Verurteilungen, durch die auf  

a) Geldstrafe von nicht mehr als 
neunzig Tagessätzen, 

 

b) Freiheitsstrafe oder Strafarrest von 
nicht mehr als drei Monaten 

 

erkannt worden ist, wenn im Register 
keine weitere Strafe eingetragen ist, 
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6. Verurteilungen, durch die auf Freiheits-
strafe von nicht mehr als zwei Jahren 
erkannt worden ist, wenn die Vollstre-
ckung der Strafe oder eines Strafrestes 

 

a) nach § 35 oder § 36 des Betäu-
bungsmittelgesetzes – auch in 
Verbindung mit § 39 des Kon-
sumcannabisgesetzes oder § 30 
des Medizinal-Cannabisgesetzes 
– zurückgestellt oder zur Bewäh-
rung ausgesetzt oder 

 

b) nach § 56 oder § 57 des Strafge-
setzbuchs zur Bewährung ausge-
setzt worden ist und sich aus dem 
Register ergibt, daß der Verurteilte 
die Tat oder bei Gesamtstrafen 
alle oder den ihrer Bedeutung 
nach überwiegenden Teil der Ta-
ten auf Grund einer Betäubungs-
mittelabhängigkeit begangen hat, 

 

diese Entscheidungen nicht widerrufen 
worden sind und im Register keine 
weitere Strafe eingetragen ist, 

 

7. Verurteilungen, durch die neben Ju-
gendstrafe oder Freiheitsstrafe von 
nicht mehr als zwei Jahren die Unter-
bringung in einer Entziehungsanstalt 
angeordnet worden ist, wenn die Voll-
streckung der Strafe, des Strafrestes 
oder der Maßregel nach § 35 des Be-
täubungsmittelgesetzes – auch in Ver-
bindung mit § 39 des Konsumcan-
nabisgesetzes oder § 30 des Medizi-
nal-Cannabisgesetzes – zurückgestellt 
worden ist und im übrigen die Voraus-
setzungen der Nummer 3 oder 6 erfüllt 
sind, 

 

8. Verurteilungen, durch die Maßregeln 
der Besserung und Sicherung, Neben-
strafen oder Nebenfolgen allein oder in 
Verbindung miteinander oder in Ver-
bindung mit Erziehungsmaßregeln o-
der Zuchtmitteln angeordnet worden 
sind, 
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9. Verurteilungen, bei denen die Wieder-
aufnahme des gesamten Verfahrens 
vermerkt ist; ist die Wiederaufnahme 
nur eines Teils des Verfahrens ange-
ordnet, so ist im Führungszeugnis da-
rauf hinzuweisen, 

 

10. abweichende Personendaten gemäß § 
5 Abs. 1 Nr. 1 und die Angabe nach § 
5 Absatz 1 Nummer 8, 

 

11. Eintragungen nach den §§ 10 und 11,  

12. die vorbehaltene Sicherungsverwah-
rung, falls von der Anordnung der Si-
cherungsverwahrung rechtskräftig ab-
gesehen worden ist. 

 

(3) In ein Führungszeugnis für Behör-
den (§ 30 Abs. 5, § 31) sind entgegen Ab-
satz 2 auch aufzunehmen  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. Verurteilungen, durch die eine frei-
heitsentziehende Maßregel der Besse-
rung und Sicherung angeordnet wor-
den ist, 

 

2. Eintragungen nach § 10, wenn die Ent-
scheidung oder der Verzicht nicht län-
ger als zehn Jahre zurückliegt, 

 

3. Eintragungen nach § 11, wenn die Ent-
scheidung oder Verfügung nicht länger 
als fünf Jahre zurückliegt, 

 

4. abweichende Personendaten gemäß § 
5 Abs. 1 Nr. 1, sofern unter diesen Da-
ten Eintragungen erfolgt sind, die in ein 
Führungszeugnis für Behörden aufzu-
nehmen sind. 

 

(4) In ein Führungszeugnis für Behör-
den (§ 30 Abs. 5, § 31) sind ferner die in 
Absatz 2 Nr. 5 bis 9 bezeichneten Verurtei-
lungen wegen Straftaten aufzunehmen, die  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. bei oder in Zusammenhang mit der 
Ausübung eines Gewerbes oder dem 
Betrieb einer sonstigen wirtschaftlichen 
Unternehmung oder 

 

2. bei der Tätigkeit in einem Gewerbe o-
der einer sonstigen wirtschaftlichen 
Unternehmung 
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a) von einem Vertreter oder Beauf-
tragten im Sinne des § 14 des 
Strafgesetzbuchs oder 

 

b) von einer Person, die in einer 
Rechtsvorschrift ausdrücklich als 
verantwortlich bezeichnet ist, 

 

begangen worden sind, wenn das Füh-
rungszeugnis für die in § 149 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 der Gewerbeordnung bezeichneten 
Entscheidungen bestimmt ist. 

 

(5) Soweit in Absatz 2 Nummer 3 bis 
9 Ausnahmen für die Aufnahme von Eintra-
gungen zugelassen werden, gelten diese 
nicht bei einer Verurteilung wegen einer 
Straftat nach den §§ 171, 180a, 181a, 183 
bis 184g, 184i bis 184l, 201a Absatz 3, den 
§§ 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder § 236 
des Strafgesetzbuchs, wenn ein erweiter-
tes Führungszeugnis nach § 30a oder § 31 
Absatz 2 erteilt wird. 

(5) Soweit in Absatz 2 Nummer 3 bis 
9 Ausnahmen für die Aufnahme von Eintra-
gungen zugelassen werden, gelten diese 
nicht bei einer Verurteilung wegen einer 
Straftat nach den §§ 171, 179a, 180a, 
181a, 183 bis 184g, 184i bis 184l, 201a Ab-
satz 3, den §§ 225, 232 bis 233, 234, 235 
oder § 236 des Strafgesetzbuchs, wenn ein 
erweitertes Führungszeugnis nach § 30a o-
der § 31 Absatz 2 erteilt wird. 

§ 34 § 34 

Länge der Frist Länge der Frist 

(1) Die Frist, nach deren Ablauf eine 
Verurteilung nicht mehr in das Führungs-
zeugnis aufgenommen wird, beträgt  

(1) Die Frist, nach deren Ablauf eine 
Verurteilung nicht mehr in das Führungs-
zeugnis aufgenommen wird, beträgt 

1. drei Jahre bei  1. u n v e r ä n d e r t  

a) Verurteilungen zu   

aa) Geldstrafe und  

bb) Freiheitsstrafe oder Strafar-
rest von nicht mehr als drei 
Monaten, 

 

wenn die Voraussetzungen des § 
32 Absatz 2 nicht vorliegen, 
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b) Verurteilungen zu Freiheitsstrafe 
oder Strafarrest von mehr als drei 
Monaten, aber nicht mehr als ei-
nem Jahr, wenn die Vollstreckung 
der Strafe oder eines Strafrestes 
gerichtlich oder im Gnadenweg zur 
Bewährung ausgesetzt, diese Ent-
scheidung nicht widerrufen worden 
und im Register nicht außerdem 
Freiheitsstrafe, Strafarrest oder 
Jugendstrafe eingetragen ist, 

 

c) Verurteilungen zu Jugendstrafe 
von nicht mehr als einem Jahr, 
wenn die Voraussetzungen des § 
32 Absatz 2 nicht vorliegen, 

 

d) Verurteilungen zu Jugendstrafe 
von mehr als zwei Jahren, wenn 
ein Strafrest nach Ablauf der Be-
währungszeit gerichtlich oder im 
Gnadenweg erlassen worden ist, 

 

2. zehn Jahre bei Verurteilungen wegen 
einer Straftat nach den §§ 174 bis 180 
oder 182 des Strafgesetzbuches zu ei-
ner Freiheitsstrafe oder Jugendstrafe 
von mehr als einem Jahr, 

2. zehn Jahre bei Verurteilungen wegen 
einer Straftat nach den §§ 174 bis 179, 
180, 181 oder 182 des Strafgesetzbu-
ches zu einer Freiheitsstrafe oder Ju-
gendstrafe von mehr als einem Jahr, 

3. fünf Jahre in den übrigen Fällen. 3. u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Frist, nach deren Ablauf eine 
Verurteilung wegen einer Straftat nach den 
§§ 171, 174 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 
184i bis 184l, 201a Absatz 3, den §§ 225, 
232 bis 233a, 234, 235 oder § 236 des 
Strafgesetzbuches nicht mehr in ein erwei-
tertes Führungszeugnis aufgenommen 
wird, beträgt  

(2) Die Frist, nach deren Ablauf eine 
Verurteilung wegen einer Straftat nach den 
§§ 171, 174 bis 181a, 182 bis 184g, 184i 
bis 184l, 201a Absatz 3, den §§ 225, 232 
bis 233, 234, 235 oder § 236 des Strafge-
setzbuches nicht mehr in ein erweitertes 
Führungszeugnis aufgenommen wird, be-
trägt  

1. zehn Jahre  1. u n v e r ä n d e r t  

a) bei Verurteilungen zu Geldstrafe 
oder Freiheitsstrafe oder Strafar-
rest oder Jugendstrafe, 

 

b) bei einer Verurteilung, durch die 
eine freiheitsentziehende Maßre-
gel der Besserung und Sicherung 
allein angeordnet worden ist, 
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2. zwanzig Jahre bei einer Verurteilung 
wegen einer Straftat nach den §§ 176 
bis 176d des Strafgesetzbuches zu 
Freiheitsstrafe oder Jugendstrafe von 
mehr als einem Jahr. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(3) In den Fällen des Absatzes 1 
Nummer 1 Buchstabe d, Nummer 2 und 3 
verlängert sich die Frist um die Dauer der 
Freiheitsstrafe, des Strafarrests oder der 
Jugendstrafe. In den Fällen des Absatzes 2 
verlängert sich die Frist bei einer Verurtei-
lung zu einer Freiheitsstrafe oder Jugend-
strafe von mehr als einem Jahr um die 
Dauer der Freiheitsstrafe oder der Jugend-
strafe. Bei Erlaß des Restes einer lebens-
langen Freiheitsstrafe verlängert sich die 
Frist um den zwischen dem Tag des ersten 
Urteils und dem Ende der Bewährungszeit 
liegenden Zeitraum, mindestens jedoch um 
zwanzig Jahre. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 41 § 41 

Umfang der Auskunft Umfang der Auskunft 

(1) Eintragungen, die in ein Führungs-
zeugnis nicht aufgenommen werden, sowie 
Suchvermerke dürfen, unbeschadet der §§ 
42 und 57, nur zur Kenntnis gegeben wer-
den  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. den Gerichten, Gerichtsvorständen, 
Staatsanwaltschaften, dem nationalen 
Mitglied nach Maßgabe des § 5 Absatz 
1 Nummer 2 des Eurojust-Gesetzes, 
den Aufsichtsstellen nach § 68a des 
Strafgesetzbuchs sowie der Bewäh-
rungshilfe für Zwecke der Rechtspflege 
sowie den Justizvollzugsbehörden für 
Zwecke des Strafvollzugs einschließ-
lich der Überprüfung aller im Strafvoll-
zug tätigen Personen, 

 

2. den obersten Bundes- und Landesbe-
hörden, 
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3. den Verfassungsschutzbehörden des 
Bundes und der Länder, dem Bundes-
nachrichtendienst und dem Militäri-
schen Abschirmdienst für die diesen 
Behörden übertragenen Sicherheits-
aufgaben, 

 

4. den Finanzbehörden für die Verfolgung 
von Straftaten, die zu ihrer Zuständig-
keit gehören, 

 

5. den Kriminaldienst verrichtenden 
Dienststellen der Polizei für Zwecke 
der Verhütung und Verfolgung von 
Straftaten, 

 

6. den Einbürgerungsbehörden für Ein-
bürgerungsverfahren, 

 

7. den Ausländerbehörden, den mit der 
polizeilichen Kontrolle des grenzüber-
schreitenden Verkehrs beauftragten 
Behörden und dem Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge, wenn sich 
die Auskunft auf einen Ausländer be-
zieht, 

 

8. den Gnadenbehörden für Gnadensa-
chen, 

 

9. den für waffenrechtliche oder spreng-
stoffrechtliche Erlaubnisse, für die Er-
teilung von Jagdscheinen, für Erlaub-
nisse zum Halten eines gefährlichen 
Hundes oder für Erlaubnisse für das 
Bewachungsgewerbe und die Überprü-
fung des Bewachungspersonals zu-
ständigen Behörden, 

 

10. dem Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte im Rahmen des Er-
laubnisverfahrens nach dem Betäu-
bungsmittelgesetz, 

 

11. den Rechtsanwaltskammern oder der 
Patentanwaltskammer für Entschei-
dungen in Zulassungs-, Aufnahme- 
und Aufsichtsverfahren nach der Bun-
desrechtsanwaltsordnung, der Patent-
anwaltsordnung, dem Gesetz über die 
Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte 
in Deutschland oder dem Gesetz über 
die Tätigkeit europäischer Patentan-
wälte in Deutschland, 
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12. dem Bundesamt für die Sicherheit der 
nuklearen Entsorgung, dem Eisen-
bahn-Bundesamt und den zuständigen 
Landesbehörden im Rahmen der 
atom- und strahlenschutzrechtlichen 
Zuverlässigkeitsüberprüfung nach dem 
Atomgesetz und dem Strahlenschutz-
gesetz, 

 

13. den Luftsicherheitsbehörden für Zwe-
cke der Zuverlässigkeitsüberprüfung 
nach § 7 des Luftsicherheitsgesetzes, 

 

14. der Zentralstelle für Finanztransakti-
onsuntersuchungen zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben nach dem Geldwäschege-
setz. 

 

(2) Eintragungen nach § 17 und Ver-
urteilungen zu Jugendstrafe, bei denen der 
Strafmakel als beseitigt erklärt ist, dürfen 
nicht nach Absatz 1 mitgeteilt werden; über 
sie wird nur noch den Strafgerichten und 
Staatsanwaltschaften für ein Strafverfahren 
gegen die betroffene Person Auskunft er-
teilt. Dies gilt nicht für Verurteilungen we-
gen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 
180a, 181a, 182 bis 184g, 184i bis 184l, 
201a Absatz 3, den §§ 225, 232 bis 233a, 
234, 235 oder § 236 des Strafgesetzbuchs. 
Die Angabe nach § 5 Absatz 1 Nummer 8 
darf nicht nach Absatz 1 mitgeteilt werden. 

(2) Eintragungen nach § 17 und Ver-
urteilungen zu Jugendstrafe, bei denen der 
Strafmakel als beseitigt erklärt ist, dürfen 
nicht nach Absatz 1 mitgeteilt werden; über 
sie wird nur noch den Strafgerichten und 
Staatsanwaltschaften für ein Strafverfahren 
gegen die betroffene Person Auskunft er-
teilt. Dies gilt nicht für Verurteilungen we-
gen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 
181a, 182 bis 184g, 184i bis 184l, 201a Ab-
satz 3, den §§ 225, 232 bis 233, 234, 235 
oder § 236 des Strafgesetzbuchs. Die An-
gabe nach § 5 Absatz 1 Nummer 8 darf 
nicht nach Absatz 1 mitgeteilt werden. 

(3) Die Auskunft nach den Absätzen 1 
und 2 wird nur auf ausdrückliches Ersu-
chen erteilt. Die in Absatz 1 genannten 
Stellen haben den Zweck anzugeben, für 
den die Auskunft benötigt wird; sie darf nur 
für diesen Zweck verwertet werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 46 § 46 

Länge der Tilgungsfrist Länge der Tilgungsfrist 

(1) Die Tilgungsfrist beträgt  (1) Die Tilgungsfrist beträgt 

1. fünf Jahre 1. u n v e r ä n d e r t  

bei Verurteilungen  
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a) zu Geldstrafe von nicht mehr als 
neunzig Tagessätzen, wenn keine 
Freiheitsstrafe, kein Strafarrest 
und keine Jugendstrafe im Regis-
ter eingetragen ist, 

 

b) zu Freiheitsstrafe oder Strafarrest 
von nicht mehr als drei Monaten, 
wenn im Register keine weitere 
Strafe eingetragen ist, 

 

c) zu Jugendstrafe von nicht mehr 
als einem Jahr, 

 

d) zu Jugendstrafe von nicht mehr 
als zwei Jahren, wenn die Vollstre-
ckung der Strafe oder eines Straf-
restes gerichtlich oder im Gnaden-
weg zur Bewährung ausgesetzt 
worden ist, 

 

e) zu Jugendstrafe von mehr als zwei 
Jahren, wenn ein Strafrest nach 
Ablauf der Bewährungszeit ge-
richtlich oder im Gnadenweg erlas-
sen worden ist, 

 

f) zu Jugendstrafe, wenn der Straf-
makel gerichtlich oder im Gnaden-
weg als beseitigt erklärt worden 
ist, 

 

g) durch welche eine Maßnahme (§ 
11 Abs. 1 Nr. 8 des Strafgesetz-
buchs) mit Ausnahme der Sperre 
für die Erteilung einer Fahrerlaub-
nis für immer und des Berufsver-
bots für immer, eine Nebenstrafe 
oder eine Nebenfolge allein oder 
in Verbindung miteinander oder in 
Verbindung mit Erziehungsmaßre-
geln oder Zuchtmitteln angeordnet 
worden ist, 

 

1a. zehn Jahre 1a. zehn Jahre 

bei Verurteilungen wegen einer Straftat 
nach den §§ 171, 174 bis 180a, 181a, 
182 bis 184g, 184i bis 184l, 201a Ab-
satz 3, den §§ 225, 232 bis 233a, 234, 
235 oder § 236 des Strafgesetzbu-
ches, wenn  

bei Verurteilungen wegen einer Straftat 
nach den §§ 171, 174 bis 181a, 182 
bis 184g, 184i bis 184l, 201a Absatz 3, 
den §§ 225, 232 bis 233, 234, 235 o-
der § 236 des Strafgesetzbuches, 
wenn  
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a) es sich um Fälle der Nummer 1 
Buchstabe a bis f handelt, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) durch sie allein die Unterbringung 
in einer Entziehungsanstalt ange-
ordnet worden ist, 

b) u n v e r ä n d e r t  

2. zehn Jahre 2. u n v e r ä n d e r t  

bei Verurteilungen zu  

a) Geldstrafe und Freiheitsstrafe oder 
Strafarrest von nicht mehr als drei 
Monaten, wenn die Voraussetzun-
gen der Nummer 1 Buchstabe a 
und b nicht vorliegen, 

 

b) Freiheitsstrafe oder Strafarrest von 
mehr als drei Monaten, aber nicht 
mehr als einem Jahr, wenn die 
Vollstreckung der Strafe oder ei-
nes Strafrestes gerichtlich oder im 
Gnadenweg zur Bewährung aus-
gesetzt worden und im Register 
nicht außerdem Freiheitsstrafe, 
Strafarrest oder Jugendstrafe ein-
getragen ist, 

 

c) Jugendstrafe von mehr als einem 
Jahr, außer in den Fällen der 
Nummer 1 Buchstabe d bis f, 

 

d) (weggefallen)  

3. zwanzig Jahre bei Verurteilungen we-
gen einer Straftat nach den §§ 174 bis 
180 oder 182 des Strafgesetzbuches 
zu einer Freiheitsstrafe oder Jugend-
strafe von mehr als einem Jahr, 

3. zwanzig Jahre bei Verurteilungen we-
gen einer Straftat nach den §§ 174 bis 
179, 180, 181 oder 182 des Strafge-
setzbuches zu einer Freiheitsstrafe o-
der Jugendstrafe von mehr als einem 
Jahr, 

4. fünfzehn Jahre 4. u n v e r ä n d e r t  

in allen übrigen Fällen.  

(2) Die Aussetzung der Strafe oder ei-
nes Strafrestes zur Bewährung oder die 
Beseitigung des Strafmakels bleiben bei 
der Berechnung der Frist unberücksichtigt, 
wenn diese Entscheidungen widerrufen 
worden sind. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 
Buchstabe e, Nr. 2 Buchstabe c sowie 
Nummer 3 und 4 verlängert sich die Frist 
um die Dauer der Freiheitsstrafe, des Straf-
arrestes oder der Jugendstrafe. In den Fäl-
len des Absatzes 1 Nummer 1a verlängert 
sich die Frist bei einer Verurteilung zu einer 
Jugendstrafe von mehr als einem Jahr um 
die Dauer der Jugendstrafe. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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Gesetz über das Verfahren in 
Familiensachen und in den An-
gelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit 

Gesetz über das Verfahren in 
Familiensachen und in den An-
gelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit 

( - FamFG) 
vom: 17.12.2008 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 3 G v. 7.4.2025 I 

Nr. 109 

( - FamFG) 
vom: 17.12.2008 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 3 G v. 7.4.2025 I 

Nr. 109 

§ 158a § 158a 

Eignung des Verfahrensbeistands Eignung des Verfahrensbeistands 

(1) Fachlich geeignet im Sinne des § 
158 Absatz 1 ist eine Person, die Grund-
kenntnisse auf den Gebieten des Familien-
rechts, insbesondere des Kindschafts-
rechts, des Verfahrensrechts in Kind-
schaftssachen und des Kinder- und Ju-
gendhilferechts, sowie Kenntnisse der Ent-
wicklungspsychologie des Kindes hat und 
über kindgerechte Gesprächstechniken 
verfügt. Die nach Satz 1 erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten sind auf Ver-
langen des Gerichts nachzuweisen. Der 
Nachweis kann insbesondere über eine so-
zialpädagogische, pädagogische, juristi-
sche oder psychologische Berufsqualifika-
tion sowie eine für die Tätigkeit als Verfah-
rensbeistand spezifische Zusatzqualifika-
tion erbracht werden. Der Verfahrensbei-
stand hat sich regelmäßig, mindestens alle 
zwei Jahre, fortzubilden und dies dem Ge-
richt auf Verlangen nachzuweisen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Persönlich geeignet im Sinne des 
§ 158 Absatz 1 ist eine Person, die Gewähr 
bietet, die Interessen des Kindes gewissen-
haft, unvoreingenommen und unabhängig 
wahrzunehmen. Persönlich ungeeignet ist 
eine Person insbesondere dann, wenn sie 
rechtskräftig wegen einer Straftat nach den 
§§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 178, 180, 
180a, 181a, 182 bis 184c, 184e bis 184g, 
184i bis 184l, 201a Absatz 3, den §§ 225, 
232 bis 233a, 234, 235 oder § 236 des 
Strafgesetzbuchs verurteilt worden ist. Zur 
Überprüfung der Voraussetzungen des 
Satzes 2 soll sich das Gericht ein erweiter-
tes Führungszeugnis von der betreffenden 
Person (§ 30a des Bundeszentralregister-
gesetzes) vorlegen lassen oder im Einver-
ständnis mit der betreffenden Person an-
derweitig Einsicht in ein bereits vorliegen-
des erweitertes Führungszeugnis nehmen. 
Ein solches darf nicht älter als drei Jahre 
sein. Aktenkundig zu machen sind nur die 
Einsichtnahme in das erweiterte Führungs-
zeugnis des bestellten Verfahrensbei-
stands, das Ausstellungsdatum sowie die 
Feststellung, dass das erweiterte Füh-
rungszeugnis keine Eintragung über eine 
rechtskräftige Verurteilung wegen einer in 
Satz 2 genannten Straftat enthält. 

(2) Persönlich geeignet im Sinne des 

§ 158 Absatz 1 ist eine Person, die Gewähr 

bietet, die Interessen des Kindes gewissen-

haft, unvoreingenommen und unabhängig 

wahrzunehmen. Persönlich ungeeignet ist 

eine Person insbesondere dann, wenn sie 

rechtskräftig wegen einer Straftat nach den 

§§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 181a, 182 

bis 184c, 184e bis 184g, 184i bis 184l, 

201a Absatz 3, den §§ 225, 232 bis 233, 

234, 235 oder § 236 des Strafgesetzbuchs 

verurteilt worden ist. Zur Überprüfung der 

Voraussetzungen des Satzes 2 soll sich 

das Gericht ein erweitertes Führungszeug-

nis von der betreffenden Person (§ 30a des 

Bundeszentralregistergesetzes) vorlegen 

lassen oder im Einverständnis mit der be-

treffenden Person anderweitig Einsicht in 

ein bereits vorliegendes erweitertes Füh-

rungszeugnis nehmen. Ein solches darf 

nicht älter als drei Jahre sein. Aktenkundig 

zu machen sind nur die Einsichtnahme in 

das erweiterte Führungszeugnis des be-

stellten Verfahrensbeistands, das Ausstel-

lungsdatum sowie die Feststellung, dass 

das erweiterte Führungszeugnis keine Ein-

tragung über eine rechtskräftige Verurtei-

lung wegen einer in Satz 2 genannten 

Straftat enthält. 



 - 1 -  

Geltendes Recht Neues Recht 

Jugendgerichtsgesetz Jugendgerichtsgesetz 

( - JGG) 
vom: 04.08.1953 - zuletzt geän-

dert durch Art. 21 G v. 
25.6.2021 I 2099 

( - JGG) 
vom: 04.08.1953 - zuletzt geän-

dert durch Art. 21 G v. 
25.6.2021 I 2099 

§ 97 § 97 

Beseitigung des Strafmakels durch 
Richterspruch 

Beseitigung des Strafmakels durch 
Richterspruch 

(1) Hat der Jugendrichter die Über-
zeugung erlangt, daß sich ein zu Jugend-
strafe verurteilter Jugendlicher durch ein-
wandfreie Führung als rechtschaffener 
Mensch erwiesen hat, so erklärt er von 
Amts wegen oder auf Antrag des Verurteil-
ten, des Erziehungsberechtigten oder des 
gesetzlichen Vertreters den Strafmakel als 
beseitigt. Dies kann auch auf Antrag des 
Staatsanwalts oder, wenn der Verurteilte 
im Zeitpunkt der Antragstellung noch min-
derjährig ist, auf Antrag des Vertreters der 
Jugendgerichtshilfe geschehen. Die Erklä-
rung ist unzulässig, wenn es sich um eine 
Verurteilung nach den §§ 174 bis 180 oder 
182 des Strafgesetzbuches handelt. 

(1) Hat der Jugendrichter die Über-
zeugung erlangt, daß sich ein zu Jugend-
strafe verurteilter Jugendlicher durch ein-
wandfreie Führung als rechtschaffener 
Mensch erwiesen hat, so erklärt er von 
Amts wegen oder auf Antrag des Verurteil-
ten, des Erziehungsberechtigten oder des 
gesetzlichen Vertreters den Strafmakel als 
beseitigt. Dies kann auch auf Antrag des 
Staatsanwalts oder, wenn der Verurteilte 
im Zeitpunkt der Antragstellung noch min-
derjährig ist, auf Antrag des Vertreters der 
Jugendgerichtshilfe geschehen. Die Erklä-
rung ist unzulässig, wenn es sich um eine 
Verurteilung nach den §§ 174 bis 178, 
179a, 180a, 181a oder 182 des Strafge-
setzbuches handelt. 

(2) Die Anordnung kann erst zwei 
Jahre nach Verbüßung oder Erlaß der 
Strafe ergehen, es sei denn, daß der Ver-
urteilte sich der Beseitigung des Strafma-
kels besonders würdig gezeigt hat. Wäh-
rend des Vollzugs oder während einer Be-
währungszeit ist die Anordnung unzulässig. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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§ 100 § 100 

Beseitigung des Strafmakels nach Erlaß 
einer Strafe oder eines Strafrestes 

Beseitigung des Strafmakels nach Erlaß 
einer Strafe oder eines Strafrestes 

Wird die Strafe oder ein Strafrest bei 
Verurteilung zu nicht mehr als zwei Jahren 
Jugendstrafe nach Aussetzung zur Bewäh-
rung erlassen, so erklärt der Richter zu-
gleich den Strafmakel als beseitigt. Dies gilt 
nicht, wenn es sich um eine Verurteilung 
nach den §§ 174 bis 180 oder 182 des 
Strafgesetzbuches handelt. 

Wird die Strafe oder ein Strafrest bei 
Verurteilung zu nicht mehr als zwei Jahren 
Jugendstrafe nach Aussetzung zur Bewäh-
rung erlassen, so erklärt der Richter zu-
gleich den Strafmakel als beseitigt. Dies gilt 
nicht, wenn es sich um eine Verurteilung 
nach den §§ 174 bis 178, 179a, 180a, 181a 
oder 182 des Strafgesetzbuches handelt. 
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Gesetz zur Bekämpfung der 
Schwarzarbeit und illegalen Be-

schäftigung 

Gesetz zur Bekämpfung der 
Schwarzarbeit und illegalen Be-

schäftigung 

(Schwarzarbeitsbekämpfungs-
gesetz - SchwarzArbG) 

vom: 23.07.2004 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 24 G v. 6.5.2024 

I Nr. 149 

(Schwarzarbeitsbekämpfungs-
gesetz - SchwarzArbG) 

vom: 23.07.2004 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 24 G v. 6.5.2024 

I Nr. 149 

§ 10a § 10a 

Beschäftigung von Ausländern ohne 
Aufenthaltstitel, die Opfer von Men-

schenhandel sind 

Beschäftigung von Ausländern ohne 
Aufenthaltstitel, die Opfer von Men-

schenhandel sind 

Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren o-
der mit Geldstrafe wird bestraft, wer entge-
gen § 4a Absatz 5 Satz 1 des Aufenthalts-
gesetzes einen Ausländer beschäftigt und 
hierbei eine Lage ausnutzt, in der sich der 
Ausländer durch eine gegen ihn gerichtete 
Tat eines Dritten nach § 232a Absatz 1 bis 
5 oder § 232b des Strafgesetzbuchs befin-
det. 

Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren o-
der mit Geldstrafe wird bestraft, wer entge-
gen § 4a Absatz 5 Satz 1 des Aufenthalts-
gesetzes einen Ausländer beschäftigt und 
hierbei eine Lage ausnutzt, in der sich der 
Ausländer durch eine gegen ihn gerichtete 
Tat eines Dritten nach den §§ 179 oder 
232b des Strafgesetzbuchs befindet. 
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Gesetz über das Zollkriminal-
amt und die Zollfahndungsäm-

ter 

Gesetz über das Zollkriminal-
amt und die Zollfahndungsäm-

ter 

(Zollfahndungsdienstgesetz - 
ZFdG) 

vom: 30.03.2021 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 26 G v. 6.5.2024 

I Nr. 149 

(Zollfahndungsdienstgesetz - 
ZFdG) 

vom: 30.03.2021 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 26 G v. 6.5.2024 

I Nr. 149 

§ 76 § 76 

Übermittlung von personenbezogenen 
Daten durch das Zollkriminalamt 

Übermittlung von personenbezogenen 
Daten durch das Zollkriminalamt 

(1) Das Zollkriminalamt kann die von 
ihm nach § 72 Absatz 1, 2, 3 oder Absatz 4 
erhobenen personenbezogenen Daten zur 
Verhütung von Straftaten an die mit polizei-
lichen Aufgaben betrauten Behörden über-
mitteln, wenn sich aus den erhobenen per-
sonenbezogenen Daten selbst oder in Ver-
bindung mit weiteren Kenntnissen im Ein-
zelfall konkrete Anhaltspunkte ergeben, 
dass jemand als Täter oder Teilnehmer  

(1) Das Zollkriminalamt kann die von 
ihm nach § 72 Absatz 1, 2, 3 oder Absatz 4 
erhobenen personenbezogenen Daten zur 
Verhütung von Straftaten an die mit polizei-
lichen Aufgaben betrauten Behörden über-
mitteln, wenn sich aus den erhobenen per-
sonenbezogenen Daten selbst oder in Ver-
bindung mit weiteren Kenntnissen im Ein-
zelfall konkrete Anhaltspunkte ergeben, 
dass jemand als Täter oder Teilnehmer 

1. Straftaten nach § 81 Absatz 1, § 89a, § 
89c, § 94 Absatz 2, § 129a, auch in 
Verbindung mit § 129b Absatz 1, den 
§§ 130, 146, 151 bis 152a, 211, 212, 
232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b, 
239a, 239b, 249 bis 251, 255, 261, 
305a, 306 bis 306c, 307 Absatz 1 bis 
3, § 308 Absatz 1 bis 4, § 309 Absatz 1 
bis 5, den §§ 313, 314, 315 Absatz 1, 3 
oder Absatz 4, § 315b Absatz 3, den 
§§ 316a, 316b Absatz 1 oder 3 oder § 
316c Absatz 1 oder 3 des Strafgesetz-
buches begehen will oder begeht, 

1. Straftaten nach § 81 Absatz 1, § 89a, § 
89c, § 94 Absatz 2, § 129a, auch in 
Verbindung mit § 129b Absatz 1, den 
§§ 130, 146, 151 bis 152a, 179, 211, 
212, 232b, 239a, 239b, 249 bis 251, 
255, 261, 305a, 306 bis 306c, 307 Ab-
satz 1 bis 3, § 308 Absatz 1 bis 4, § 
309 Absatz 1 bis 5, den §§ 313, 314, 
315 Absatz 1, 3 oder Absatz 4, § 315b 
Absatz 3, den §§ 316a, 316b Absatz 1 
oder 3 oder § 316c Absatz 1 oder 3 
des Strafgesetzbuches begehen will o-
der begeht, 

2. vorsätzliche Straftaten nach den §§ 17 
oder 18 des Außenwirtschaftsgeset-
zes, den §§ 19 bis 20a oder 22a Ab-
satz 1 Nummer 4, 5 oder 7, jeweils 
auch in Verbindung mit § 21 des Ge-
setzes über die Kontrolle von Kriegs-
waffen begehen will oder begeht, 

2. u n v e r ä n d e r t  
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3. Straftaten nach § 13 des Völkerstrafge-
setzbuches begehen will oder begeht, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. Straftaten, die in § 3 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 bis 5 und 7 und Satz 2 des 
Artikel 10-Gesetzes bezeichnet sind, 
begehen will oder begeht oder 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. Straftaten nach § 29a Absatz 1 Num-
mer 2, § 30 Absatz 1 Nummer 1 und 4 
oder § 30a des Betäubungsmittelge-
setzes begehen will oder begeht. 

5. u n v e r ä n d e r t  

(2) Das Zollkriminalamt kann die von 
ihm nach § 72 Absatz 1, 2, 3 oder Absatz 4 
erhobenen Daten zur Verfolgung von Straf-
taten an die zuständigen Behörden über-
mitteln, wenn sich aus den erhobenen per-
sonenbezogenen Daten selbst oder in Ver-
bindung mit weiteren Kenntnissen im Ein-
zelfall konkrete Anhaltspunkte ergeben, 
dass jemand als Täter oder Teilnehmer 
eine der in § 100a Absatz 2 der Strafpro-
zessordnung genannten Straftaten began-
gen hat oder in Fällen, in denen der Ver-
such strafbar ist, zu begehen versucht hat. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Das Zollkriminalamt kann die von 
ihm nach § 72 Absatz 1, 2, 3 oder Absatz 4 
erhobenen personenbezogenen Daten an 
das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle oder an das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie als Geneh-
migungsbehörde nach dem Gesetz über 
die Kontrolle von Kriegswaffen übermitteln, 
wenn bestimmte Tatsachen die Annahme 
begründen, dass die Kenntnis dieser Daten 
erforderlich ist  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. zur Aufklärung von Teilnehmern am 
Außenwirtschaftsverkehr über Um-
stände, die für die Einhaltung von Be-
schränkungen des Außenwirtschafts-
verkehrs von Bedeutung sind, oder 

 

2. im Rahmen eines Verfahrens zur Ertei-
lung einer ausfuhrrechtlichen Geneh-
migung oder zur Unterrichtung von 
Teilnehmern am Außenwirtschaftsver-
kehr, soweit hierdurch eine Genehmi-
gungspflicht für die Ausfuhr von Gütern 
begründet wird. 
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(4) Das Zollkriminalamt kann die von 
ihm nach § 72 Absatz 1, 2, 3 oder Absatz 4 
erhobenen personenbezogenen Daten an 
die Verfassungsschutzbehörden des Bun-
des und der Länder sowie an den Militäri-
schen Abschirmdienst übermitteln,  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. wenn sich aus den erhobenen perso-
nenbezogenen Daten selbst oder in 
Verbindung mit weiteren Kenntnissen 
im Einzelfall konkrete Anhaltspunkte 
ergeben, dass die Daten erforderlich 
sind zur Sammlung und Auswertung 
von Informationen über Bestrebungen 
in der Bundesrepublik Deutschland, die 
durch Anwendung von Gewalt oder da-
rauf gerichtete Vorbereitungshandlun-
gen gegen die in § 3 Absatz 1 Nummer 
1, 3 und 4 des Bundesverfassungs-
schutzgesetzes genannten Schutzgü-
ter gerichtet sind, oder 

 

2. wenn sich aus den erhobenen perso-
nenbezogenen Daten selbst oder in 
Verbindung mit weiteren Kenntnissen 
im Einzelfall konkrete Anhaltspunkte 
für sicherheitsgefährdende oder ge-
heimdienstliche Tätigkeiten für eine 
fremde Macht ergeben. 

 

(5) Das Zollkriminalamt kann die von 
ihm nach § 72 Absatz 1, 2, 3 oder Absatz 4 
erhobenen personenbezogenen Daten an 
den Bundesnachrichtendienst übermitteln, 
wenn sich aus den erhobenen personenbe-
zogenen Daten selbst oder in Verbindung 
mit weiteren Kenntnissen im Einzelfall kon-
krete Anhaltspunkte ergeben, dass diese 
Daten für die Erfüllung der Aufgaben des 
Bundesnachrichtendienstes nach § 1 Ab-
satz 2 des Gesetzes über den Bundes-
nachrichtendienst zur Sammlung von Infor-
mationen über die in § 5 Absatz 1 Satz 3 
Nummer 1 bis 3 des Artikel 10-Gesetzes 
genannten Gefahrenbereiche erforderlich 
sind. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Das Zollkriminalamt kann die von 
ihm nach § 72 Absatz 1, 2, 3 oder Absatz 4 
erhobenen personenbezogenen Daten zur 
Verhütung von vorsätzlichen Straftaten ge-
mäß den §§ 17 und 18 des Außenwirt-
schaftsgesetzes nach den §§ 19 bis 21 und 
22a Absatz 1 Nummer 4, 5 oder 7 des Ge-
setzes über die Kontrolle von Kriegswaffen 
an die mit der Ausfuhrabfertigung befass-
ten Zolldienststellen der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union auf der Grundlage der 
zwischenstaatlichen Vereinbarungen über 
die gegenseitige Rechts- und Amtshilfe 
übermitteln, wenn sich aus den erhobenen 
personenbezogenen Daten selbst oder in 
Verbindung mit weiteren Kenntnissen im 
Einzelfall konkrete Anhaltspunkte ergeben, 
dass derartige Straftaten begangen werden 
sollen. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Das Zollkriminalamt kann unter 
Beachtung der §§ 78 bis 80 des Bundesda-
tenschutzgesetzes die von ihm nach § 72 
Absatz 1, 2, 3 oder Absatz 4 erhobenen 
personenbezogenen Daten an die für die 
Verhütung oder Verfolgung von Straftaten 
zuständigen ausländischen öffentlichen so-
wie zwischen- und überstaatlichen Einrich-
tungen, die mit Aufgaben der Verhütung o-
der Verfolgung von Straftaten befasst sind, 
übermitteln, wenn  

(7) u n v e r ä n d e r t  

1. sich aus den erhobenen personenbe-
zogenen Daten selbst oder in Verbin-
dung mit weiteren Kenntnissen im Ein-
zelfall konkrete Anhaltspunkte erge-
ben, dass die Übermittlung zur Abwehr 
einer erheblichen Gefahr für außen- 
und sicherheitspolitische Belange der 
Bundesrepublik Deutschland oder er-
hebliche Sicherheitsinteressen des 
Empfängers erforderlich ist, 

 

2. überwiegende schutzwürdige Interes-
sen des Betroffenen nicht entgegen-
stehen und 

 

3. davon auszugehen ist, dass die Verar-
beitung der Daten beim Empfänger in 
Einklang mit grundlegenden rechts-
staatlichen Prinzipien erfolgt, insbeson-
dere ein angemessener Datenschutz-
standard gewährleistet ist. 
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(8) Die Übermittlung nach den Absät-
zen 1 bis 7 ist nur zulässig, wenn sie zur 
Erfüllung der Aufgaben des Dritten, an den 
die Daten übermittelt werden, erforderlich 
ist. Sind mit personenbezogenen Daten, 
die übermittelt werden, weitere Daten der 
betroffenen Person oder einer anderen 
Person in Akten so verbunden, dass eine 
Trennung nicht oder nur mit unvertretba-
rem Aufwand möglich ist, ist die Übermitt-
lung auch dieser Daten zulässig; eine Ver-
arbeitung dieser Daten ist unzulässig. Die 
Verantwortung für die Zulässigkeit der 
Übermittlung trägt das Zollkriminalamt. 
Über die Übermittlung entscheidet ein Be-
diensteter des Zollkriminalamtes, der die 
Befähigung zum Richteramt hat. Das Zoll-
kriminalamt hat die Übermittlung und ihren 
Anlass zu dokumentieren. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

(9) Die Stelle, an die die Daten über-
mittelt werden, darf die Daten nur für die 
Zwecke verarbeiten, zu deren Erfüllung sie 
ihr übermittelt worden sind oder hätten 
übermittelt werden dürfen. Sie prüft unver-
züglich und sodann in Abständen von 
höchstens sechs Monaten, ob die übermit-
telten Daten für diese Zwecke erforderlich 
sind. Soweit die Daten für diese Zwecke 
nicht erforderlich sind, sind sie unverzüg-
lich zu löschen. Die Löschung erfolgt unter 
Aufsicht eines Bediensteten, der die Befä-
higung zum Richteramt hat. Die Löschung 
ist zu protokollieren. 

(9) u n v e r ä n d e r t  

(10) Abweichend von Absatz 9 ist bei 
Übermittlungen ins Ausland die Stelle, an 
die die Daten übermittelt werden, darauf 
hinzuweisen, dass  

(10) u n v e r ä n d e r t  

1. die übermittelten Daten nur zu dem 
Zweck verarbeitet werden dürfen, zu 
dem sie übermittelt wurden, 

 

2. eine angebrachte Kennzeichnung bei-
zubehalten ist und 

 

3. das Zollkriminalamt sich vorbehält, 
Auskunft über die Verarbeitung einzu-
holen. 
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Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen 

Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen 

( - GWB) 
vom: 26.08.1998 - zuletzt geän-
dert durch Art. 6 G v. 5.12.2024 

I Nr. 400 

( - GWB) 
vom: 26.08.1998 - zuletzt geän-
dert durch Art. 6 G v. 5.12.2024 

I Nr. 400 

§ 123 § 123 

Zwingende Ausschlussgründe Zwingende Ausschlussgründe 

(1) Öffentliche Auftraggeber schließen 
ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, 
wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine 
Person, deren Verhalten nach Absatz 3 
dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechts-
kräftig verurteilt oder gegen das Unterneh-
men eine Geldbuße nach § 30 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräf-
tig festgesetzt worden ist wegen einer 
Straftat nach:  

(1) Öffentliche Auftraggeber schließen 
ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, 
wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine 
Person, deren Verhalten nach Absatz 3 
dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechts-
kräftig verurteilt oder gegen das Unterneh-
men eine Geldbuße nach § 30 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräf-
tig festgesetzt worden ist wegen einer 
Straftat nach: 

1. § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung 
krimineller Vereinigungen), § 129a des 
Strafgesetzbuchs (Bildung terroristi-
scher Vereinigungen) oder § 129b des 
Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terro-
ristische Vereinigungen im Ausland), 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. § 89c des Strafgesetzbuchs (Terroris-
musfinanzierung) oder wegen der Teil-
nahme an einer solchen Tat oder we-
gen der Bereitstellung oder Sammlung 
finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, 
dass diese finanziellen Mittel ganz o-
der teilweise dazu verwendet werden 
oder verwendet werden sollen, eine 
Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 
des Strafgesetzbuchs zu begehen, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwä-
sche), 

3. u n v e r ä n d e r t  
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4. § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), 
soweit sich die Straftat gegen den 
Haushalt der Europäischen Union oder 
gegen Haushalte richtet, die von der 
Europäischen Union oder in ihrem Auf-
trag verwaltet werden, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventi-
onsbetrug), soweit sich die Straftat ge-
gen den Haushalt der Europäischen 
Union oder gegen Haushalte richtet, 
die von der Europäischen Union oder 
in ihrem Auftrag verwaltet werden, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestech-
lichkeit und Bestechung im geschäftli-
chen Verkehr), §§ 299a und 299b des 
Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und 
Bestechung im Gesundheitswesen), 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. § 108e des Strafgesetzbuchs (Be-
stechlichkeit und Bestechung von Man-
datsträgern) oder § 108f des Strafge-
setzbuchs (unzulässige Interessen-
wahrnehmung), 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. den §§ 333 und 334 des Strafgesetz-
buchs (Vorteilsgewährung und Beste-
chung), jeweils auch in Verbindung mit 
§ 335a des Strafgesetzbuchs (Auslän-
dische und internationale Bedienstete), 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Be-
kämpfung internationaler Bestechung 
(Bestechung ausländischer Abgeord-
neter im Zusammenhang mit internati-
onalem Geschäftsverkehr) oder 

9. u n v e r ä n d e r t  

10. den §§ 232, 232a Absatz 1 bis 5, den 
§§ 232b bis 233a des Strafgesetzbu-
ches (Menschenhandel, Zwangsprosti-
tution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der 
Arbeitskraft, Ausbeutung unter Ausnut-
zung einer Freiheitsberaubung). 

10. den §§ 179, 232, 232b bis 233 des 
Strafgesetzbuches (Zwangsprostitu-
tion, Menschenhandel, Zwangsarbeit 
und Veranlassen sonstiger Ausbeu-
tung, Ausbeutung der Arbeitskraft o-
der anderweitige Ausbeutung). 

(2) Einer Verurteilung oder der Fest-
setzung einer Geldbuße im Sinne des Ab-
satzes 1 stehen eine Verurteilung oder die 
Festsetzung einer Geldbuße nach den ver-
gleichbaren Vorschriften anderer Staaten 
gleich. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Das Verhalten einer rechtskräftig 
verurteilten Person ist einem Unternehmen 
zuzurechnen, wenn diese Person als für 
die Leitung des Unternehmens Verantwort-
licher gehandelt hat; dazu gehört auch die 
Überwachung der Geschäftsführung oder 
die sonstige Ausübung von Kontrollbefug-
nissen in leitender Stellung. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Öffentliche Auftraggeber schließen 
ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme an 
einem Vergabeverfahren aus, wenn  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. das Unternehmen seinen Verpflichtun-
gen zur Zahlung von Steuern, Abga-
ben oder Beiträgen zur Sozialversiche-
rung nicht nachgekommen ist und dies 
durch eine rechtskräftige Gerichts- o-
der bestandskräftige Verwaltungsent-
scheidung festgestellt wurde oder 

 

2. die öffentlichen Auftraggeber auf sons-
tige geeignete Weise die Verletzung ei-
ner Verpflichtung nach Nummer 1 
nachweisen können. 

 

Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn das Un-
ternehmen seinen Verpflichtungen dadurch 
nachgekommen ist, dass es die Zahlung 
vorgenommen oder sich zur Zahlung der 
Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozial-
versicherung einschließlich Zinsen, Säum-
nis- und Strafzuschlägen verpflichtet hat. 

 

(5) Von einem Ausschluss nach Ab-
satz 1 kann abgesehen werden, wenn dies 
aus zwingenden Gründen des öffentlichen 
Interesses geboten ist. Von einem Aus-
schluss nach Absatz 4 Satz 1 kann abge-
sehen werden, wenn dies aus zwingenden 
Gründen des öffentlichen Interesses gebo-
ten ist oder ein Ausschluss offensichtlich 
unverhältnismäßig wäre. § 125 bleibt unbe-
rührt. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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Gesetz zum Schutze der arbei-
tenden Jugend 

Gesetz zum Schutze der arbei-
tenden Jugend 

(Jugendarbeitsschutzgesetz - 
JArbSchG) 

vom: 12.04.1976 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 53 G v. 

23.10.2024 I Nr. 323 

(Jugendarbeitsschutzgesetz - 
JArbSchG) 

vom: 12.04.1976 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 53 G v. 

23.10.2024 I Nr. 323 

§ 25 § 25 

Verbot der Beschäftigung durch be-
stimmte Personen 

Verbot der Beschäftigung durch be-
stimmte Personen 

(1) Personen, die  (1) Personen, die 

1. wegen eines Verbrechens zu einer 
Freiheitsstrafe von mindestens zwei 
Jahren, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. wegen einer vorsätzlichen Straftat, die 
sie unter Verletzung der ihnen als Ar-
beitgeber, Ausbildender oder Ausbilder 
obliegenden Pflichten zum Nachteil 
von Kindern oder Jugendlichen began-
gen haben, zu einer Freiheitsstrafe von 
mehr als drei Monaten, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. wegen einer Straftat nach den §§ 
109h, 171, 174 bis 184l, 225, 232 bis 
233a des Strafgesetzbuches, 

3. wegen einer Straftat nach den §§ 
109h, 171, 174 bis 184l, 225, 232 bis 
233 des Strafgesetzbuches, 

4. wegen einer Straftat nach dem Betäu-
bungsmittelgesetz, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. wegen einer Straftat nach dem Kon-
sumcannabisgesetz oder nach dem 
Medizinal-Cannabisgesetz oder 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. wegen einer Straftat nach dem Ju-
gendschutzgesetz wenigstens zweimal 

6. u n v e r ä n d e r t  
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rechtskräftig verurteilt worden sind, dürfen 
Jugendliche nicht beschäftigen sowie im 
Rahmen eines Rechtsverhältnisses im 
Sinne des § 1 nicht beaufsichtigen, nicht 
anweisen, nicht ausbilden und nicht mit der 
Beaufsichtigung, Anweisung oder Ausbil-
dung von Jugendlichen beauftragt werden. 
Eine Verurteilung bleibt außer Betracht, 
wenn seit dem Tag ihrer Rechtskraft fünf 
Jahre verstrichen sind. Die Zeit, in welcher 
der Täter auf behördliche Anordnung in ei-
ner Anstalt verwahrt worden ist, wird nicht 
eingerechnet. 

rechtskräftig verurteilt worden sind, dürfen 
Jugendliche nicht beschäftigen sowie im 
Rahmen eines Rechtsverhältnisses im 
Sinne des § 1 nicht beaufsichtigen, nicht 
anweisen, nicht ausbilden und nicht mit der 
Beaufsichtigung, Anweisung oder Ausbil-
dung von Jugendlichen beauftragt werden. 
Eine Verurteilung bleibt außer Betracht, 
wenn seit dem Tag ihrer Rechtskraft fünf 
Jahre verstrichen sind. Die Zeit, in welcher 
der Täter auf behördliche Anordnung in ei-
ner Anstalt verwahrt worden ist, wird nicht 
eingerechnet. 

(2) Das Verbot des Absatzes 1 Satz 1 
gilt auch für Personen, gegen die wegen ei-
ner Ordnungswidrigkeit nach § 58 Abs. 1 
bis 4 wenigstens dreimal eine Geldbuße 
rechtskräftig festgesetzt worden ist. Eine 
Geldbuße bleibt außer Betracht, wenn seit 
dem Tag ihrer rechtskräftigen Festsetzung 
fünf Jahre verstrichen sind. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Das Verbot des Absatzes 1 und 2 
gilt nicht für die Beschäftigung durch die 
Personensorgeberechtigten. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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Sozialgesetzbuch (SGB) - Ach-
tes Buch (VIII) - Kinder- und Ju-
gendhilfe - (Artikel 1 des Geset-
zes v. 26. Juni 1990, BGBl. I S. 

1163) 

Sozialgesetzbuch (SGB) - Ach-
tes Buch (VIII) - Kinder- und Ju-
gendhilfe - (Artikel 1 des Geset-
zes v. 26. Juni 1990, BGBl. I S. 

1163) 

( - SGB 8) 
vom: 26.06.1990 - zuletzt geän-
dert durch Art. 2 G v. 3.4.2025 I 

Nr. 107 

( - SGB 8) 
vom: 26.06.1990 - zuletzt geän-
dert durch Art. 2 G v. 3.4.2025 I 

Nr. 107 

§ 72a § 72a 

Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbe-
strafter Personen 

Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbe-
strafter Personen 

(1) Die Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe dürfen für die Wahrnehmung der 
Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe 
keine Person beschäftigen oder vermitteln, 
die rechtskräftig wegen einer Straftat nach 
den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 
181a, 182 bis 184g, 184i, 184j, 184k, 184l, 
201a Absatz 3, den §§ 225, 232 bis 233a, 
234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs 
verurteilt worden ist. Zu diesem Zweck sol-
len sie sich bei der Einstellung oder Ver-
mittlung und in regelmäßigen Abständen 
von den betroffenen Personen ein Füh-
rungszeugnis nach § 30 Absatz 5 und § 
30a Absatz 1 des Bundeszentralregisterge-
setzes vorlegen lassen. 

(1) Die Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe dürfen für die Wahrnehmung der 
Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe 
keine Person beschäftigen oder vermitteln, 
die rechtskräftig wegen einer Straftat nach 
den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 181a, 
182 bis 184g, 184i bis 184l, 201a Absatz 3, 
den §§ 225, 232 bis 233, 234, 235 oder 
236 des Strafgesetzbuchs verurteilt worden 
ist. Zu diesem Zweck sollen sie sich bei der 
Einstellung oder Vermittlung und in regel-
mäßigen Abständen von den betroffenen 
Personen ein Führungszeugnis nach § 30 
Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des Bundes-
zentralregistergesetzes vorlegen lassen. 

(2) Die Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit 
den Trägern der freien Jugendhilfe sowie 
mit Vereinen im Sinne des § 54 sicherstel-
len, dass diese keine Person, die wegen ei-
ner Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechts-
kräftig verurteilt worden ist, hauptamtlich 
beschäftigen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Die Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe sollen sicherstellen, dass unter 
ihrer Verantwortung keine neben- oder eh-
renamtlich tätige Person, die wegen einer 
Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig 
verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von 
Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe Kin-
der oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, 
erzieht oder ausbildet oder einen vergleich-
baren Kontakt hat. Hierzu sollen die Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe über die Tätig-
keiten entscheiden, die von den in Satz 1 
genannten Personen auf Grund von Art, In-
tensität und Dauer des Kontakts dieser 
Personen mit Kindern und Jugendlichen 
nur nach Einsichtnahme in das Führungs-
zeugnis nach Absatz 1 Satz 2 wahrgenom-
men werden dürfen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit 
den Trägern der freien Jugendhilfe sowie 
mit Vereinen im Sinne des § 54 sicherstel-
len, dass unter deren Verantwortung keine 
neben- oder ehrenamtlich tätige Person, 
die wegen einer Straftat nach Absatz 1 
Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, in 
Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- 
und Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche 
beaufsichtigt, betreut, erzieht oder ausbil-
det oder einen vergleichbaren Kontakt hat. 
Hierzu sollen die Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe mit den Trägern der freien Ju-
gendhilfe Vereinbarungen über die Tätig-
keiten schließen, die von den in Satz 1 ge-
nannten Personen auf Grund von Art, In-
tensität und Dauer des Kontakts dieser 
Personen mit Kindern und Jugendlichen 
nur nach Einsichtnahme in das Führungs-
zeugnis nach Absatz 1 Satz 2 wahrgenom-
men werden dürfen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Träger der öffentlichen und 
freien Jugendhilfe dürfen von den nach den 
Absätzen 3 und 4 eingesehenen Daten nur 
folgende Daten erheben und speichern:  

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. den Umstand der Einsichtnahme,  

2. das Datum des Führungszeugnisses 
und 
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3. die Information, ob die das Führungs-
zeugnis betreffende Person wegen ei-
ner der folgenden Straftaten rechts-
kräftig verurteilt worden ist:  

 

a) wegen einer in Absatz 1 Satz 1 
genannten Straftat oder 

 

b) wegen einer nicht in Absatz 1 Satz 
1 genannten Straftat, die die Per-
son als ungeeignet im Umgang mit 
Kindern und Jugendlichen erschei-
nen lässt. 

 

Die Träger der öffentlichen und freien Ju-
gendhilfe dürfen die gespeicherten Daten 
nur verarbeiten, soweit dies erforderlich ist, 
um die Eignung einer Person für diejenige 
Tätigkeit, die Anlass zu der Einsichtnahme 
in das Führungszeugnis gewesen ist, zu 
prüfen. Die Daten sind vor dem Zugriff Un-
befugter zu schützen. Sie sind unverzüglich 
zu löschen, wenn die Person eine Tätigkeit 
nach Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 4 Satz 2 
nicht ausübt. Die Daten sind spätestens 
sechs Monate nach der letztmaligen Aus-
übung einer solchen Tätigkeit zu löschen. 
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Sozialgesetzbuch Neuntes 
Buch – Rehabilitation und Teil-
habe von Menschen mit Behin-
derungen – (Artikel 1 des Ge-
setzes v. 23. Dezember 2016, 

BGBl. I S. 3234) 

Sozialgesetzbuch Neuntes 
Buch – Rehabilitation und Teil-
habe von Menschen mit Behin-
derungen – (Artikel 1 des Ge-
setzes v. 23. Dezember 2016, 

BGBl. I S. 3234) 

(Neuntes Buch Sozialgesetz-
buch - SGB IX) 

vom: 23.12.2016 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 6 G v. 
22.12.2023 I Nr. 412 

(Neuntes Buch Sozialgesetz-
buch - SGB IX) 

vom: 23.12.2016 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 6 G v. 
22.12.2023 I Nr. 412 

§ 124 § 124 

Geeignete Leistungserbringer Geeignete Leistungserbringer 

(1) Sind geeignete Leistungserbringer 
vorhanden, soll der Träger der Eingliede-
rungshilfe zur Erfüllung seiner Aufgaben ei-
gene Angebote nicht neu schaffen. Geeig-
net ist ein externer Leistungserbringer, der 
unter Sicherstellung der Grundsätze des § 
104 die Leistungen wirtschaftlich und spar-
sam erbringen kann. Die durch den Leis-
tungserbringer geforderte Vergütung ist 
wirtschaftlich angemessen, wenn sie im 
Vergleich mit der Vergütung vergleichbarer 
Leistungserbringer im unteren Drittel liegt 
(externer Vergleich). Liegt die geforderte 
Vergütung oberhalb des unteren Drittels, 
kann sie wirtschaftlich angemessen sein, 
sofern sie nachvollziehbar auf einem höhe-
ren Aufwand des Leistungserbringers be-
ruht und wirtschaftlicher Betriebsführung 
entspricht. In den externen Vergleich sind 
die im Einzugsbereich tätigen Leistungser-
bringer einzubeziehen. Die Bezahlung tarif-
lich vereinbarter Vergütungen sowie ent-
sprechender Vergütungen nach kirchlichen 
Arbeitsrechtsregelungen kann dabei nicht 
als unwirtschaftlich abgelehnt werden, so-
weit die Vergütung aus diesem Grunde 
oberhalb des unteren Drittels liegt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Geeignete Leistungserbringer ha-
ben zur Erbringung der Leistungen der Ein-
gliederungshilfe eine dem Leistungsange-
bot entsprechende Anzahl an Fach- und 
anderem Betreuungspersonal zu beschäfti-
gen. Sie müssen über die Fähigkeit zur 
Kommunikation mit den Leistungsberech-
tigten in einer für die Leistungsberechtigten 
wahrnehmbaren Form verfügen und nach 
ihrer Persönlichkeit geeignet sein. Geeig-
nete Leistungserbringer dürfen nur solche 
Personen beschäftigen oder ehrenamtliche 
Personen, die in Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben Kontakt mit Leistungsberechtigten 
haben, mit Aufgaben betrauen, die nicht 
rechtskräftig wegen einer Straftat nach den 
§§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 
182 bis 184g, 184i bis 184l, 201a Absatz 3, 
§§ 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 
des Strafgesetzbuchs verurteilt worden 
sind. Die Leistungserbringer sollen sich von 
Fach- und anderem Betreuungspersonal, 
die in Wahrnehmung ihrer Aufgaben Kon-
takt mit Leistungsberechtigten haben, vor 
deren Einstellung oder Aufnahme einer 
dauerhaften ehrenamtlichen Tätigkeit und 
in regelmäßigen Abständen ein Führungs-
zeugnis nach § 30a Absatz 1 des Bundes-
zentralregistergesetzes vorlegen lassen. 
Nimmt der Leistungserbringer Einsicht in 
ein Führungszeugnis nach § 30a Absatz 1 
des Bundeszentralregistergesetzes, so 
speichert er nur den Umstand der Einsicht-
nahme, das Datum des Führungszeugnis-
ses und die Information, ob die das Füh-
rungszeugnis betreffende Person wegen 
einer in Satz 3 genannten Straftat rechts-
kräftig verurteilt worden ist. Der Leistungs-
erbringer darf diese Daten nur verändern 
und nutzen, soweit dies zur Prüfung der 
Eignung einer Person erforderlich ist. Die 
Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter zu 
schützen. Sie sind unverzüglich zu lö-
schen, wenn im Anschluss an die Einsicht-
nahme keine Tätigkeit für den Leistungser-
bringer wahrgenommen wird. Sie sind spä-
testens drei Monate nach der letztmaligen 
Ausübung einer Tätigkeit für den Leis-
tungserbringer zu löschen. Das Fachperso-
nal muss zusätzlich über eine abgeschlos-
sene berufsspezifische Ausbildung und 
dem Leistungsangebot entsprechende Zu-
satzqualifikationen verfügen. 

(2) Geeignete Leistungserbringer ha-
ben zur Erbringung der Leistungen der Ein-
gliederungshilfe eine dem Leistungsange-
bot entsprechende Anzahl an Fach- und 
anderem Betreuungspersonal zu beschäfti-
gen. Sie müssen über die Fähigkeit zur 
Kommunikation mit den Leistungsberech-
tigten in einer für die Leistungsberechtigten 
wahrnehmbaren Form verfügen und nach 
ihrer Persönlichkeit geeignet sein. Geeig-
nete Leistungserbringer dürfen nur solche 
Personen beschäftigen oder ehrenamtliche 
Personen, die in Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben Kontakt mit Leistungsberechtigten 
haben, mit Aufgaben betrauen, die nicht 
rechtskräftig wegen einer Straftat nach den 
§§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 181a, 182 
bis 184g, 184i bis 184l, 201a Absatz 3, §§ 
225, 232 bis 233, 234, 235 oder 236 des 
Strafgesetzbuchs verurteilt worden sind. 
Die Leistungserbringer sollen sich von 
Fach- und anderem Betreuungspersonal, 
die in Wahrnehmung ihrer Aufgaben Kon-
takt mit Leistungsberechtigten haben, vor 
deren Einstellung oder Aufnahme einer 
dauerhaften ehrenamtlichen Tätigkeit und 
in regelmäßigen Abständen ein Führungs-
zeugnis nach § 30a Absatz 1 des Bundes-
zentralregistergesetzes vorlegen lassen. 
Nimmt der Leistungserbringer Einsicht in 
ein Führungszeugnis nach § 30a Absatz 1 
des Bundeszentralregistergesetzes, so 
speichert er nur den Umstand der Einsicht-
nahme, das Datum des Führungszeugnis-
ses und die Information, ob die das Füh-
rungszeugnis betreffende Person wegen 
einer in Satz 3 genannten Straftat rechts-
kräftig verurteilt worden ist. Der Leistungs-
erbringer darf diese Daten nur verändern 
und nutzen, soweit dies zur Prüfung der 
Eignung einer Person erforderlich ist. Die 
Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter zu 
schützen. Sie sind unverzüglich zu lö-
schen, wenn im Anschluss an die Einsicht-
nahme keine Tätigkeit für den Leistungser-
bringer wahrgenommen wird. Sie sind spä-
testens drei Monate nach der letztmaligen 
Ausübung einer Tätigkeit für den Leis-
tungserbringer zu löschen. Das Fachperso-
nal muss zusätzlich über eine abgeschlos-
sene berufsspezifische Ausbildung und 
dem Leistungsangebot entsprechende Zu-
satzqualifikationen verfügen. 
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(3) Sind mehrere Leistungserbringer 
im gleichen Maße geeignet, so hat der Trä-
ger der Eingliederungshilfe Vereinbarungen 
vorrangig mit Leistungserbringern abzu-
schließen, deren Vergütung bei vergleich-
barem Inhalt, Umfang und Qualität der 
Leistung nicht höher ist als die anderer 
Leistungserbringer. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölf-
tes Buch (XII) - Sozialhilfe - (Ar-

tikel 1 des Gesetzes vom 27. 
Dezember 2003, BGBl. I S. 

3022) 

Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölf-
tes Buch (XII) - Sozialhilfe - (Ar-

tikel 1 des Gesetzes vom 27. 
Dezember 2003, BGBl. I S. 

3022) 

( - SGB 12) 
vom: 27.12.2003 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 8 Abs. 1 G v. 
23.12.2024 I Nr. 449 

( - SGB 12) 
vom: 27.12.2003 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 8 Abs. 1 G v. 
23.12.2024 I Nr. 449 

§ 75 § 75 

Allgemeine Grundsätze Allgemeine Grundsätze 

(1) Der Träger der Sozialhilfe darf 
Leistungen nach dem Siebten bis Neunten 
Kapitel mit Ausnahme der Leistungen der 
häuslichen Pflege, soweit diese gemäß § 
64 durch Personen, die dem Pflegebedürf-
tigen nahe stehen, oder als Nachbar-
schaftshilfe übernommen werden, durch 
Dritte (Leistungserbringer) nur bewilligen, 
soweit eine schriftliche Vereinbarung zwi-
schen dem Träger des Leistungserbringers 
und dem für den Ort der Leistungserbrin-
gung zuständigen Träger der Sozialhilfe 
besteht. Die Vereinbarung kann auch zwi-
schen dem Träger der Sozialhilfe und dem 
Verband, dem der Leistungserbringer an-
gehört, geschlossen werden, soweit der 
Verband eine entsprechende Vollmacht 
nachweist. Die Vereinbarungen sind für alle 
übrigen Träger der Sozialhilfe bindend. Die 
Vereinbarungen müssen den Grundsätzen 
der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und 
Leistungsfähigkeit entsprechen und dürfen 
das Maß des Notwendigen nicht über-
schreiten. Sie sind vor Beginn der jeweili-
gen Wirtschaftsperiode für einen zukünfti-
gen Zeitraum abzuschließen (Vereinba-
rungszeitraum); nachträgliche Ausgleiche 
sind nicht zulässig. Die Ergebnisse sind 
den Leistungsberechtigten in einer wahr-
nehmbaren Form zugänglich zu machen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Sind geeignete Leistungserbringer 
vorhanden, soll der Träger der Sozialhilfe 
zur Erfüllung seiner Aufgaben eigene An-
gebote nicht neu schaffen. Geeignet ist ein 
Leistungserbringer, der unter Sicherstel-
lung der Grundsätze des § 9 Absatz 1 die 
Leistungen wirtschaftlich und sparsam er-
bringen kann. Geeignete Träger von Ein-
richtungen dürfen nur solche Personen be-
schäftigen oder ehrenamtliche Personen, 
die in Wahrnehmung ihrer Aufgaben Kon-
takt mit Leistungsberechtigten haben, mit 
Aufgaben betrauen, die nicht rechtskräftig 
wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 
bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 
184g, 184i bis 184l, 201a Absatz 3, §§ 225, 
232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Straf-
gesetzbuchs verurteilt worden sind. Die 
Leistungserbringer sollen sich von Fach- 
und anderem Betreuungspersonal, die in 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben Kontakt mit 
Leistungsberechtigten haben, vor deren 
Einstellung oder Aufnahme einer dauerhaf-
ten ehrenamtlichen Tätigkeit und in regel-
mäßigen Abständen ein Führungszeugnis 
nach § 30a Absatz 1 des Bundeszentralre-
gistergesetzes vorlegen lassen. Nimmt der 
Leistungserbringer Einsicht in ein Füh-
rungszeugnis nach § 30a Absatz 1 des 
Bundeszentralregistergesetzes, so spei-
chert er nur den Umstand der Einsicht-
nahme, das Datum des Führungszeugnis-
ses und die Information, ob die das Füh-
rungszeugnis betreffende Person wegen 
einer in Satz 3 genannten Straftat rechts-
kräftig verurteilt worden ist. Der Träger der 
Einrichtung darf diese Daten nur verändern 
und nutzen, soweit dies zur Prüfung der 
Eignung einer Person erforderlich ist. Die 
Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter zu 
schützen. Sie sind unverzüglich zu lö-
schen, wenn im Anschluss an die Einsicht-
nahme keine Tätigkeit für den Leistungser-
bringer wahrgenommen wird. Sie sind spä-
testens drei Monate nach der letztmaligen 
Ausübung einer Tätigkeit für den Leis-
tungserbringer zu löschen. Die durch den 
Leistungserbringer geforderte Vergütung ist 
wirtschaftlich angemessen, wenn sie im 
Vergleich mit der Vergütung vergleichbarer 
Leistungserbringer im unteren Drittel liegt 
(externer Vergleich). Liegt die geforderte 
Vergütung oberhalb des unteren Drittels, 
kann sie wirtschaftlich angemessen sein, 
sofern sie nachvollziehbar auf einem höhe-
ren Aufwand des Leistungserbringers be-
ruht und wirtschaftlicher Betriebsführung 

(2) Sind geeignete Leistungserbringer 
vorhanden, soll der Träger der Sozialhilfe 
zur Erfüllung seiner Aufgaben eigene An-
gebote nicht neu schaffen. Geeignet ist ein 
Leistungserbringer, der unter Sicherstel-
lung der Grundsätze des § 9 Absatz 1 die 
Leistungen wirtschaftlich und sparsam er-
bringen kann. Geeignete Träger von Ein-
richtungen dürfen nur solche Personen be-
schäftigen oder ehrenamtliche Personen, 
die in Wahrnehmung ihrer Aufgaben Kon-
takt mit Leistungsberechtigten haben, mit 
Aufgaben betrauen, die nicht rechtskräftig 
wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 
bis 174c, 176 bis 181a, 182 bis 184g, 184i 
bis 184l, 201a Absatz 3, den §§ 225, 232 
bis 233, 234, 235 oder 236 des Strafge-
setzbuchs verurteilt worden sind. Die Leis-
tungserbringer sollen sich von Fach- und 
anderem Betreuungspersonal, die in Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben Kontakt mit Leis-
tungsberechtigten haben, vor deren Ein-
stellung oder Aufnahme einer dauerhaften 
ehrenamtlichen Tätigkeit und in regelmäßi-
gen Abständen ein Führungszeugnis nach 
§ 30a Absatz 1 des Bundeszentralregister-
gesetzes vorlegen lassen. Nimmt der Leis-
tungserbringer Einsicht in ein Führungs-
zeugnis nach § 30a Absatz 1 des Bundes-
zentralregistergesetzes, so speichert er nur 
den Umstand der Einsichtnahme, das Da-
tum des Führungszeugnisses und die Infor-
mation, ob die das Führungszeugnis betref-
fende Person wegen einer in Satz 3 ge-
nannten Straftat rechtskräftig verurteilt wor-
den ist. Der Träger der Einrichtung darf 
diese Daten nur verändern und nutzen, so-
weit dies zur Prüfung der Eignung einer 
Person erforderlich ist. Die Daten sind vor 
dem Zugriff Unbefugter zu schützen. Sie 
sind unverzüglich zu löschen, wenn im An-
schluss an die Einsichtnahme keine Tätig-
keit für den Leistungserbringer wahrge-
nommen wird. Sie sind spätestens drei Mo-
nate nach der letztmaligen Ausübung einer 
Tätigkeit für den Leistungserbringer zu lö-
schen. Die durch den Leistungserbringer 
geforderte Vergütung ist wirtschaftlich an-
gemessen, wenn sie im Vergleich mit der 
Vergütung vergleichbarer Leistungserbrin-
ger im unteren Drittel liegt (externer Ver-
gleich). Liegt die geforderte Vergütung 
oberhalb des unteren Drittels, kann sie wirt-
schaftlich angemessen sein, sofern sie 
nachvollziehbar auf einem höheren Auf-
wand des Leistungserbringers beruht und 
wirtschaftlicher Betriebsführung entspricht. 
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entspricht. In den externen Vergleich sind 
die im Einzugsbereich tätigen Leistungser-
bringer einzubeziehen. Tariflich vereinbarte 
Vergütungen sowie entsprechende Vergü-
tungen nach kirchlichen Arbeitsrechtsrege-
lungen sind grundsätzlich als wirtschaftlich 
anzusehen, auch soweit die Vergütung aus 
diesem Grunde oberhalb des unteren Drit-
tels liegt. 

In den externen Vergleich sind die im Ein-
zugsbereich tätigen Leistungserbringer ein-
zubeziehen. Tariflich vereinbarte Vergütun-
gen sowie entsprechende Vergütungen 
nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen 
sind grundsätzlich als wirtschaftlich anzu-
sehen, auch soweit die Vergütung aus die-
sem Grunde oberhalb des unteren Drittels 
liegt. 

(3) Sind mehrere Leistungserbringer 
im gleichen Maße geeignet, hat der Träger 
der Sozialhilfe Vereinbarungen vorrangig 
mit Leistungserbringern abzuschließen, de-
ren Vergütung bei vergleichbarem Inhalt, 
Umfang und vergleichbarer Qualität der 
Leistung nicht höher ist als die anderer 
Leistungserbringer. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Besteht eine schriftliche Vereinba-
rung, ist der Leistungserbringer im Rahmen 
des vereinbarten Leistungsangebotes ver-
pflichtet, Leistungsberechtigte aufzuneh-
men und zu betreuen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Der Träger der Sozialhilfe darf die 
Leistungen durch Leistungserbringer, mit 
denen keine schriftliche Vereinbarung ge-
troffen wurde, nur erbringen, soweit  

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. dies nach der Besonderheit des Einzel-
falles geboten ist, 

 

2. der Leistungserbringer ein schriftliches 
Leistungsangebot vorlegt, das für den 
Inhalt einer Vereinbarung nach § 76 
gilt, 

 

3. der Leistungserbringer sich schriftlich 
verpflichtet, die Grundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Qualität der Leis-
tungserbringung zu beachten, 

 

4. die Vergütung für die Erbringung der 
Leistungen nicht höher ist als die Ver-
gütung, die der Träger der Sozialhilfe 
mit anderen Leistungserbringern für 
vergleichbare Leistungen vereinbart 
hat. 
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Die allgemeinen Grundsätze der Absätze 1 
bis 4 und 6 sowie die Vorschriften zum In-
halt der Vereinbarung (§ 76), zur Verbind-
lichkeit der vereinbarten Vergütung (§ 77a), 
zur Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprü-
fung (§ 78), zur Kürzung der Vergütung (§ 
79) und zur außerordentlichen Kündigung 
der Vereinbarung (§ 79a) gelten entspre-
chend. 

 

(6) Der Leistungserbringer hat gegen 
den Träger der Sozialhilfe einen Anspruch 
auf Vergütung der gegenüber dem Leis-
tungsberechtigten erbrachten Leistungen. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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Sozialgesetzbuch Vierzehntes 
Buch - Soziale Entschädigung - 

Sozialgesetzbuch Vierzehntes 
Buch - Soziale Entschädigung - 

(Vierzehntes Buch Sozialge-
setzbuch - SGB XIV) 

vom: 12.12.2019 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 8 Abs. 2 G v. 

23.12.2024 I Nr. 449 

(Vierzehntes Buch Sozialge-
setzbuch - SGB XIV) 

vom: 12.12.2019 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 8 Abs. 2 G v. 

23.12.2024 I Nr. 449 

§ 13 § 13 

Opfer von Gewalttaten Opfer von Gewalttaten 

(1) Als Opfer einer Gewalttat erhält 
bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 
4 Absatz 1 Leistungen der Sozialen Ent-
schädigung, wer im Inland oder auf einem 
deutschen Schiff oder in einem deutschen 
Luftfahrzeug eine gesundheitliche Schädi-
gung erlitten hat durch  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. einen vorsätzlichen, rechtswidrigen, 
unmittelbar gegen ihre oder seine Per-
son gerichteten tätlichen Angriff (kör-
perliche Gewalttat) oder durch dessen 
rechtmäßige Abwehr oder 

 

2. ein sonstiges vorsätzliches, rechtswid-
riges, unmittelbar gegen die freie Wil-
lensentscheidung einer Person gerich-
tetes schwerwiegendes Verhalten 
(psychische Gewalttat). 

 



 - 2 -  

Geltendes Recht Neues Recht 

(2) Ein Verhalten im Sinne von Absatz 
1 Nummer 2 ist in der Regel schwerwie-
gend, wenn es den Tatbestand des sexuel-
len Missbrauchs (§§ 174 bis 176d des 
Strafgesetzbuchs), des sexuellen Über-
griffs, der sexuellen Nötigung, der Verge-
waltigung (§§ 177 und 178 des Strafge-
setzbuchs), des Menschenhandels (§§ 232 
bis 233a des Strafgesetzbuchs), der Nach-
stellung (§ 238 Absatz 2 und 3 des Strafge-
setzbuchs), der Geiselnahme (§ 239b des 
Strafgesetzbuchs) oder der räuberischen 
Erpressung (§ 255 des Strafgesetzbuchs) 
erfüllt oder von mindestens vergleichbarer 
Schwere ist. 

(2) Ein Verhalten im Sinne von Absatz 
1 Nummer 2 ist in der Regel schwerwie-
gend, wenn es den Tatbestand des sexuel-
len Missbrauchs (§§ 174 bis 176d des 
Strafgesetzbuchs), des sexuellen Über-
griffs, der sexuellen Nötigung, der Verge-
waltigung (§§ 177 und 178 des Strafge-
setzbuchs), der Zwangsprostitution (§§ 
179 und 181 des Strafgesetzbuchs), des 
Menschenhandels (§§ 232 bis 233 des 
Strafgesetzbuchs), der Nachstellung (§ 238 
Absatz 2 und 3 des Strafgesetzbuchs), der 
Geiselnahme (§ 239b des Strafgesetz-
buchs) oder der räuberischen Erpressung 
(§ 255 des Strafgesetzbuchs) erfüllt oder 
von mindestens vergleichbarer Schwere 
ist. 
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Gesetz zur Kooperation und In-
formation im Kinderschutz 

Gesetz zur Kooperation und In-
formation im Kinderschutz 

( - KKG) 
vom: 22.12.2011 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 3 G v. 3.4.2025 I 

Nr. 107 

( - KKG) 
vom: 22.12.2011 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 3 G v. 3.4.2025 I 

Nr. 107 

§ 5 § 5 

Mitteilungen an das Jugendamt Mitteilungen an das Jugendamt 

(1) Werden in einem Strafverfahren 
gewichtige Anhaltspunkte für die Gefähr-
dung des Wohls eines Kindes oder eines 
Jugendlichen bekannt, informiert die Straf-
verfolgungsbehörde oder das Gericht un-
verzüglich den zuständigen örtlichen Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe sowie im 
Falle seiner Zuständigkeit den überörtli-
chen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
und übermittelt die aus ihrer Sicht zur Ein-
schätzung des Gefährdungsrisikos erfor-
derlichen Daten. Die Mitteilung ordnen 
Richterinnen oder Richter, Staatsanwältin-
nen oder Staatsanwälte an. § 4 Absatz 2 
gilt entsprechend. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Gewichtige Anhaltspunkte für eine 
Gefährdung können insbesondere dann 
vorliegen, wenn gegen eine Person, die mit 
einem Kind oder Jugendlichen in häusli-
cher Gemeinschaft lebt oder die regelmä-
ßig Umgang mit ihm hat oder haben wird, 
der Verdacht besteht, eine Straftat nach 
den §§ 171, 174, 176 bis 180, 182, 184b 
bis 184e, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 
236 des Strafgesetzbuchs begangen zu 
haben. 

(2) Gewichtige Anhaltspunkte für eine 
Gefährdung können insbesondere dann 
vorliegen, wenn gegen eine Person, die mit 
einem Kind oder Jugendlichen in häusli-
cher Gemeinschaft lebt oder die regelmä-
ßig Umgang mit ihm hat oder haben wird, 
der Verdacht besteht, eine Straftat nach 
den §§ 171, 174 bis 179a, 180a bis 181a, 
182, 184b bis 184e, 225, 232 bis 233, 234, 
235 oder 236 des Strafgesetzbuchs began-
gen zu haben. 

 


